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Viertes Gesetz  zur Änderung des Thüringer Kirchensteuergesetzes 
Vom 5. Dezember 2018

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Thüringer Kirchensteuergesetz vom 3. Februar 2000 
(GVBl. S. 12), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Juni 
2014 (GVBl. S. 157), wird wie folgt geändert:

1. In § 3 Abs. 1 Satz 2 wird die Verweisung "§ 51a des Ein-
kommensteuergesetzes" durch die Verweisung "§ 51a 
des Einkommensteuergesetzes (EStG)" ersetzt.

2. § 5 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Verweisung "§ 32a Abs. 1 des 
Einkommensteuergesetzes" durch die Verweisung 
"§ 32a Abs. 1 EStG" ersetzt.

b) In Satz 2 wird die Verweisung "§ 51a Abs. 2 des 
Einkommensteuergesetzes" durch die Verweisung 
"§ 51a Abs. 2 Satz 2 EStG" ersetzt.
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Erfurt, den 5. Dezember 2018
Der Präsident des Landtags

In Vertretung
Jung

Vizepräsidentin

c) In Satz 3 wird die Verweisung "§ 32d Abs. 1 des 
Einkommensteuergesetzes" durch die Verweisung 
"§ 32d Abs. 1 EStG" ersetzt.

d) In Satz 4 werden die Verweisung "§ 32d Abs. 1 des 
Einkommensteuergesetzes" durch die Verweisung 
"§ 32d Abs. 1 EStG" und die Verweisung "§ 32d 
Abs. 1 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes" 
durch die Verweisung "§ 32d Abs. 1 Satz 3 EStG" 
ersetzt.

3. § 8 a wird wie folgt geändert:

a)  In Absatz 1 wird die Verweisung "§ 51a Abs. 2c des 
Einkommensteuergesetzes" durch die Verweisung 
"§ 51a Abs. 2c EStG" ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Verweisung "§ 51a 
Abs. 2c des Einkommensteuergesetzes" durch die 
Verweisung "§ 51a Abs. 2c EStG" ersetzt.

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Verweisung "§ 20 des 
Einkommensteuergesetzes" durch die Verwei-

sung "§ 20 EStG", die Verweisung "§ 43 Abs. 5 
des Einkommensteuergesetzes" durch die Ver-
weisung "§ 43 Abs. 5 EStG", die Verweisung 
"§ 32d des Einkommensteuergesetzes" durch 
die Verweisung "§ 32d EStG" und die Verwei-
sung "§ 51a Abs. 2d des Einkommensteuerge-
setzes" durch die Verweisung "§ 51a Abs. 2d 
EStG" ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Verweisung "§ 51a Abs. 2d 
des Einkommensteuergesetzes" durch die Ver-
weisung "§ 51a Abs. 2d EStG" ersetzt.

d) In Absatz 4 Satz 1 und 3 wird jeweils das Wort "ver-
wenden" durch das Wort "verarbeiten" ersetzt.

4. In § 9 Abs. 1 Satz 2 wird vor dem Wort "Säumniszu-
schläge" das Wort "Verspätungszuschläge," eingefügt.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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Thüringer Sportfördergesetz (ThürSportFG)
Vom 5. Dezember 2018

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Inhaltsübersicht

Erster Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Ziele der Förderung von Sport und sportlichem 
Spiel

§ 2 Förderung von Sport und Spiel als öffentliche 
Aufgabe

§ 3 Gegenstand der Förderung
§ 4 Landessportbeirat

Zweiter Abschnitt
Förderung von Sport- und Spielanlagen

§ 5 Sport- und Spielanlagen
§ 6 Spielplätze
§ 7 Grundsätze der Planung
§ 8 Sportstättenentwicklungsplanungen der Land-

kreise
§ 9 Sportstättenentwicklungsplanungen der kreis-

freien Städte
§ 10 Sportstättenentwicklungsplanungen der Gemein-

den
§ 11 Durchführungsbestimmungen
§ 12 Trägerschaft
§ 13 Förderungsgrundsätze, Förderrichtlinien
§ 14 Beteiligung der Landkreise und Gemeinden
§ 15 Nutzung

Dritter Abschnitt
Förderung von Sportorganisationen

§ 16 Förderung von Sportorganisationen
§ 17 Fördervoraussetzungen von Sportorganisationen
§ 18 Landesförderung

Vierter Abschnitt
Schlussbestimmungen

§ 19 Zuständigkeitsübertragungen
§ 20 Evaluation
§ 21 Übergangsbestimmungen
§ 22 Gleichstellungsbestimmung
§ 23 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Erster Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Ziele der Förderung von Sport und sportlichem Spiel

(1) Die Förderung nach diesem Gesetz soll Kindern, Ju-
gendlichen und Erwachsenen die Möglichkeit schaffen, 
sich entsprechend ihren Interessen und Fähigkeiten in 
Sport (Breiten- und Leistungssport), sportlichem Spiel und 
spielerischer Bewegung zu betätigen.

(2) Die Förderung soll insbesondere
1. die Angebote sportlicher und sportlich-spielerischer Be-

tätigung verstärken und erweitern,
2. die Evaluierung, Überarbeitung und Entwicklung von 

Inhalten, Formen und Methoden sportlicher und sport-
lich-spielerischer Betätigung unterstützen,

3. die sportliche Förderung der Schüler, Studierenden und 
Auszubildenden gewährleisten,

4. die Voraussetzungen für eine autonome und eigenver-
antwortliche Tätigkeit der Sportorganisationen sichern,

5. das Ehrenamt im Sport stärken,
6. zur individuellen sportlichen Entwicklung und sozialen 

Stützung von Leistungssportlern beitragen.

(3) Die Förderung soll die Beweggründe für die Betäti-
gung in Sport und sportlichem Spiel berücksichtigen, ins-
besondere
1. die Freude an Bewegung, sportlichem Spiel, Leistung 

und Wettkampf,
2. die Vermittlung sozialer Grunderfahrungen und Bin-

dungen,
3. die aktive, schöpferische und eigenverantwortliche Ge-

staltung der Freizeit sowie
4. die Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit 

und Leistungsfähigkeit.
Sie trägt damit zur Bildung, Erziehung und sozialen Inte-
gration bei.

(4) Die speziellen Bedürfnisse jüngerer und älterer Mitbür-
ger, die Integration von Menschen mit Migrationshinter-
grund sowie die Inklusion von Menschen mit Behinderun-
gen sollen dabei besonders berücksichtigt werden.

(5) Breiten- und Leistungssport sollen ausgewogen geför-
dert werden. Besonders gefördert werden soll der Nach-
wuchsleistungssport.

§ 2
Förderung von Sport und Spiel als öffentliche Aufgabe

(1) Sport und Spiel werden vom Land, von den Landkrei-
sen und von den Gemeinden nach Maßgabe ihrer Haus-
halte gefördert. Die Landkreise und kreisfreien Städte erfül-
len die Aufgaben nach den §§ 8 und 9 als Pfl ichtaufgaben 
im eigenen Wirkungskreis.

(2) Bei den kreisfreien Städten und den Landkreisen soll 
die Wahrnehmung der Aufgaben nach diesem Gesetz so-
wie die Erfüllung sonstiger Aufgaben der kommunalen 
Sportpfl ege organisatorisch zusammengefasst werden.

§ 3
Gegenstand der Förderung

(1) Nach Maßgabe dieses Gesetzes können gefördert 
werden:
1. der Aus-, Um- und Neubau sowie die Modernisierung 

und Sanierung öffentlicher Sport- und Spielanlagen so-
wie von Schul- und Hochschulsportanlagen,
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2. die eigenverantwortliche und gemeinnützige Tätigkeit 
von anerkannten Sportorganisationen.

(2) Nicht gefördert werden Einrichtungen und Maßnah-
men, die überwiegend dem bezahlten Sport dienen oder 
gewerbsmäßig betrieben werden. Wird von anerkannten 
Sportorganisationen auch Sport zum Zwecke des Erwerbs 
betrieben, so kommt eine Förderung nur in Betracht, so-
weit sie außerdem ein Übungs- und Wettkampfangebot 
entsprechend dem anderer förderungswürdiger Sportorga-
nisationen, insbesondere im Kinder- und Jugendbereich, 
nachweisen können.

§ 4
Landessportbeirat

Zur Beratung des für Sport zuständigen Ministeriums in 
Grundsatzfragen und in Fragen der Umsetzung dieses 
Gesetzes wird ein Landessportbeirat gebildet. Er setzt 
sich zusammen aus Vertretern des Landessportbundes, 
der kommunalen Spitzenverbände sowie des Thüringer 
Landtags. Näheres wird durch Rechtsverordnung des für 
Sport zuständigen Ministeriums geregelt.

Zweiter Abschnitt
Förderung von Sport- und Spielanlagen

§ 5
Sport- und Spielanlagen

(1) Öffentliche Sport- und Spielanlagen im Sinne dieses 
Gesetzes sind nachfolgend aufgeführte Anlagen, die grund-
sätzlich der gesamten Bevölkerung zur bestimmungsge-
mäßen Nutzung offen stehen müssen:
1. Sportplatzanlagen, die Übungs- und Wettkampfmög-

lichkeiten für im Freien zu betreibende Sportarten bie-
ten und von denen mehrere auch zu Gesamtsportplatz-
anlagen räumlich und funktionell verbunden werden 
können,

2. Sporthallen, die sich für den Lehr-, Übungs- und Wett-
kampfbetrieb der Schulen, Hochschulen, Sportorgani-
sationen und anderer Benutzergruppen eignen,

3. Hallen- und Freibäder, die der schwimmsportlichen 
Betätigung und Erholung der Bevölkerung sowie dem 
Lehr-, Übungs- und Wettkampfbetrieb der Schulen, 
Hochschulen und Sportorganisationen dienen,

4. Wassersportanlagen,
5. Sportanlagen im Wald, Kletteranlagen im Fels, Skipis-

ten und Loipen,
6. Sondersportanlagen, die bestimmt sind für Spezial-

sportarten wie zum Beispiel Eis-, Bob-, Reit-, Bahn-
rad- oder Schießsport,

7. Sport- und Spielgelegenheiten sowie Bewegungsräu-
me, die vielfältige sportliche und spielerische Betäti-
gungsmöglichkeiten bieten,

8. Spielplätze.

(2) Öffentliche Sport- und Spielanlagen sollen so ausge-
staltet sein, dass auch Personen mit Kleinkindern, Men-
schen mit Behinderung und ältere Menschen sie ohne 
fremde Hilfe aufsuchen und entsprechend ihren Möglich-
keiten benutzen können.

§ 6
Spielplätze

(1) Öffentliche Spielplätze sind:
1. Spielplätze für Kleinkinder,
2. familiengerechte Nachbarschaftsspielplätze,
3. Bolzplätze,
4. öffentlich aufgestellte Sportgeräte.

(2) Öffentliche Spielplätze für Kleinkinder werden für Kin-
der bis zu sechs Jahren in kleineren Wohnbereichen oder 
Wohnstraßen errichtet.

(3) Familiengerechte Nachbarschaftsspielplätze werden 
für größere Wohnbereiche errichtet. Sie sollen Spielmög-
lichkeiten für alle Altersstufen bieten. Die Gesamtanlage 
soll sich in einen Spielbereich für Kleinkinder, einen Spiel-
bereich für Kinder über sechs Jahre und einen Familien-
spielbereich gliedern.

(4) Bolzplätze werden für Schulkinder und Jugendliche in 
Zuordnung zu größeren Wohnbereichen errichtet.

§ 7
Grundsätze der Planung

(1) Bei der Planung von öffentlichen Sport- und Spielanla-
gen ist eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung 
anzustreben. Auf eine gleichwertige Versorgung der kreis-
freien Städte und Landkreise ist hinzuwirken.

(2) Den Schulen und Hochschulen sollen Sport- und Spiel-
anlagen räumlich zugeordnet werden, soweit städtepla-
nerische Gesichtspunkte dem nicht entgegenstehen. Da-
bei sind die Belange des schulischen, außerschulischen 
und des Vereins- und Verbandssports gleichrangig zu be-
rücksichtigen.

(3) Gesamtsportanlagen, Hallenbäder und andere größe-
re Sport- und Spielanlagen sollen in zentralen Orten so-
wie an Hochschulstandorten errichtet werden. Sie müs-
sen den Erfordernissen des Schul- und Hochschulsports, 
des Verbands- und Vereinssports und den Freizeitbedürf-
nissen Rechnung tragen.

(4) Öffentliche Sport- und Spielanlagen sollen zugunsten 
anderer Zwecke nur aufgegeben werden, wenn das öf-
fentliche Interesse an einer anderen Nutzung überwiegt. 
Es soll darauf hingewirkt werden, dass zum Zeitpunkt der 
Aufgabe Ersatzanlagen bereitstehen.

(5) An der Sport- und Spielstättenplanung sind die als Nut-
zer in Betracht kommenden, insbesondere die anerkann-
ten Sportorganisationen, Schulen oder Hochschulen, so-
wie das Jugendamt zu beteiligen.

(6) Bei der Ermittlung des Bedarfs an öffentlichen Spiel-
plätzen ist eine baurechtliche Verpfl ichtung auf Einrichtung 
privater Spielplätze zu berücksichtigen.

(7) Bei der Errichtung und bei der Unterhaltung von Spiel-
plätzen nach § 5 sollen die aktive Beteiligung und die An-
regungen der Bevölkerung und der Eltern einbezogen 
werden.
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§ 8
Sportstättenentwicklungsplanungen der Landkreise

Die Landkreise erstellen im Zusammenwirken mit den 
Gemeinden Sportstättenentwicklungsplanungen, die als 
Grundlage für die Sportstättenentwicklungsplanungen 
der Gemeinden dienen. Die Planung ist, soweit erforder-
lich, mit den benachbarten Kreisen und kreisfreien Städ-
ten abzustimmen. Aufgabe der Sportstättenentwicklungs-
planungen der Landkreise ist es, insbesondere die über 
den Bedarf einer Gemeinde hinausgehende Planung zu 
koordinieren und aufgrund einer Erhebung des Bestands 
und des sich daraus ergebenden Fehlbedarfs an Sport- 
und Spielanlagen, geeignete Standorte für die noch erfor-
derlichen Anlagen, die den Bedarf mehrerer Gemeinden 
decken, auszuweisen. Ergibt die Bestandserhebung, dass 
unter Berücksichtigung der langfristigen Kostenbelastung 
und der voraussichtlichen Fördermöglichkeiten sowie der 
Bedarfsentwicklung nicht alle bestehenden Anlagen er-
halten werden können, so sind die zu erhaltenden Anla-
gen auszuweisen und eine Prioritätenliste festzulegen. Die 
Sportstättenentwicklungsplanungen sind spätestens zehn 
Jahre nach der Bestätigung und unter Einbeziehung der 
jeweiligen Kreissportbünde des Landessportbundes neu 
zu erstellen beziehungsweise fortzuschreiben.

§ 9
Sportstättenentwicklungsplanungen der 

kreisfreien Städte

(1) Die kreisfreien Städte stellen Sportstättenentwicklungs-
planungen auf, in denen der Gesamtbedarf, der Bestand 
und der sich daraus ergebende Fehlbedarf an Sport- und 
Spielanlagen dargestellt werden. Die Planung ist, soweit 
erforderlich, mit den benachbarten Kreisen und kreisfrei-
en Städten abzustimmen. Die Sportstättenentwicklungspla-
nungen enthalten insbesondere Aussagen über Art, Größe 
und Standort der erforderlichen Sport- und Spielanlagen. 
Ergibt die Bestandserhebung, dass unter Berücksichti-
gung der langfristigen Kostenbelastung und der voraus-
sichtlichen Fördermöglichkeiten sowie der Bedarfsent-
wicklung nicht alle bestehenden Anlagen erhalten werden 
können, so sind die zu erhaltenden Anlagen auszuweisen 
und eine Prioritätenliste festzulegen. Die Sportstättenent-
wicklungsplanungen sind spätestens zehn Jahre nach der 
Bestätigung und unter Einbeziehung der jeweiligen Stadt-
sportbünde des Landessportbundes neu zu erstellen be-
ziehungsweise fortzuschreiben.

(2) Die notwendigen Flächen sind unter Berücksichtigung 
der Grundsätze der Bauleitplanung nach § 1 des Bauge-
setzbuchs, insbesondere unter Beachtung der Erfordernis-
se der Raumordnung und Landesplanung sowie des Na-
turschutzes, in den Bauleitplänen auszuweisen.

§ 10
Sportstättenentwicklungsplanungen der Gemeinden

(1) Die Gemeinden stellen Sportstättenentwicklungspla-
nungen auf, in denen der Gesamtbedarf, der Bestand 
und der sich daraus ergebende Fehlbedarf an Sport- und 
Spielanlagen dargestellt werden. Die Sportstättenentwick-
lungsplanungen der Gemeinden enthalten insbesondere 
Aussagen über Art, Größe und Standort der erforderlichen 

Sport- und Spielanlagen. Ergibt die Bestandserhebung, 
dass unter Berücksichtigung der langfristigen Kostenbe-
lastung und der voraussichtlichen Fördermöglichkeiten so-
wie der Bedarfsentwicklung nicht alle bestehenden Anla-
gen erhalten werden können, so sind die zu erhaltenden 
Anlagen auszuweisen und eine Prioritätenliste festzulegen. 

(2) Die notwendigen Flächen sind unter Berücksichtigung 
der Grundsätze der Bauleitplanung nach § 1 des Bauge-
setzbuchs, insbesondere unter Beachtung der Erfordernis-
se der Raumordnung und Landesplanung sowie des Na-
turschutzes, in den Bauleitplänen auszuweisen.

§ 11
Durchführungsbestimmungen

Das für Sport zuständige Ministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem für Inneres zuständigen Ministeri-
um und dem für Finanzen zuständigen Ministerium durch 
Rechtsverordnung zur Erstellung der Sportstättenentwick-
lungsplanungen Grundsätze für die Planung und Richt-
werte für die Bedarfsermittlung festzulegen sowie Art und 
Weise der Darstellung zu regeln und Mindesterfordernis-
se für den Einzugsbereich, die Größe, die Gliederung und 
Ausstattung der Sport- und Spielanlagen festzusetzen. In 
Bezug auf die in die Planungen einzubeziehenden Schul-
sportanlagen ist das Einvernehmen mit dem für Bildung 
zuständigen Ministerium, in Bezug auf die Hochschulsport-
anlagen das Einvernehmen mit dem für Wissenschaft zu-
ständigen Ministerium herzustellen.

§ 12
Trägerschaft

(1) Errichtung, Betrieb und Unterhaltung (Trägerschaft) öf-
fentlicher Sport- und Spielanlagen erfolgen nach Maßgabe 
der Sportstättenentwicklungsplanungen durch die Gemein-
den und durch die aus kommunalen Gebietskörperschaf-
ten hierfür gebildeten Zweckverbände und Rechtsträger 
unabhängig von ihrer Rechtsform sowie durch gemein-
nützige Träger, insbesondere durch als gemeinnützig an-
erkannte Sportorganisationen (freie Träger).

(2) Die Trägerschaft von zentralen oder den Bedarf der 
einzelnen kreisangehörigen Gemeinden übersteigenden 
öffentlichen Sport- und Spielanlagen, die in die Sportstät-
tenentwicklungsplanungen nach § 7 aufgenommen sind, 
übernehmen die Landkreise, soweit eine freie Trägerschaft 
oder wegen der Größe des Einzugsbereichs ein Zweckver-
band der beteiligten Gemeinden nicht in Betracht kommt.

(3) Auf Sport- und Spielanlagen als gemeinnützig aner-
kannter Sportorganisationen und anderer freier Träger fi n-
det dieses Gesetz nur Anwendung, wenn diese Anlagen 
in den Sportstättenentwicklungsplanungen enthalten sind. 
Die öffentlichen Träger erfüllen im Rahmen ihrer Leistungs-
fähigkeit in diesem Fall ihre Aufgabe durch angemesse-
ne Zuschüsse zu den Bau- und Unterhaltungsausgaben.

(4) Die Absätze 1 bis 3 fi nden auf die Trägerschaft von 
Sportanlagen der Schulen und Hochschulen keine An-
wendung.
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§ 13
Förderungsgrundsätze, Förderrichtlinien

(1) Zu den Ausgaben für den Aus-, Um- und Neubau sowie 
für die Sanierung von förderungsfähigen Sport- und Spiel-
anlagen gewährt das Land nach Maßgabe des Haushalts-
plans Zuwendungen. Zu den zuwendungsfähigen Ausga-
ben gehören:
1. die reinen Bauausgaben einschließlich der Ausgaben 

der für die Funktion der Anlagen notwendigen Einrich-
tungen,

2. die Ausgaben für die Erschließung innerhalb des für 
die Anlagen benötigten Geländes,

3. die Ausgaben der Einfriedung und der Grüngestaltung,
4. die Ausgaben für erforderliche Zuschaueranlagen bei 

Wettkampfstätten sowie
5. die Baunebenkosten.
Für den Neubau und Ersatzneubau von Hallen- und Frei-
bädern, Sporthallen, Sportplätzen, Tribünen und Sport-
platzfunktionsgebäuden werden in der Regel pauschalierte 
Zuwendungsbeträge festgesetzt. Nicht zuwendungsfähig 
sind insbesondere die Ausgaben des Grunderwerbs, der 
Erschließung außerhalb des Geländes der Anlagen, der 
Kraftfahrzeugstellplätze und der Kosten zur Beschaffung 
der Finanzierung.

(2) Bei der Bemessung der Zuwendung werden die Finanz-
kraft und die Eigenleistung des Trägers sowie ehrenamtli-
ches Engagement berücksichtigt. Zuwendungen des Lan-
des werden nur gewährt, wenn der Träger glaubhaft macht, 
dass die Aufbringung der Folgeausgaben gesichert ist.

(3) Die fi nanzielle Förderung durch das Land setzt voraus, 
dass die einzelnen Maßnahmen in den Sportstättenent-
wicklungsplanungen enthalten sind. Bis zu deren Vorlie-
gen können einzelne Maßnahmen nach den Bestimmun-
gen dieses Gesetzes gefördert werden.

(4) Die Einzelheiten der Berechnung der zuwendungsfähi-
gen Ausgaben und der Folgeausgaben, die Höhe der Zu-
wendungen sowie das Förderungsverfahren regelt das für 
Sport zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem 
für Inneres zuständigen Ministerium und dem für Finan-
zen zuständigen Ministerium durch Förderrichtlinien. Die 
Förderrichtlinien für Schulsportanlagen erlässt das für Bil-
dung zuständige Ministerium, die für Hochschulsportanla-
gen das für Wissenschaft zuständige Ministerium jeweils im 
Einvernehmen mit dem für Sport zuständigen Ministerium 
und dem für Finanzen zuständigen Ministerium.

§ 14
Beteiligung der Landkreise und Gemeinden

(1) Maßnahmen der kreisangehörigen Gemeinden und 
der aus kommunalen Gebietskörperschaften gebildeten 
Zweckverbände werden vom Land nur gefördert, wenn 
der Landkreis die Vereinbarkeit mit den Sportstättenent-
wicklungsplanungen bestätigt.

(2) Maßnahmen freier Träger (§ 10 Abs. 3) werden vom 
Land nur gefördert, wenn die Gemeinde die Vereinbarkeit 
mit den Sportstättenentwicklungsplanungen bestätigt.

§ 15
Nutzung

(1) Vom Land geförderte Sport- und Spielanlagen sollen 
dem Übungs-, Lehr- und Wettkampfbetrieb der Schulen, 
Hochschulen und anerkannten Sportorganisationen sowie 
der freien sportlichen Betätigung dienen.

(2) Die Nutzung der Sport- und Spielanlagen öffentlicher 
Träger für den Übungs-, Lehr- und Wettkampfbetrieb an-
erkannter Sportorganisationen, Schulen und Hochschu-
len ist unentgeltlich zu gewähren, wenn diese ihren Sitz im 
Wirkungskreis des öffentlichen Trägers haben. Eine unent-
geltliche Nutzung der Sport- und Spielanlagen wird grund-
sätzlich nicht gewährt:
1. für den Wettkampfbetrieb, soweit Eintrittsgelder erho-

ben werden,
2. für gewerbliche Veranstaltungen und 
3. für den kommerziellen Sport.
Abweichend von Satz 1 ist die Nutzung der Hallen- und 
Freibäder für den Übungs-, Lehr- und Wettkampfbetrieb 
anerkannter Sportorganisationen, Schulen und Hochschu-
len in der Regel unentgeltlich zu gewähren. Näheres zu 
den Sätzen 1 bis 3 wird durch Rechtsverordnung des für 
Sport zuständigen Ministeriums geregelt.

(3) Für die aus den Regelungen des Absatzes 2 entste-
henden Einnahmereduzierungen wird eine jährliche Er-
stattung in Form einer Pauschale in Höhe von insgesamt 
fünf Millionen Euro bereitgestellt. Die Pauschale ist eine 
allgemeine, steuerkraftunabhängige und nicht zweckge-
bundene Zuweisung und nicht Bestandteil der Finanz-
ausgleichsmasse nach § 3 Thüringer Finanzausgleichs-
gesetz (ThürFAG). Der auf den jeweiligen Landkreis oder 
die kreisfreie Stadt entfallende Anteil wird auf der Basis des 
Anteils der Einwohner zur Gesamtbevölkerung des Frei-
staats Thüringen nach dem jeweils aktuellen Stand zum 
31. Dezember des vorangegangenen Jahres nach der vom 
Thüringer Landesamt für Statistik fortgeschriebenen Ein-
wohnerzahl bestimmt. Die Auszahlung erfolgt nach Abfor-
derung des Landkreises oder der kreisfreien Stadt bei dem 
für Sport zuständigen Ministerium. Die Auszahlung soll bis 
zum 30. September eines jeden Jahres erfolgen. Das für 
Sport zuständige Ministerium legt per Richtlinie ein geeig-
netes Verfahren fest, mit dem die Aufteilung der anteilig 
vom Land bereitgestellten Mittel zwischen dem jeweiligen 
Landkreis und den in seinem Landkreisgebiet liegenden 
Gemeinden gewährleistet wird.

(4) Vom Land geförderte Sport- und Spielanlagen freier 
Träger sind unter Vorrang des Eigenbedarfs anderen an-
erkannten Sportorganisationen sowie Schulen und Hoch-
schulen zur Verfügung zu stellen. 

(5) Die Träger der vom Land geförderten Sport- und Spiel-
anlagen stellen im Einvernehmen mit den Eigentümern 
und Schulen oder Hochschulen Benutzerpläne und Be-
nutzerordnungen auf, in denen vorrangig der Schul- und 
Hochschulsport und sodann der Übungs- und Wettkampf-
betrieb der anerkannten Sportorganisationen zeitlich und 
dem Umfang nach, ferner die Bedingungen der Nutzung 
festgelegt werden. Die Belange des Individualsports sind 
zu berücksichtigen.
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Dritter Abschnitt
Förderung von Sportorganisationen

§ 16
Förderung von Sportorganisationen

(1) Sportorganisationen können gefördert werden, wenn 
sie als förderungswürdig anerkannt sind.

(2) Als förderungswürdig ist eine Sportorganisation anzu-
erkennen, wenn:
1. sie gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenord-

nung verfolgt,
2. sie durch entsprechende fachliche Qualifi kation nach-

weist, dass sie ihrem sportlichen Zweck entsprechend 
sachgerechte und wirtschaftliche Arbeit leisten und eine 
angemessene Eigenleistung erbringen kann,

3. der innere Aufbau und die Tätigkeit der Sportorganisa-
tion demokratischen und rechtsstaatlichen Grundsät-
zen entsprechen.

(3) Als förderungswürdig anerkannt gelten der Landessport-
bund Thüringen e. V. und die Sportorganisationen, die dem 
Landessportbund unmittelbar angehören, sowie hinsicht-
lich in Thüringen durchzuführender Maßnahmen auch der 
Deutsche Olympische Sportbund und die ihm angeschlos-
senen Mitgliedsverbände.

(4) Andere Sportorganisationen können anerkannt werden:
1. vom Landkreis oder der Gemeinde, wenn sie im We-

sentlichen auf deren Gebiet tätig sind und dort ihren 
Sitz haben,

2. vom für Sport zuständigen Ministerium, wenn sie auf 
den Gebieten mehrerer Landkreise oder kreisfreier 
Städte tätig sind und ihren Sitz in Thüringen haben. 

Der Landessportbund ist vor der Entscheidung zu hören.

(5) Die Anerkennung als förderungswürdig anerkannte 
Sportorganisation kann zurückgenommen oder widerrufen 
werden, wenn sich herausstellt, dass ihre Voraussetzun-
gen nicht vorgelegen haben oder nachträglich weggefal-
len sind. Satz 1 ist entsprechend anzuwenden, wenn eine 
Organisation nach Absatz 3 als anerkannt gilt. Die Zustän-
digkeit richtet sich nach Absatz 4. Der Landessportbund 
ist vor der Entscheidung zu hören.

§ 17
Fördervoraussetzungen von Sportorganisationen

Eine Sportorganisation darf nur gefördert werden, wenn 
sie dokumentiert, dass:
1. sie sich durch Anerkennung der einschlägigen Anti-Do-

ping-Bestimmungen, insbesondere des WADA- und 
des NADA-Codes zum dopingfreien Sport bekennt,

2. sie den "Maßnahmenplan des Landessportbundes im 
Kampf gegen Doping" vollumfänglich anerkennt und 
umsetzt,

3. sie ihre Mitarbeiter verpfl ichtet, sich der Unabhängi-
gen Kommission des Deutschen Olympischen Sport-
bundes zur Überprüfung zur Verfügung zu stellen, so-
fern der Verdacht besteht, dass sie zu einem früheren 
Zeitpunkt an Sportler Substanzen weitergegeben, die-
se zugänglich gemacht oder Methoden angewandt ha-
ben, die gegen die jeweils gültigen nationalen oder in-

ternationalen Antidoping-Bestimmungen verstoßen 
haben beziehungsweise solch einen Verstoß in einer 
vorherigen berufl ichen Tätigkeit aktiv eingefordert be-
ziehungsweise betrieben oder in ihrem direkten Ver-
antwortungsbereich wissentlich geduldet haben,

4. sie die vom Landessportbund erarbeitete "Erklärung 
zum Kinderschutz" mit den darin verankerten Maßnah-
men vollumfänglich anerkennt und umsetzt,

5. die Besetzung von Personalstellen grundsätzlich auf 
der Grundlage einer Stellenausschreibung erfolgt und

6. der innere Aufbau und die Tätigkeit der Sportorganisa-
tion demokratischen und rechtsstaatlichen Grundsät-
zen entsprechen.

§ 18
Landesförderung

(1) Das Land kann nach diesem Gesetz und nach Maß-
gabe des Haushaltsplans den gemäß §§ 14 und 15 an-
erkannten Sportorganisationen Zuwendungen gewähren 
insbesondere für:
1. die Unterstützung der allgemeinen Verbands- und Ver-

einsarbeit,
2. den Leistungssport, insbesondere den Nachwuchsleis-

tungssport,
3. den Breiten-, insbesondere Kinder-, Jugend-, Gesund-

heits- und Seniorensport,
4. den Schul-, Hochschul- und Polizeisport sowie den 

Sport in Justizvollzugsanstalten,
5. den Behinderten- und Rehabilitationssport sowie die 

Inklusion im Sport,
6. die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund 

in und durch Sport,
7. die Aus-, Fort- und Weiterbildung und das Lehrwesen,
8. die Erweiterung sowie den Um-, Neu- und Ersatz-

neubau sowie die Modernisierung und Sanierung von 
Sport- und Spielanlagen,

9. die sportwissenschaftliche Begleitung,
10. die sportmedizinische Beratung und Betreuung,
11. die Unterhaltung und Bewirtschaftung durch von Bun-

des- und Landesstützpunkten genutzten Sportstätten 
und von Landessportschulen, sonstigen Sportschulen 
oder ähnlichen Einrichtungen,

12. die Durchführung von Sportveranstaltungen, die von 
besonderer sportlicher Bedeutung sind,

13. Maßnahmen gegen den Doping-, Drogen- und Medi-
kamentenmissbrauch im Sport,

14. Maßnahmen zum Kinderschutz,
15. Prävention von gruppenbezogener Menschenfeindlich-

keit,
16. Projekte zur historischen Aufarbeitung im Sport und
17. Modellmaßnahmen auf dem Gebiet des Sports.

(2) Die Förderung des Landessportbundes erfolgt auf der 
Basis einer mit dem Land abgeschlossenen mehrjähri-
gen, zeitlich befristeten und regelmäßig zu erneuernden 
Ziel- und Leistungsvereinbarung und unter Berücksich-
tigung der Regelungen in § 9 Thüringer Glücksspielge-
setz (ThürGlüG). Diese Ziel- und Leistungsvereinbarung 
erstreckt sich insbesondere auf die fl ächendeckende Si-
cherung der Breitensportentwicklung und von Beratungs- 
und Angebotsstrukturen sowie auf die zielgerichtete Ent-
wicklung leistungssportlicher Talente. Näheres wird durch 
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Rechtsverordnung des für Sport zuständigen Ministeri-
ums geregelt.

(3) Die dem Landessportbund angeschlossenen Sportor-
ganisationen erhalten die für sie und die ihnen angehö-
renden Vereine vorgesehenen Fördermittel in der Regel 
über den Landessportbund. Die Förderung der Behinder-
tensportverbände erfolgt unmittelbar durch das für Sport 
zuständige Ministerium. Das für Sport zuständige Minis-
terium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem für Fi-
nanzen zuständigen Ministerium durch Rechtsverordnung 
weiterführende Grundsätze für die Förderung von Sport-
organisationen festzulegen.

(4) Die Vergabe der Landesmittel, der Nachweis ihrer 
zweckentsprechenden Verwendung und die Prüfung er-
folgen nach den Bestimmungen der Landeshaushaltsord-
nung und den jeweils gültigen Förderrichtlinien.

Vierter Abschnitt
Schlussbestimmungen

§ 19
Zuständigkeitsübertragungen

Das für Sport zuständige Ministerium, das für Bildung zu-
ständige Ministerium und das für Wissenschaft zuständi-
ge Ministerium können die ihnen zur Durchführung dieses 
Gesetzes obliegenden Aufgaben jeweils durch Rechtsver-
ordnung auf andere Behörden übertragen.

§ 20
Evaluation

Die Umsetzung dieses Gesetzes sowie deren Auswirkun-
gen werden von dem für Sport zuständigen Ministerium 
alle fünf Jahre, beginnend mit dem 1. Januar 2024, eva-
luiert. Der schriftliche Evaluationsbericht wird dem Land-
tag vorgelegt.

§ 21
Übergangsbestimmungen

(1) § 15 Abs. 2 und 3 sind ab dem 1. Januar 2020 anzu-
wenden. Im Zeitraum vom Inkrafttreten dieses Gesetzes 
bis zum Ablauf des 31. Dezember 2019 ist die Nutzung 
der Sport- und Spielanlagen öffentlicher Träger für den 
Übungs- und Lehrbetrieb anerkannter Sportorganisatio-
nen, Schulen und Hochschulen in der Regel unentgeltlich 
zu gewähren. Ist die Sport- und Spielanlage vom Land ge-
fördert, bedarf die Erhebung von Entgelten oder Gebüh-
ren für die Nutzung nach Satz 2 für Schulsportanlagen der 
Zustimmung des für Bildung zuständigen Ministeriums, für 
Hochschulsportanlagen der Zustimmung des für Wissen-
schaft zuständigen Ministeriums und für die übrigen vom 
Land geförderten Sport- und Spielanlagen der Zustim-
mung des für Sport zuständigen Ministeriums. Für ande-
re Nutzungen werden Entgelte und Gebühren erhoben, 
soweit Benutzerordnungen oder vertragliche Regelungen 
dies vorsehen. Sie dürfen höchstens kostendeckend sein.

(2) Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des § 21 bestehende 
rechtliche Vereinbarungen und rechtliche Regelungen, die 
die Kostenfreiheit von Nutzungen nach § 15 Abs. 2 Satz 1 
zum Gegenstand haben, dürfen bis zur ersten regulären 
Beendigungsmöglichkeit, die ohne fi nanzielle Nachteile für 
die beteiligten Träger und Vereine genutzt werden kann, 
fortgesetzt werden, auch wenn diese Beendigungsmöglich-
keit erst nach dem 31. Dezember 2019 besteht.

§ 22
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz 
gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

§ 23
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. Gleichzei-
tig tritt das Thüringer Sportfördergesetz vom 8. Juli 1994 
(GVBl. S. 808) außer Kraft.

Erfurt, den 5. Dezember 2018
Der Präsident des Landtags

In Vertretung
Jung

Vizepräsidentin
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Thüringer Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Richter und Staatsanwälte im Landesdienst 
sowie zur Anpassung besoldungs- und versorgungsrechtlicher Vorschriften

Vom 14. Dezember 2018

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Thüringer Gesetz über die Rechtsverhältnisse 

der Richter und Staatsanwälte im Landesdienst 
(Thüringer Richter- und Staatsanwältegesetz 

- ThürRiStAG -) 
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Erster Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Grundsätze 

(1) Die rechtsprechende Gewalt ist den Richtern anver-
traut. Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetz 
unterworfen. Sie sprechen Recht im Namen des Volkes. 

(2) Staatsanwälte garantieren gesetzmäßige und rechts-
staatliche Verfahrensabläufe in Strafverfahren. Sie sind 
zur Objektivität verpfl ichtet.

§ 2
Anwendungsbereich und Geltung des Beamtenrechts

(1) Dieses Gesetz gilt für Berufsrichter des Landes. Für 
ehrenamtliche Richter und für Staatsanwälte als Beamte 
im Landesdienst gilt es, soweit dies besonders bestimmt 
ist. Die besondere Rechtsstellung der Mitglieder des Ver-
fassungsgerichtshofs bleibt von den Bestimmungen die-
ses Gesetzes unberührt. 

(2) Soweit das Deutsche Richtergesetz und dieses Gesetz 
nichts anderes bestimmen, fi nden die Vorschriften für Be-
amte des Landes mit Ausnahme des Thüringer Laufbahn-
gesetzes entsprechende Anwendung auf Richter. 

(3) In Angelegenheiten der Richter wirken im Landesper-
sonalausschuss als Vorsitzender der Staatssekretär des 
für das Beamtenrecht zuständigen Ministeriums und als 
weiteres ständiges ordentliches Mitglied der ständige Ver-
treter des für Justiz zuständigen Ministers, im Verhinde-
rungsfall sein jeweiliger Vertreter im Amt, mit. Nichtständige 
ordentliche Mitglieder sind sechs auf Lebenszeit ernann-
te Richter, die von dem für Justiz zuständigen Ministerium 
vorgeschlagen werden, wobei die einzelnen Gerichtszwei-
ge angemessen zu berücksichtigen sind. Für jedes nicht-
ständige Mitglied ist ein Stellvertreter vorzuschlagen. Zwei 
dieser nichtständigen ordentlichen Mitglieder sowie deren 
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Stellvertreter sind auf Vorschlag der Berufsverbände der 
Richter des Landes zu benennen. 

(4) Der Landespersonalausschuss in der Zusammenset-
zung nach Absatz 3 ist auch zuständig für die Angelegen-
heiten der Staatsanwälte; an Stelle der zwei auf Vorschlag 
der Berufsverbände der Richter des Landes zu benennen-
den Richter sowie deren Vertreter sind je zwei Staatsan-
wälte auf Vorschlag der Berufsverbände der Staatsanwäl-
te des Landes zu benennen.

§ 3
Zuständigkeiten

(1) Der für Justiz zuständige Minister ernennt und entlässt 
die Richter und Staatsanwälte. 

(2) Das für Justiz zuständige Ministerium ist die oberste 
Dienstbehörde im Sinne dieses Gesetzes für die Richter 
und Staatsanwälte. 

(3) Der für Justiz zuständige Minister ist Mitglied im Rich-
terwahlausschuss im Sinne des § 1 Abs. 3 und § 3 Abs. 3 
des Richterwahlgesetzes.

§ 4
Einstellung in ein Richterverhältnis auf Probe; 

Stellenausschreibung; Interessenbekundungsverfahren

(1) Bei Einstellungen in ein Richterverhältnis auf Probe sind 
die Bewerber durch öffentliche Stellenausschreibung zu er-
mitteln. Die Bewerber um Richter- und Staatsanwaltsäm-
ter auf Lebenszeit sind durch Ausschreibung zu ermitteln.

(2) Wer die Befähigung zum Richteramt nach § 5 Abs. 1 
des Deutschen Richtergesetzes erworben hat und später 
unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit 
zum Staatsanwalt ernannt werden soll, kann seine Probe-
zeit nur als Richter auf Probe ableisten. 

(3) Die gesundheitliche Eignung für die Berufung in ein 
Richterverhältnis auf Lebenszeit, in ein staatsanwaltschaft-
liches Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder in ein Rich-
terverhältnis auf Probe ist aufgrund einer ärztlichen Un-
tersuchung nach § 33 des Thüringer Beamtengesetzes 
(ThürBG) festzustellen. Abweichend von Satz 1 kann bei 
der Feststellung der gesundheitlichen Eignung eines Be-
werbers um die Einstellung in ein Richterverhältnis auf 
Probe auf eine ärztliche Untersuchung verzichtet werden, 
wenn der Bewerber gegenüber der Einstellungsbehörde 
eine formularmäßige Selbstauskunft über den Gesund-
heitszustand abgibt und sich keine Anhaltspunkte für eine 
Einschränkung der gesundheitlichen Eignung ergeben. 

(4) Vor Entscheidungen der obersten Dienstbehörde oder 
der nachgeordneten zuständigen Dienststelle über Maß-
nahmen im Sinne des § 40 Nr. 11 oder § 41 Abs. 2 Nr. 8, 
über Erprobungen oder über die Auswahl für eine Ab-
ordnung zum Zwecke einer nichtrichterlichen oder nicht-
staatsanwaltschaftlichen Verwendung sollen Richter oder 
Staatsanwälte Gelegenheit erhalten, ihr Interesse an der 
Übernahme einer solchen Tätigkeit zu bekunden (Interes-
senbekundungsverfahren). Satz 1 gilt in Vorbereitung der 

Entscheidung des für Justiz zuständigen Ministers über 
die Unterbreitung eines Wahlvorschlags nach § 10 Abs. 1 
Satz 1 des Richterwahlgesetzes für das Interesse an einer 
Berufung zum Bundesrichter entsprechend.

§ 5
Vereidigung

(1) Der Richter hat in öffentlicher Sitzung eines Gerichts 
folgenden Eid zu leisten: "Ich schwöre, das Richteramt ge-
treu dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutsch-
land, getreu der Verfassung des Freistaats Thüringen und 
getreu dem Gesetz auszuüben, nach bestem Wissen und 
Gewissen ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur 
der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen, so wahr mir 
Gott helfe."

(2) Der Eid kann ohne die Worte "so wahr mir Gott helfe" 
geleistet werden. 

(3) Für den Eid und das Gelöbnis der ehrenamtlichen Rich-
ter gilt § 45 Abs. 3 bis 6 des Deutschen Richtergesetzes. 
Die Formeln für den Eid und das Gelöbnis der ehrenamt-
lichen Richter enthalten jeweils nach den Worten "getreu 
dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland" zu-
sätzlich ein Komma und die Worte "getreu der Verfassung 
des Freistaats Thüringen".

§ 6
Fehlerhafte Ernennungsurkunden

(1) Entspricht die Ernennungsurkunde nicht der in § 17 
Abs. 3 Satz 1 des Deutschen Richtergesetzes vorgeschrie-
benen Form, liegt eine Ernennung nicht vor.

(2) Fehlt in der Ernennungsurkunde der Zusatz "auf Le-
benszeit", "auf Zeit" oder "auf Probe", hat der Richter die 
Rechtsstellung eines Richters auf Probe. Fehlt bei der Er-
nennung eines Beamten auf Lebenszeit zum Richter der 
Zusatz "auf Lebenszeit", "auf Zeit" oder "kraft Auftrags", 
hat er die Rechtsstellung eines Richters kraft Auftrags. 
Fehlt bei der Ernennung eines Richters auf Zeit in der Er-
nennungsurkunde die Zeitdauer der Berufung, gilt dieser 
Mangel als geheilt, wenn die Zeitdauer durch Gesetz oder 
Verordnung bestimmt ist, anderenfalls hat der Richter die 
Rechtsstellung eines Richters auf Probe. 

(3) Fehlen die in Absatz 2 bezeichneten Zusätze bei der 
Umwandlung eines Richterverhältnisses in ein Richterver-
hältnis anderer Art nach § 17 Abs. 4 des Deutschen Rich-
tergesetzes, behält der Richter seine bisherige Rechts-
stellung. 

§ 7
Dienstliche Beurteilungen 

(1) Eignung, Befähigung und fachliche Leistung der Rich-
ter und Staatsanwälte sind in regelmäßigen Abständen zu 
beurteilen. Beurteilungen für Richter dürfen die richterliche 
Unabhängigkeit nicht beeinträchtigen.

(2) Dienstliche Beurteilungen von auf Lebenszeit ernann-
ten Richtern und Staatsanwälten sind alle vier Jahre durch 
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den unmittelbaren Dienstvorgesetzten zu festen Stichtagen 
zu erstellen (Regelbeurteilung). Dienstliche Beurteilungen 
können auch erstellt werden, wenn es die dienstlichen oder 
persönlichen Verhältnisse erfordern (Anlassbeurteilung). 
Der Anlass ist in der Beurteilung zu vermerken.

(3) Richter auf Probe sind spätestens 18 Monate nach Be-
ginn und unmittelbar vor Ablauf der Probezeit zu beurtei-
len, Richter kraft Auftrags spätestens vor der Lebenszei-
ternennung. 

(4) Für die Erstellung dienstlicher Beurteilungen sind Beur-
teilungsbeiträge von sachkundigen Personen einzuholen, 
soweit der zuständige Beurteiler die Leistungsbewertung 
für den Beurteilungszeitraum nicht auf unmittelbar eigene 
Kenntnisse stützen kann. Beurteilungsbeiträge sind bis zur 
Eröffnung der nächsten regelmäßigen Beurteilung oder im 
Fall der Einlegung eines Rechtsbehelfs bis zum rechtskräf-
tigen Abschluss des betreffenden Verfahrens als Sach-
vorgang aufzubewahren und anschließend zu vernichten.    

(5) Dienstliche Beurteilungen sind vor Aufnahme in die Per-
sonalakten zu eröffnen. Der Beurteilte erhält hierbei die 
Gelegenheit, die Beurteilung zu besprechen und Einsicht 
in die Beurteilungsgrundlagen zu nehmen (Beurteilungs-
gespräch). Auf Veranlassung des Beurteilten erläutert der 
zuständige Beurteiler die Beurteilung dem Präsidialrat, der 
hierzu eine Stellungnahme abgeben kann. Auf Veranlas-
sung des Beurteilten kann ein Mitglied des zuständigen 
Richterrats oder Staatsanwaltsrats an dem Beurteilungs-
gespräch teilnehmen. Soweit eine Abänderung der dienst-
lichen Beurteilung durch den höheren Dienstvorgesetzten 
erfolgt, gelten die Sätze 1 bis 4 entsprechend.

(6) Die oberste Dienstbehörde wird ermächtigt, die Ausge-
staltung des Beurteilungswesens für Richter und Staatsan-
wälte, insbesondere Zeitpunkte, Anlässe und Inhalte der 
Beurteilungen sowie Einzelheiten des Beurteilungsverfah-
rens durch Rechtsverordnung zu regeln. In der Rechtsver-
ordnung nach Satz 1 kann auch geregelt werden, welche 
Richter nicht mehr regelmäßig beurteilt werden und dass 
die Beurteilung bei Richtern auf Probe und Richtern kraft 
Auftrags nur mit der Feststellung abzuschließen ist, ob der 
Beurteilte für die Berufung in das Richter- oder Beamten-
verhältnis auf Lebenszeit geeignet, noch nicht geeignet 
oder nicht geeignet ist.

§ 8
Übertragung eines weiteren Richteramts

Jedem Richter auf Lebenszeit kann ein weiteres Richter-
amt übertragen werden, wenn es aus dienstlichen Grün-
den geboten und dem Richter zumutbar ist. 

§ 9
Dienstliche Fortbildung

Richter und Staatsanwälte sind zur dienstlichen Fortbildung 
verpfl ichtet. Der Dienstherr fördert die dienstliche Fortbil-
dung durch geeignete Maßnahmen.

§ 10
Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze

(1) Richter auf Lebenszeit oder auf Zeit treten mit dem Ab-
lauf des Monats in den Ruhestand, in dem sie das 67. Le-
bensjahr vollenden. 

(2) Abweichend von Absatz 1 treten Richter auf Lebenszeit 
oder auf Zeit, die vor dem 1. Januar 1954 geboren sind, 
mit Ablauf des Monats in den Ruhestand, in dem sie das 
65. Lebensjahr vollenden. Richter auf Lebenszeit oder auf 
Zeit treten, soweit sie nach dem 31. Dezember 1953, aber 
vor dem 1. Januar 1964 geboren sind, mit Ablauf des Mo-
nats in den Ruhestand, in dem sie die nachfolgend fest-
gelegte Altersgrenze erreicht haben: 

Richter des Geburtsjahrgangs Altersgrenze
1954 65 Jahre und   8 Monate
1955 65 Jahre und   9 Monate
1956 65 Jahre und 10 Monate
1957 65 Jahre und 11 Monate
1958 66 Jahre 
1959 66 Jahre und   2 Monate
1960 66 Jahre und   4 Monate
1961 66 Jahre und   6 Monate
1962 66 Jahre und   8 Monate
1963 66 Jahre und 10 Monate

(3) Bei Richtern kann der Eintritt in den Ruhestand nicht 
hinausgeschoben werden. 

§ 11
Versetzung in den Ruhestand auf Antrag

(1) Auf ihren Antrag sind Richter auf Lebenszeit oder auf 
Zeit frühestens mit Ablauf des Monats in den Ruhestand zu 
versetzen, in dem sie das 62. Lebensjahr vollendet haben. 

(2) Abweichend von Absatz 1 sind Richter auf Lebens-
zeit oder auf Zeit, die schwerbehindert im Sinne des § 2 
Abs. 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch und vor dem 
1. Januar 1959 geboren sind, auf ihren Antrag frühestens 
mit Ablauf des Monats in den Ruhestand zu versetzen, in 
dem sie das 60. Lebensjahr vollenden. Auf ihren Antrag 
sind Richter auf Lebenszeit oder auf Zeit, die schwerbe-
hindert im Sinne des § 2 Abs. 2 des Neunten Buches So-
zialgesetzbuch und nach dem 31. Dezember 1958, aber 
vor dem 1. Januar 1964 geboren sind, frühestens mit Ab-
lauf des Monats in den Ruhestand zu versetzen, in dem sie 
die nachfolgend festgelegte Altersgrenze erreicht haben: 

Richter des Geburtsjahrgangs Altersgrenze
1959 61 Jahre und   2 Monate 
1960 61 Jahre und   4 Monate
1961 61 Jahre und   6 Monate
1962 61 Jahre und   8 Monate
1963 61 Jahre und 10 Monate
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§ 12
Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung 

aus familiären Gründen

(1) Richtern ist auf Antrag
1. Teilzeitbeschäftigung bis zur Hälfte des regelmäßigen 

Dienstes oder
2. Urlaub ohne Dienstbezüge bis zur Dauer von fünf Jah-

ren  
zu bewilligen, wenn sie mindestens ein Kind unter 18 Jah-
ren oder einen nach ärztlichem Gutachten pfl egebedürfti-
gen sonstigen Angehörigen tatsächlich betreuen oder pfl e-
gen. Der Urlaub nach Satz 1 Nr. 2 ist nach Maßgabe des 
Absatzes 2 verlängerbar.

(2) Die Gesamtdauer des Urlaubs nach Absatz 1 Satz 1 
Nr. 2 sowie nach den §§ 9 und 10 des Thüringer Richter-
gesetzes in der am 31. Dezember 2018 geltenden Fas-
sung darf zusammen 15 Jahre nicht überschreiten. Der 
Antrag auf Verlängerung einer Teilzeitbeschäftigung oder 
eines Urlaubs ist spätestens sechs Monate vor Ablauf der 
bewilligten Teilzeitbeschäftigung oder des bewilligten Ur-
laubs nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 zu stellen. 

(3) Voraussetzung der Bewilligung ist die Zustimmung 
des Richters, im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 ab dem 
Zeitpunkt des Beginns, einer Änderung des Umfangs der 
Teilzeitbeschäftigung oder des Übergangs zur Vollzeitbe-
schäftigung oder im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 nach 
Rückkehr aus dem Urlaub auch in einem anderen Gericht 
desselben Gerichtszweiges verwendet zu werden. 

(4) Während einer Teilzeitbeschäftigung nach Absatz 1 
Satz 1 Nr. 1 oder eines Urlaubs nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 
dürfen nur solche Nebentätigkeiten ausgeübt werden, die 
dem Zweck der Teilzeitbeschäftigung oder des Urlaubs 
nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 nicht zuwiderlaufen. 

(5) Während des Bewilligungszeitraums einer Teilzeitbe-
schäftigung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 oder eines Urlaubs 
nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 wird über
1. die Änderung des Umfangs der Teilzeitbeschäftigung,
2. die Bewilligung des Übergangs zur Vollbeschäftigung 

oder
3. den Widerruf der Bewilligung des Urlaubs nach Ab-

satz 1 Satz 1 Nr. 2 
auf Antrag entschieden. In besonderen Härtefällen
1. soll eine Änderung des Umfangs der Teilzeitbeschäfti-

gung oder der Übergang zur Vollzeitbeschäftigung oder 
2. kann eine Rückkehr aus dem Urlaub nach Absatz 1 

Satz 1 Nr. 2
zugelassen werden, wenn dem Richter die Teilzeitbeschäf-
tigung im bisherigen Umfang oder eine Fortsetzung des 
Urlaubs nicht zugemutet werden kann. Absatz 2 Satz 2 
gilt entsprechend. 

(6) Während der Dauer des Urlaubs nach Absatz 1 Satz 1 
Nr. 2 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 1 besteht Anspruch 
auf Leistungen der Krankheitsfürsorge in entsprechender 
Anwendung der Beihilferegelungen für Richter mit Dienst-
bezügen. Dies gilt nicht, wenn der Richter berücksichti-
gungsfähiger Angehöriger eines Beihilfeberechtigten wird 

oder Anspruch auf Familienversicherung nach § 10 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch hat.

§ 13
Sonstige Teilzeitbeschäftigung

(1) Einem Richter ist auf Antrag Teilzeitbeschäftigung bis 
zur Hälfte des regelmäßigen Dienstes und bis zur jeweils 
beantragten Dauer zu bewilligen, wenn 
1. das Aufgabengebiet des Richteramts Teilzeitbeschäf-

tigung erlaubt,
2. zwingende dienstliche Gründe nicht entgegenstehen,
3. der Richter zugleich zustimmt, ab dem Zeitpunkt des 

Beginns, einer Änderung des Umfangs der Teilzeitbe-
schäftigung oder des Übergangs zur Vollzeitbeschäfti-
gung auch in einem anderen Richteramt desselben Ge-
richtszweigs verwendet zu werden; die Verwendung an 
einem anderen Gericht ist nur aus zwingenden dienst-
lichen Gründen zulässig, und

4. der Richter sich verpfl ichtet, während des Bewilligungs-
zeitraums außerhalb des Richterverhältnisses berufl i-
che Verpfl ichtungen nur in dem Umfang einzugehen, 
in dem Richtern nach § 71 des Deutschen Richterge-
setzes und §§ 49 bis 57 ThürBG und § 40 des Beam-
tenstatusgesetzes (BeamtStG) in Verbindung mit § 2 
Abs. 2 die Ausübung von Nebentätigkeiten gestattet 
ist. 

Ausnahmen von der Verpfl ichtung nach Satz 1 Nr. 4 sind 
nur zulässig, soweit dies mit dem Richterverhältnis ver-
einbar ist. § 51 Abs. 2 Satz 4 ThürBG gilt mit der Maßga-
be, dass vom regelmäßigen Dienst ohne Rücksicht auf die 
Bewilligung der Teilzeitbeschäftigung auszugehen ist. Wird 
die Verpfl ichtung nach Satz 1 Nr. 4 schuldhaft verletzt, ist 
die Bewilligung zu widerrufen.  

(2) Teilzeitbeschäftigung nach Absatz 1 ist auf Antrag in 
der Weise zu bewilligen, dass der Teil, um den der regel-
mäßige Dienst ermäßigt ist, zu einer vollständigen Frei-
stellung zusammengefasst wird (Sabbatjahr). Der Gesamt-
zeitraum der nach Satz 1 bewilligten Teilzeitbeschäftigung 
darf zehn Jahre und der Zeitraum der vollständigen Frei-
stellung zwei Jahre nicht überschreiten. Soll sich die Teil-
zeitbeschäftigung nach Satz 1 auf die Zeit bis zum Ein-
tritt in den Ruhestand erstrecken, darf abweichend von 
Satz 2 der Gesamtzeitraum der Teilzeitbeschäftigung bis 
zu zwölf Jahre umfassen und der Zeitraum der vollständi-
gen Freistellung bis zu sechs Jahre betragen. Die Freistel-
lung kann nur zusammenhängend und nur am Ende des 
Bewilligungszeitraums der Teilzeitbeschäftigung gewährt 
werden. Abweichend von Satz 3 kann die Inanspruchnah-
me des Freistellungszeitraums bis vor den Eintritt in den 
Ruhestand hinausgeschoben werden. 

(3) In den Fällen nach Absatz 2 ist ein Widerruf der Bewil-
ligung abweichend von § 49 des Thüringer Verwaltungs-
verfahrensgesetzes mit Wirkung für die Vergangenheit 
zulässig, wenn während des Bewilligungszeitraums die 
folgenden Umstände eintreten, welche die vorgesehene 
Abwicklung unmöglich machen: 
1. bei Beendigung des Richterverhältnisses,
2. bei Dienstherrnwechsel, 
3. bei einer Gewährung eines Urlaubs nach § 12 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 2 oder
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4. in besonderen Härtefällen, wenn dem Richter die Fort-
setzung der Teilzeitbeschäftigung nicht mehr zuzumu-
ten ist.

Der Widerruf darf nur mit Wirkung für den gesamten Be-
willigungszeitraum und nur in dem Umfang erfolgen, der 
dem tatsächlich geleisteten Dienst entspricht. 

(4) § 12 Abs. 5 Satz 1 und 2 gilt entsprechend. 

§ 14
Familienpfl egezeit

(1) Richtern mit Dienstbezügen, die einen pfl egebedürfti-
gen nahen Angehörigen im Sinne des § 7 Abs. 3 des Pfl e-
gezeitgesetzes (Pfl egeZG) in häuslicher Umgebung pfl e-
gen oder einen minderjährigen pfl egebedürftigen nahen 
Angehörigen in häuslicher oder außerhäuslicher Umge-
bung betreuen, ist auf ihren Antrag Teilzeitbeschäftigung 
als Familienpfl egezeit zu bewilligen, wenn keine zwingen-
den dienstlichen Gründe entgegenstehen. Für den Nach-
weis der Pfl egebedürftigkeit gilt § 64 Abs. 1 Satz 2 ThürBG. 

(2) Die Teilzeitbeschäftigung wird in der Weise bewilligt, 
dass die Richter ihren regelmäßigen Dienst während der 
Pfl egephase von längstens 24 Monaten um den Anteil des 
Dienstes verringert erbringen, der nach Beendigung der 
Pfl egephase in der ebenso langen Nachpfl egephase er-
bracht wird. Der Dienst in der Pfl egephase muss mindes-
tens 30 vom Hundert des regelmäßigen Dienstes betra-
gen. Die Bewilligung der Familienpfl egezeit darf nur für 
einen zusammenhängenden Zeitabschnitt erfolgen und 
unter der Voraussetzung, dass eine vollständige Dienst-
leistung des Richters bis zum Eintritt in den Ruhestand er-
folgen kann. Die Bewilligung ist mit einem Widerrufsvor-
behalt für die Fälle des Absatzes 5 Satz 1 zu versehen. 
Eine nachträgliche Verlängerung der Pfl egephase bis zur 
Höchstdauer von 24 Monaten ist zulässig. Familienpfl ege-
zeit kann auch von mehreren Personen, die die Voraus-
setzungen des Absatzes 1 erfüllen, anteilig oder parallel 
wahrgenommen werden. Eine weitere Familienpfl egezeit 
kann erst für die Zeit nach Beendigung der Nachpfl ege-
phase bewilligt werden.

(3) Abweichend von Absatz 2 ist die Familienpfl egezeit auf 
Antrag für eine höchstens sechsmonatige Pfl egezeit nach 
§ 3 Abs. 1 oder 5 Pfl egeZG oder die Zeit einer höchstens 
dreimonatigen Begleitung eines nahen Angehörigen nach 
§ 3 Abs. 6 Pfl egeZG in der Weise zu bewilligen, dass wäh-
rend der Dauer dieser Pfl egezeit oder Begleitung eine voll-
ständige oder anteilige Freistellung vom Dienst erfolgt und 
anschließend für einen jeweils entsprechenden Zeitraum 
wieder eine Dienstleistung erfolgt, die der vor der Pfl ege-
zeit oder der Begleitung erbrachten regelmäßigen Dienst-
leistung entspricht.

(4) Die Pfl egephase der Familienpfl egezeit endet bei Weg-
fall der Voraussetzungen nach Absatz 1 vorzeitig mit dem 
Ablauf des zweiten Monats, der auf das Ende der häusli-
chen Pfl egesituation folgt. Die Beendigung der häuslichen 
Pfl ege ist unverzüglich mitzuteilen. Die Familienpfl egezeit 
endet, wenn die Dienstleistung in der Nachpfl egephase 
vollständig erbracht wurde.

(5) Die Bewilligung ist abweichend von § 49 des Thürin-
ger Verwaltungsverfahrensgesetzes mit Wirkung für die 
Vergangenheit zu widerrufen, wenn während des Bewilli-
gungszeitraums der Familienpfl egezeit die folgenden Um-
stände eintreten, welche die vorgesehene Abwicklung un-
möglich machen: 
1. bei Beendigung des Richterverhältnisses,
2. bei Dienstherrnwechsel, 
3. bei einer Gewährung eines Urlaubs nach § 12 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 2 oder
4. in besonderen Härtefällen, wenn dem Richter die Fort-

setzung der Teilzeitbeschäftigung nicht mehr zuzumu-
ten ist.

Gleichzeitig mit dem Widerruf wird der Dienststatus ent-
sprechend der nach dem Modell zu erbringenden Dienst-
leistung festgesetzt. Zuviel gezahlte Dienstbezüge sind 
von dem Richter zurückzuzahlen. Dies gilt nicht für die 
zuviel gezahlten Dienstbezüge des Zeitraums der Pfl ege-
phase, soweit sie bereits in der Nachpfl egephase ausge-
glichen wurden. 

§ 15
Hinweispfl icht und Verbot von Benachteiligungen

(1) Wird eine Teilzeitbeschäftigung oder eine langfristige 
Beurlaubung beantragt, ist der Richter auf die dienstrecht-
lichen Folgen in allgemeiner Form hinzuweisen, insbeson-
dere auf die Auswirkungen für Ansprüche aufgrund besol-
dungs- und versorgungsrechtlicher Regelungen. 

(2) Teilzeitbeschäftigungen und Beurlaubungen nach den 
§§ 12 bis 14 dürfen sich nicht auf das berufl iche Fortkom-
men auswirken. Eine unterschiedliche Behandlung von 
Richtern mit Teilzeitbeschäftigung oder Beurlaubungszei-
ten gegenüber vollzeitbeschäftigten Richtern ist nur zuläs-
sig, wenn zwingende sachliche Gründe dies rechtfertigen. 

§ 15 a
Rechtspfl egebericht

Der für Justiz zuständige Minister legt dem Landtag alle 
zwei Jahre einen Rechtspfl egebericht vor, der auch An-
gaben zur personellen Situation, zur mittel- und langfris-
tigen Personalplanung sowie Angaben zur Sicherstellung 
der Funktionsfähigkeit der Justiz enthält.

Zweiter Abschnitt
Vertretungen der Richter und Staatsanwälte

Erster Unterabschnitt
Allgemeines

§ 16
Bildung von Vertretungen 

(1) Als Vertretungen der Richter werden errichtet:
1. ein gemeinsamer Präsidialrat nach § 30 Abs. 1 und 2 

für die Beteiligung an Personalangelegenheiten nach 
§ 30 Abs. 3 sowie

2. Richterräte nach § 34 für die Beteiligung nach den 
§§ 40 bis 45.



 Nr. 13 - Tag der Ausgabe: Erfurt, den 21. Dezember 2018     683

(2) Als Vertretungen der Staatsanwälte werden Staatsan-
waltsräte nach § 35 errichtet.

(3) Als gemeinsame Vertretung der Richter und Staatsan-
wälte wird bei der obersten Dienstbehörde ein Landesrich-
ter- und Staatsanwaltsrat nach § 36 errichtet.

§ 17 
Wahlgrundsätze

(1) Die Mitglieder der Vertretungen werden gleichzeitig ge-
wählt. Die Wahl ist geheim und unmittelbar. Jeder Wahl-
berechtigte wählt die vorgeschriebene Zahl von Richtern 
oder Staatsanwälten. 

(2) Zu den Wahlen nach Absatz 1 können die wahlbe-
rechtigten Richter und Staatsanwälte Wahlvorschläge ma-
chen. Dies gilt auch für die Berufsverbände der Richter 
und Staatsanwälte des Landes nach Maßgabe ihrer jewei-
ligen Satzung. Jeder Wahlvorschlag nach Satz 1 muss von 
mindestens einem Zehntel der Wahlberechtigten, jedoch 
mindestens drei Wahlberechtigten unterzeichnet sein. Die 
Gesamtzahl der zur Wahl vorgeschlagenen Richter und 
Staatsanwälte soll mindestens das Zweifache der Anzahl 
der jeweils zu wählenden Mitglieder erreichen. 

(3) Die Wahl wird nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl 
ohne Bindung an die vorgeschlagenen Bewerber durchge-
führt. Zu Ersatzmitgliedern der Vertretungen sind die nicht 
zu Mitgliedern gewählten Richter oder Staatsanwälte in der 
Reihenfolge der erreichten Stimmenzahl gewählt. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet das Los über die Reihenfolge. 

(4) Für die Mitglieder des Landesrichter- und Staatsan-
waltsrats nach § 16 Abs. 3 in Verbindung mit § 36 werden 
ein erstes und ein zweites Ersatzmitglied gewählt. 

§ 18 
Wahlberechtigung

(1) In einem Gerichtsbezirk, für den der Richterrat ge-
wählt wird, sind alle Richter wahlberechtigt, die am Wahl-
tag bei einem Gericht, für das der Richterrat gebildet wird, 
ein Richteramt innehaben, als Richter auf Probe oder kraft 
Auftrags tätig sowie an das Gericht für die Dauer von mehr 
als sechs Monaten abgeordnet sind. Hat ein Richter meh-
rere Richterämter inne, ist er für den Gerichtsbezirk wahl-
berechtigt, in dem er seine Planstelle hat. 

(2) Nicht wahlberechtigt zu dem Richterrat nach Absatz 1 
sind Richter, die 
1.  für die Dauer von mehr als sechs Monaten an ein an-

deres Gericht, an eine Staatsanwaltschaft oder an eine 
Verwaltungsbehörde abgeordnet oder

2.  am Wahltag mehr als achtzehn Monate ohne Dienst-
bezüge beurlaubt

sind.

(3) Für die Wahlen zu den weiteren Vertretungen gelten 
die Absätze 1 und 2 entsprechend.

§ 19 
Wahlvorstand

(1) Spätestens zehn Wochen vor Ablauf seiner Amtszeit 
bestellt der Richter- oder Staatsanwaltsrat drei Wahlbe-
rechtigte als Wahlvorstand und einen von ihnen als Vor-
sitzenden. Für jedes Mitglied des Wahlvorstandes soll ein 
Ersatzmitglied bestellt werden. Die Wahl der Mitglieder 
zum Hauptrichterrat oder Hauptstaatsanwaltsrat wird von 
dem für die Wahl des Richter- oder Staatsanwaltsrats be-
stellten Wahlvorstand durchgeführt. Dies gilt auch für die 
Wahl der Mitglieder für den Präsidialrat und den Landes-
richter- und Staatsanwaltsrat, soweit eine Wahlberechti-
gung nach Maßgabe des § 30 Abs. 2 oder § 36 Abs. 2 je-
weils in Verbindung mit § 18 besteht.

(2) Besteht acht Wochen vor Ablauf der Amtszeit kein Wahl-
vorstand, bestellt ihn der Leiter der Dienststelle, bei der die 
Vertretung gebildet ist. 

(3) Der Wahlvorstand hat die Wahl unverzüglich einzulei-
ten; sie soll spätestens sechs Wochen nach der Bestellung 
des Wahlvorstands stattfi nden. Kommt der Wahlvorstand 
dieser Verpfl ichtung nicht nach, wird ein neuer Wahlvor-
stand bestellt; Absatz 2 gilt entsprechend. 

§ 20 
Geschäftsführung und Beschlussfassung

(1) Die Vertretungen wählen aus ihrer Mitte jeweils mit ein-
facher Stimmenmehrheit einen Vorsitzenden und einen 
Stellvertreter. Abweichend von Satz 1 bestimmt sich die 
Wahl des Vorsitzenden einschließlich dessen Ersatzmit-
glieder für den Präsidialrat nach § 31 Abs. 2. Der Vorsit-
zende führt die laufenden Geschäfte und vertritt die Ver-
tretung im Rahmen der von ihr gefassten Beschlüsse. Die 
Sitzungen der Vertretungen sind nicht öffentlich.

(2) Die Beschlüsse der Vertretungen werden mit einfacher 
Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Bei 
Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. Vertretungen 
sind beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mit-
glieder anwesend ist. In einfach gelagerten Angelegen-
heiten kann im schriftlichen Umlaufverfahren entschieden 
werden, wenn kein Mitglied der Vertretung diesem Verfah-
ren widerspricht und alle Mitglieder der Vertretung Gele-
genheit zur Abstimmung erhalten.

(3) Die Vertretungen regeln ihre Geschäftsführung und Be-
schlussfassung in einer Geschäftsordnung. 

§ 21 
Amtszeit

(1) Die Wahlen zu den Vertretungen fi nden alle fünf Jah-
re statt, spätestens einen Monat vor Ablauf ihrer Amtszeit.

(2) Die Amtszeit der Vertretungen beträgt fünf Jahre. Sie 
beginnt mit dem Wahltag oder, wenn zu diesem Zeitpunkt 
noch eine Vertretung besteht, mit Ablauf von deren Amts-
zeit. Die bisherigen Vertretungen führen ihre Geschäf-
te nach Ablauf ihrer Amtszeit weiter, bis die neue Vertre-
tung gewählt ist.
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(3) Ist eine Vertretung vor Ablauf der Amtszeit nach Ab-
satz 2 Satz 1 neu zu wählen, werden die Mitglieder der 
Vertretung nur für den Rest der Amtszeit der Vertretung 
gewählt. 

§ 22 
Rechtsstellung der Mitglieder

(1) Die Mitgliedschaft in den Vertretungen ist ein unent-
geltliches Ehrenamt, zu dessen Übernahme die gewählten 
Mitglieder und deren Ersatzmitglieder verpfl ichtet sind. Sie 
können die Übernahme nur aus wichtigen Gründen ableh-
nen. Ob ein wichtiger Grund vorliegt, entscheiden die üb-
rigen Mitglieder der jeweiligen Vertretung. 

(2) Die Mitglieder der Vertretungen dürfen in der Ausübung 
ihrer Aufgaben und Befugnisse nicht behindert und wegen 
ihrer Tätigkeit nicht benachteiligt oder begünstigt werden. 

(3) Die Mitglieder der Vertretungen sind von ihrer dienst-
lichen Tätigkeit freizustellen, soweit es zur ordnungsge-
mäßen Wahrnehmung der Aufgaben der Vertretung er-
forderlich ist. 

(4) Erleidet ein Richter oder Staatsanwalt anlässlich der 
Wahrnehmung von Rechten oder Erfüllung von Pfl ichten 
nach diesem Abschnitt einen Unfall, der im Sinne der beam-
tenrechtlichen Unfallfürsorgevorschriften ein Dienstunfall 
wäre, sind diese Vorschriften entsprechend anzuwenden.

§ 23 
Ruhen der Mitgliedschaft; 

Ausschluss von der Mitwirkung

(1) Die Mitgliedschaft in einer Vertretung ruht, solange dem 
Mitglied die Führung seiner Amtsgeschäfte vorläufi g unter-
sagt oder es vorläufi g des Dienstes enthoben worden ist.

(2)Ein Mitglied einer Vertretung ist von der Mitwirkung aus-
geschlossen, wenn die Voraussetzungen des § 41 Nr. 1 
bis 3 der Zivilprozessordnung vorliegen oder wenn das Mit-
glied bereits im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens mit 
der Angelegenheit befasst war. Im Übrigen schließt die Be-
sorgnis der Befangenheit die Mitwirkung in der Vertretung 
aus; ob die Besorgnis begründet ist, entscheidet die Ver-
tretung auf Antrag eines Mitglieds ohne die Stimme des 
betroffenen Mitglieds. 

§ 24 
Ausscheiden von Mitgliedern

Ein gewähltes Mitglied scheidet aus der Vertretung aus, 
wenn es sein Amt aus wichtigem Grund niederlegt oder sei-
ne Wählbarkeit verliert. § 22 Abs. 1 Satz 3 gilt für die Nie-
derlegung aus wichtigem Grund entsprechend.

§ 25 
Eintritt von Ersatzmitgliedern

Scheidet ein Mitglied aus einer Vertretung aus oder er-
lischt dessen Mitgliedschaft, tritt das jeweilige Ersatzmit-
glied für den Rest der Amtszeit der Vertretung an dessen 
Stelle. Satz 1 gilt für die Dauer des Ruhens der Mitglied-

schaft nach § 23 Abs. 1, für den Ausschluss von der Mit-
wirkung nach § 23 Abs. 2 und eine zeitweilige Verhinde-
rung eines Mitglieds entsprechend.

§ 26 
Kosten und Sachaufwand

(1) Die Kosten, die durch die Wahl und im Rahmen der 
Tätigkeit der Vertretungen entstehen, trägt die Dienststel-
le, bei der die Vertretungen gebildet oder der sie zugeord-
net sind. Die Dienststelle hat in dem erforderlichen Um-
fang dienstliche Einrichtungen und den Geschäftsbedarf 
zur Verfügung zu stellen. 

(2) Mitglieder der Vertretungen und des Wahlvorstandes 
erhalten für Reisen, die zur ordnungsgemäßen Wahrneh-
mung der Aufgaben notwendig sind, Reisekostenvergü-
tung nach Maßgabe des Thüringer Reisekostengesetzes. 

§ 27 
Beratungsgeheimnis und Schweigepfl icht

(1) Die Mitglieder der Vertretungen haben, auch nach ih-
rem Ausscheiden, über die ihnen bei der Wahrnehmung 
der Aufgaben der Vertretung bekannt gewordenen Ange-
legenheiten und Tatsachen Stillschweigen zu bewahren. 

(2) Eine Schweigepfl icht besteht nicht
1.  gegenüber den übrigen Mitgliedern der Vertretung,
2. gegenüber der vorgesetzten Dienststelle und den an-

deren Vertretungen sowie der Einigungsstelle, die in 
Ausübung der Befugnisse der Vertretungen angeru-
fen werden, sowie

3. für Angelegenheiten und Tatsachen, die offenkundig 
sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung 
bedürfen.  

§ 28 
Rechtsweg

(1) Für Rechtsstreitigkeiten aus der Bildung oder Tätigkeit 
der Vertretungen oder Einigungsstellen steht der Verwal-
tungsrechtsweg offen. Ein Vorverfahren fi ndet nicht statt. 

(2) Die richterlichen Mitglieder der Vertretungen sind in 
Rechtsstreitigkeiten aus der Bildung oder Tätigkeit der 
Vertretungen von der Ausübung des Richteramts ausge-
schlossen. 

(3) Für Rechtsstreitigkeiten aus der gemeinsamen Betei-
ligung von Vertretungen und Personalrat steht der Ver-
waltungsrechtsweg offen. Für das Verfahren gelten die 
Bestimmungen des Arbeitsgerichtsgesetzes über das Be-
schlussverfahren entsprechend. Die Absätze 1 und 2 gel-
ten auch für Rechtsstreitigkeiten in gemeinsamen Ange-
legenheiten nach § 43, über die in gemeinsamer Sitzung 
beraten worden ist.

§ 29 
Anhörung der Berufsverbände der Richter 

und Staatsanwälte des Landes

Unbeschadet der Beteiligungsrechte der Vertretungen soll 
die oberste Dienstbehörde die Berufsverbände der Rich-
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ter und Staatsanwälte des Landes zu justizpolitischen 
Themen mit landesweiter Bedeutung in geeigneter Form 
anhören. Im Fall einer solchen Anhörung unterrichtet die 
oberste Dienstbehörde die Berufsverbände der Richter 
und Staatsanwälte des Landes frühzeitig über beabsich-
tigte Maßnahmen mit der Gelegenheit zur Stellungnahme. 
Der Inhalt schriftlicher Stellungnahmen der Berufsverbän-
de der Richter und Staatsanwälte des Landes ist auf de-
ren Verlangen zwischen der obersten Dienstbehörde und 
den beteiligten Berufsverbänden der Richter und Staats-
anwälte des Landes mündlich zu erörtern. 

Zweiter Unterabschnitt
Präsidialrat

§ 30 
Errichtung, Zusammensetzung und 

Aufgaben des Präsidialrats 

(1) Der Präsidialrat wird gemeinsam für die Gerichte der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit, der Verwaltungsgerichtsbar-
keit, der Finanzgerichtsbarkeit, der Arbeitsgerichtsbarkeit 
und der Sozialgerichtsbarkeit bei dem für Justiz zuständi-
gen Ministerium errichtet. 

(2) Der Präsidialrat besteht aus 
1. dem gewählten Präsidenten eines Gerichts als Vorsit-

zendem,
2.  fünf ständigen Mitgliedern, und zwar je eines aus je-

dem Gerichtszweig, das von den jeweiligen wahlbe-
rechtigten Richtern des betreffenden Gerichtszweigs 
zu wählen ist, sowie

3.  fünf von den jeweiligen wahlberechtigten Richtern des 
betreffenden Gerichtszweigs gewählten nichtständigen 
Mitgliedern aus dem Gerichtszweig, dem das zu beset-
zende Amt zugehört. 

Für jedes Mitglied nach Satz 1 Nr. 2 und 3 ist ein Ersatz-
mitglied zu wählen.

(3) Der Präsidialrat ist
1. bei der Ernennung eines Richters, durch die diesem 

ein Amt mit höherem Endgrundgehalt verliehen wird, 
oder 

2. bei Personalmaßnahmen in den Fällen des § 22 Abs. 1, 
Abs. 2 Nr. 1 oder Abs. 3, der §§ 23, 31 oder 32 des 
Deutschen Richtergesetzes 

zu beteiligen. Eine Beteiligung nach Satz 1 Nr. 2 erfolgt 
nur, soweit der von der Maßnahme betroffene Richter dies 
beantragt. 

§ 31 
Wählbarkeit und Vorsitz

(1) In den Präsidialrat können nur diejenigen wahlberech-
tigten Richter gewählt werden, die am Wahltag seit min-
destens fünf Jahren Richter und seit mindestens sechs 
Monaten bei einem Gericht des Landes im Hauptamt tä-
tig sind. Präsidenten eines Gerichts sind nur als Mitglied 
nach § 30 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 wählbar. 

(2) Der Vorsitzende und zwei Ersatzmitglieder werden ab-
weichend von § 20 Abs. 1 Satz 1 aus dem Kreis aller wähl-
baren Präsidenten eines Gerichts in der Reihenfolge der 

erreichten Stimmenzahl gewählt. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das Los über die Reihenfolge. 

§ 32
Verfahren bei Beteiligung

(1) Die oberste Dienstbehörde unterrichtet den Präsidialrat 
über beabsichtigte Maßnahmen im Sinne des § 30 Abs. 3, 
sofern dieser zu beteiligen ist, und beantragt seine schrift-
lich begründete Stellungnahme. Die Frist zur Stellungnah-
me beträgt einen Monat; die oberste Dienstbehörde kann 
die Frist in dringenden Fällen auf zwei Wochen abkürzen. 
Die Frist nach Satz 2 beginnt mit dem Tag des Eingangs 
des Antrags und der in Absatz 3 genannten Unterlagen 
beim Vorsitzenden des Präsidialrats. Äußert sich der Prä-
sidialrat nicht innerhalb der in den Sätzen 2 und 3 genann-
ten Frist, gilt die beabsichtigte Maßnahme als gebilligt.

(2) Entscheidungen über Maßnahmen nach § 30 Abs. 3, 
bei denen der Präsidialrat zu beteiligen ist, dürfen erst er-
gehen, wenn
1. eine zustimmende Stellungnahme des Präsidialrats 

vorliegt, 
2. die in Absatz 1 Satz 2 bestimmte Frist abgelaufen ist 

oder 
3. das nach § 33 vorgesehene Verfahren durchgeführt 

wurde.

(3) Dem Antrag sind der Personalbogen, die dienstlichen 
Beurteilungen und mit seiner Zustimmung auch die Per-
sonalakte des Richters beizufügen. Der Präsidialrat kann 
alle Bewerber persönlich anhören. Bei einer Auswahlent-
scheidung sind dem Präsidialrat der Besetzungsvorschlag 
der obersten Dienstbehörde und die in Satz 1 genannten 
Unterlagen aller Bewerber sowie mit deren Zustimmung 
auch die Personalakten vorzulegen. 

(4) Die oberste Dienstbehörde kann gegenüber dem Prä-
sidialrat zur persönlichen und fachlichen Eignung der Be-
werber Stellung nehmen und zu diesem Zweck in die Sit-
zungen des Präsidialrats einen Vertreter entsenden. Ein 
Recht zur Teilnahme an der weiteren Beratung und Abstim-
mung besteht nicht. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für den 
Präsidenten des Obergerichts, dessen Geschäftsbereich 
von der Personalmaßnahme betroffen ist, soweit dieser 
nicht den Vorsitz führt. 

(5) Der Präsidialrat gibt in den Fällen des § 30 Abs. 3 Nr. 1 
eine schriftlich begründete Stellungnahme über die per-
sönliche und fachliche Eignung des Bewerbers ab, den 
die oberste Dienstbehörde ernennen will. Er kann auch zur 
persönlichen und fachlichen Eignung der anderen Bewer-
ber Stellung nehmen. 

§ 33 
Verfahren bei abweichender 

Stellungnahme des Präsidialrats

(1) Spricht sich der Präsidialrat in seiner Stellungnahme 
gegen die von der obersten Dienstbehörde beabsichtig-
te Maßnahme aus, ist die Angelegenheit zwischen dem 
Präsdialrat und der obersten Dienstbehörde mit dem Ziel 
einer Einigung zu erörtern. Die Einigungsverhandlung hat 
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innerhalb von vier Wochen nach Eingang der Stellung-
nahme des Präsidialrats bei der obersten Dienstbehör-
de stattzufi nden. 

(2) Führt die mündliche Erörterung nach Absatz 1 Satz 2 
zu keiner Einigung, beteiligt der für Justiz zuständige Mi-
nister außer in den Fällen nach § 30 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 
den Richterwahlausschuss nach Maßgabe des § 63. In 
den Fällen nach § 30 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 entscheidet der 
für Justiz zuständige Minister.

Dritter Unterabschnitt
Richterräte und Hauptrichterräte, 

Staatsanwaltsräte und Hauptstaatsanwaltsrat,
Landesrichter- und Staatsanwaltsrat

§ 34 
Bildung und Zusammensetzung der Richterräte 

sowie der Hauptrichterräte

(1) Richterräte werden gebildet
1.  in der ordentlichen Gerichtsbarkeit

a)  bei dem Oberlandesgericht,
b)  bei den Landgerichten,
c) bei den Amtsgerichten, an denen in der Regel min-

destens fünf Richter beschäftigt sind, sowie
2. in den Fachgerichtsbarkeiten bei jedem Gericht. 

(2) Amtsgerichte, bei denen kein Richterrat gebildet wird, 
werden durch Beschluss des Präsidiums des übergeordne-
ten Gerichts für die Bildung eines Richterrats zusammen-
gefasst, so dass die Gesamtzahl der bei den betreffenden 
Amtsgerichten beschäftigten Richter insgesamt mindes-
tens sieben beträgt. Sie können auch einem anderen Amts-
gericht zugeteilt werden, bei dem ein Richterrat gebildet 
werden kann. Kann bei einem Gericht der Fachgerichts-
barkeiten kein Richterrat gebildet werden, so tritt an seine 
Stelle der Hauptrichterrat der betroffenen Gerichtsbarkeit.

(3) Bei dem Oberlandesgericht, Landessozialgericht, Ober-
verwaltungsgericht und dem Landesarbeitsgericht wird je 
ein Hauptrichterrat als Stufenvertretung gebildet. 

(4) Der Richterrat besteht aus
1.  fünf Richtern, wenn in dem Bezirk des Gerichts, bei 

dem der Richterrat gebildet wird, mehr als 50 Richter 
tätig sind,

2.  drei Richtern im Übrigen.

(5) Die Hauptrichterräte bestehen aus je fünf Richtern.

§ 35 
Bildung und Zusammensetzung der Staatsanwaltsräte 

sowie des Hauptstaatsanwaltsrats 

(1) Bei jeder Staatsanwaltschaft wird ein Staatsanwaltsrat 
gebildet. Er besteht aus
1.  fünf Staatsanwälten, wenn in dem Bezirk der Staatsan-

waltschaft, bei dem der Staatsanwaltsrat gebildet wird, 
mehr als 50 Staatsanwälte beschäftigt sind,

2.  drei Staatsanwälten im Übrigen.

(2) Bei der Generalstaatsanwaltschaft wird ein Haupt-
staatsanwaltsrat als Stufenvertretung gebildet. Er besteht 
aus fünf Staatsanwälten.

(3) Als Staatsanwälte gelten auch Richter auf Probe, so-
lange sie bei einer Staatsanwaltschaft beschäftigt sind.

§ 36 
Bildung und Zusammensetzung des Landesrichter- 

und Staatsanwaltsrats 

(1) Bei der obersten Dienstbehörde wird ein Landesrich-
ter- und Staatsanwaltsrat als Stufenvertretung gebildet. Er 
besteht aus folgenden acht Mitgliedern:
1. zwei Richtern der ordentlichen Gerichtsbarkeit, 
2. zwei Staatsanwälten sowie
3. je einem Richter der Sozial-, Verwaltungs-, Arbeits- und 

Finanzgerichtsbarkeit.

(2) Die Mitglieder nach Absatz 1 Satz 2 werden jeweils nur 
von den Wahlberechtigten des Bereiches, den sie vertre-
ten, gewählt.

§ 37
Wählbarkeit

(1) Wählbar zu den Richter- und Staatsanwaltsräten sind 
jeweils die nach § 18 wahlberechtigten Richter und Staats-
anwälte. Die Präsidenten und Direktoren der Gerichte so-
wie ihre ständigen Vertreter sind nicht wählbar. Dies gilt 
auch für die Leiter der Staatsanwaltschaften und deren 
ständige Vertreter. 

(2) Für die Wählbarkeit von Richtern auf Probe als staats-
anwaltliches Mitglied der Vertretungen gilt § 35 Abs. 3 ent-
sprechend.

§ 38 
Zuständigkeit der Richter- und Staatsanwaltsräte 

Zuständig für die Angelegenheiten im Sinne dieses Ge-
setzes ist
1. der Richterrat in Angelegenheiten, die die Richter des 

Gerichts oder der Gerichte betreffen, für das oder die 
der Richterrat gebildet ist, 

2. der Hauptrichterrat in Angelegenheiten, 
a) die sich über den örtlichen Zuständigkeitsbereich 

eines Richterrats hinaus erstrecken,
b) die von der obersten Dienstbehörde beabsichtigt 

werden, soweit keine Zuständigkeiten des Landes-
richter- und Staatsanwaltsrats bestehen, oder

c) in denen sich der örtliche Richterrat und die zur Ent-
scheidung befugte Dienststelle nicht einigen, 

3. der Staatsanwaltsrat in Angelegenheiten, die die 
Staatsanwälte der Staatsanwaltschaft betreffen, für die 
der Staatsanwaltsrat gebildet ist,

4. der Hauptstaatsanwaltsrat 
a) in Angelegenheiten, 

aa) die sich über den örtlichen Zuständigkeitsbe-
reich eines Staatsanwaltsrats hinaus erstre-
cken,

bb) die von der obersten Dienstbehörde beabsich-
tigt werden, soweit keine Zuständigkeiten des 
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Landesrichter- und Staatsanwaltsrats bestehen, 
oder 

cc) in denen sich der örtliche Staatsanwaltsrat und 
die zur Entscheidung befugte Dienststelle nicht 
einigen, oder

b) bei einer Ernennung eines Staatsanwalts, durch die 
diesem ein Amt mit höherem Endgrundgehalt ver-
liehen wird; für das Verfahren der Beteiligung gel-
ten die §§ 32 und 33 entsprechend,

5. der Landesrichter- und Staatsanwaltsrat in Angelegen-
heiten der obersten Dienstbehörde mit allgemeiner ge-
meinsamer Bedeutung für Richter und Staatsanwälte 
oder nach § 44 Abs. 4 bis 6. 

§ 39
Grundsätze der Zusammenarbeit

(1) Die Leiter der Dienststellen und die jeweils zuständige 
Vertretung arbeiten zur Erfüllung der dienstlichen Aufga-
ben und im Interesse der Richter und Staatsanwälte un-
ter Berücksichtigung der Belange der anderen Bedienste-
ten vertrauensvoll zusammen.

(2) Die jeweils zuständigen Vertretungen sind zur Durch-
führung ihrer Aufgaben rechtzeitig und umfassend zu un-
terrichten. Ihnen sind die Unterlagen vorzulegen, die die 
Dienststelle zur Vorbereitung der von ihr beabsichtigten 
Maßnahmen beigezogen hat. Personalakten dürfen nur 
mit Zustimmung des Betroffenen und nur von den von ihm 
bestimmten Mitgliedern der jeweils zuständigen Vertretung 
eingesehen werden. 

(3) Die Leiter der Dienststellen und die jeweils zuständige 
Vertretung sollen regelmäßig, mindestens halbjährlich, zu 
Besprechungen zusammentreten. 

§ 40 
Volle Mitbestimmung 

Die zuständige Vertretung hat mitzubestimmen
1. über die Regelung der Ordnung in der Dienststelle, 

des Verhaltens der Richter oder Staatsanwälte und 
des Schutzes vor sexueller Belästigung,

2. über die Errichtung, Verwaltung und Aufl ösung von So-
zialeinrichtungen ohne Rücksicht auf deren Rechts-
form, 

3. bei Maßnahmen zur Verhütung von Dienstunfällen, 
Berufskrankheiten und sonstigen Gesundheitsschädi-
gungen sowie von Gesundheitsgefährdungen, insbe-
sondere auch im Rahmen der Umsetzung von Sicher-
heitskonzepten,

4. bei der Festsetzung der zeitlichen Lage des Erholungs-
urlaubs für einzelne Richter oder Staatsanwälte, wenn 
zwischen dem Dienstvorgesetzten und den beteiligten 
Richtern oder Staatsanwälten kein Einverständnis er-
zielt werden kann,

5. bei der Auswahl der Teilnehmer bei Fortbildungsveran-
staltungen, wenn mehr Bewerbungen vorhanden sind, 
als Plätze zur Verfügung stehen,

6. über die Gestaltung der Arbeitsplätze einschließlich 
Einrichtung von Telearbeitsplätzen,  

7. über die Einführung, die Anwendung, wesentliche Än-
derungen oder die Erweiterung technischer Einrichtun-

gen, die geeignet sind, das Verhalten oder die Leistung 
der Richter oder Staatsanwälte zu überwachen oder zu 
erfassen,

8. bei der Gewährung und Versagung von Unterstützun-
gen, Vorschüssen, Darlehen und ähnlichen Zuwendun-
gen,

9.  über die Aufstellung von Grundsätzen über das Vor-
schlagswesen,

10. bei der Abordnung eines Richters auf Lebenszeit oder 
eines Staatsanwalts ab einer Dauer von sechs Mona-
ten mit Ausnahme der Fälle, in denen der Abzuordnen-
de mit Personalangelegenheiten befasst ist oder auf-
grund der Personalmaßnahme betraut werden soll,

11. bei der Bestellung zum Leiter einer Referendararbeits-
gemeinschaft und bei der Berufung zum Mitglied des 
Justizprüfungsamts,

12. über die Einführung, Änderung oder Erweiterung von 
Beurteilungsrichtlinien,

13. bei der Aufstellung von Grundsätzen über die Durch-
führung der Fortbildung und

14. bei der Erstellung von Personalentwicklungskonzepten 
und allgemeinen Richtlinien für die personelle Auswahl 
bei Erprobungen oder Abordnungen zum Zwecke einer 
nicht richterlichen oder staatsanwaltschaftlichen Ver-
wendung.

§ 41
Eingeschränkte Mitbestimmung

(1) Die zuständige Vertretung bestimmt eingeschränkt in 
personellen, sozialen und organisatorischen Angelegen-
heiten mit.

(2) Personelle Angelegenheiten im Sinne des Absatzes 1 
sind
1. die Versetzung eines Richters auf Lebenszeit oder ei-

nes Staatsanwalts zu einer anderen Dienststelle mit 
Ausnahme der Fälle der §§ 31 oder 32 des Deutschen 
Richtergesetzes,

2. die Ablehnung eines Antrags auf Sonderurlaub oder ei-
nes Antrags nach den §§ 12 bis 14,

3. die vorzeitige Versetzung in den Ruhestand und die 
Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähig-
keit,

4. die Versagung oder der Widerruf der Genehmigung ei-
ner Nebentätigkeit,

5. die Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegen ei-
nen Richter oder Staatsanwalt,

6. der Erlass einer Disziplinarverfügung oder die Erhe-
bung der Disziplinarklage,

7. die Entlassung eines Richters oder Staatsanwalts ohne 
Entlassungsantrag, soweit nicht bei Richtern der Prä-
sidialrat zu beteiligen ist und mit Ausnahme der Fälle 
nach § 62 Abs. 2,

8. die Betrauung eines Richters mit Aufgaben der Ge-
richtsverwaltung,

9. der Vorhalt der ordnungswidrigen Art der Ausführung 
der Dienstgeschäfte und Ermahnung zu ordnungsge-
mäßer, unverzögerter Erledigung der Amtsgeschäfte 
nach § 26 Abs. 2 des Deutschen Richtergesetzes.

In den Fällen des Satzes 1 Nr. 3, 5 bis 7 und 9 unterliegt 
die Maßnahme nur dann der eingeschränkten Mitbestim-
mung, wenn der Betroffene die Beteiligung der zuständi-
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gen Vertretung beantragt. Die Dienststelle hat auf das An-
tragsrecht rechtzeitig hinzuweisen.

(3) Soziale und organisatorische Angelegenheiten im Sin-
ne des Absatzes 1 sind 
1. die Bestellung und die Abberufung von Vertrauens- 

und Betriebsärzten sowie Sicherheitsfachkräften und 
die Bestellung des Datenschutzbeauftragten,

2. der Inhalt von Personalfragebögen mit Ausnahme der 
Fragebögen, die im Zusammenhang mit Rechnungs-
prüfungen oder Organisationsuntersuchungen stehen,

3. Maßnahmen, die der Durchsetzung der tatsächlichen 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern, insbe-
sondere der Beschäftigung, Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung und dem berufl ichen Aufstieg dienen,

4.  die Einführung, die Anwendung, wesentliche Ände-
rungen oder die Erweiterung automatisierter Verarbei-
tung personenbezogener Daten außerhalb von Besol-
dungs-, Gehalts-, Versorgungs- und Beihilfeleistungen 
sowie Jubiläumszuwendungen,

5. die Einführung neuer sowie grundlegende Änderun-
gen oder die Ausweitung bestehender Arbeitsmetho-
den am Arbeitsplatz, insbesondere Maßnahmen der 
technischen Rationalisierung, 

6. Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung und zur 
Erleichterung des Arbeitsablaufs sowie Maßnahmen 
zur Änderung der Arbeitsorganisation oder

7. die Weiterleitung von Personalanforderungen zum 
Haushaltsvoranschlag.

 § 42 
Anhörungsrechte; Teilnahme an Auswahlgesprächen 

(1) Die zuständige Vertretung ist anzuhören bei
1. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 

sowie der Anmietung von Diensträumen und
2.  der wesentlichen Änderung oder Verlagerung von Ar-

beitsplätzen.

(2) Der Landesrichter- und Staatsanwaltsrat ist berech-
tigt, mit einem von ihm beauftragten Mitglied an Auswahl-
gesprächen der obersten Dienstbehörde zur Einstellung 
von Richtern auf Probe teilzunehmen.

§ 43 
Gemeinsame Aufgaben von Richter- und 

Staatsanwaltsräten und Personalrat

(1) Sind an einer Angelegenheit sowohl ein Richterrat oder 
ein Staatsanwaltsrat als auch ein Personalrat beteiligt, ent-
sendet die jeweilige Vertretung für die gemeinsame Be-
schlussfassung Mitglieder in den jeweiligen Personalrat. 
Dienstaufsichtsführende Richter dürfen zu diesem Zweck 
nicht in den Personalrat ihres Gerichts entsandt werden. 

(2) Der Richterrat oder der Staatsanwaltsrat entsendet ein 
Mitglied in einen Personalrat, der aus nicht mehr als drei 
Mitgliedern besteht, im Übrigen zwei Mitglieder.

(3) Werden in einem Bezirkspersonalrat gemeinsame An-
gelegenheiten behandelt, nehmen an der Beratung und 
Beschlussfassung entsandte Mitglieder des Hauptrichter-
rats oder des Hauptstaatsanwaltsrats teil; Absatz 2 gilt 
entsprechend. 

(4) Werden in einem Hauptpersonalrat gemeinsame An-
gelegenheiten behandelt, nehmen an der Beratung und 
Beschlussfassung entsandte Mitglieder des Landesrich-
ter- und Staatsanwaltsrats teil; Absatz 2 gilt entsprechend. 

§ 44 
Mitbestimmungsverfahren 

(1) Soweit eine Maßnahme der Mitbestimmung unterliegt, 
bedarf sie der Zustimmung der jeweils zuständigen Ver-
tretung, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. 

(2) Der Leiter der Dienststelle unterrichtet die jeweils zu-
ständige Vertretung über die beabsichtigte Maßnahme 
schriftlich oder in elektronischer Form und beantragt ihre 
Zustimmung. Die Vertretung kann eine schriftliche Begrün-
dung der beabsichtigten Maßnahme verlangen. Der Be-
schluss der Vertretung über die beantragte Zustimmung 
ist dem Leiter der Dienststelle innerhalb von zwei Wochen 
mitzuteilen, soweit keine andere Frist mit der Vertretung 
vereinbart wird. In dringenden Fällen kann der Leiter der 
Dienststelle diese Frist auf eine Woche abkürzen. Die be-
antragte Maßnahme gilt als gebilligt, wenn nicht die Ver-
tretung innerhalb der Frist nach den Sätzen 3 oder 4 die 
Zustimmung unter Angabe der Gründe schriftlich oder in 
elektronischer Form verweigert. Soweit dabei Beschwer-
den oder Behauptungen tatsächlicher Art vorgetragen wer-
den, die für einzelne Richter oder Staatsanwälte ungüns-
tig sind oder ihnen nachteilig werden können, ist diesen 
durch den Leiter der Dienststelle Gelegenheit zur Äuße-
rung zu geben; die Äußerung ist aktenkundig zu machen. 

(3) Die Vertretung kann eine Maßnahme, die ihrer Mitbe-
stimmung unterliegt, schriftlich oder in elektronischer Form 
bei dem Leiter der Dienststelle beantragen. Dies gilt nicht 
bei einer Maßnahme, die keine Auswirkungen auf die Be-
lange der Gesamtheit der in der Dienststelle beschäftig-
ten Richter oder Staatsanwälte hat, und den Betroffenen 
selbst der Rechtsweg offensteht. Der Leiter der Dienststel-
le teilt der Vertretung innerhalb von drei Monaten schrift-
lich oder in elektronischer Form mit, ob er dem Antrag ent-
spricht. Eine Ablehnung ist zu begründen.

(4) Einigen sich die nachgeordnete Dienststelle und die 
Vertretung nicht, kann jede Seite die Angelegenheit in-
nerhalb von zwei Wochen auf dem Dienstweg der über-
geordneten Dienststelle, bei der eine Stufenvertretung be-
steht, vorlegen. Die übergeordnete Dienststelle beteiligt 
unverzüglich die Stufenvertretung. Absatz 2 Satz 3 bis 6 
gilt entsprechend.

(5) Ist die übergeordnete Dienststelle ein oberes Landes-
gericht oder die Generalstaatsanwaltschaft und kommt 
zwischen ihr und der Stufenvertretung eine Einigung nicht 
zustande, kann der Leiter dieser Dienststelle oder die Stu-
fenvertretung die Angelegenheit innerhalb von zwei Wo-
chen der obersten Dienstbehörde vorlegen. Die oberste 
Dienstbehörde hat unverzüglich den Landesrichter- und 
Staatsanwaltsrat mit der Angelegenheit zu befassen. 
Kommt zwischen der obersten Dienstbehörde und dem 
Landesrichter- und Staatsanwaltsrat eine Einigung nicht 
zustande, kann jede Seite in den Fällen nach den §§ 40 
und 41 Abs. 3 innerhalb von zwei Wochen die Einigungs-
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stelle nach § 46 anrufen. In den anderen Fällen entschei-
det die oberste Dienstbehörde endgültig.

(6) Kommt zwischen der obersten Dienstbehörde als un-
mittelbar oder übergeordnet zuständiger Stelle und dem 
Landesrichter- und Staatsanwaltsrat eine Einigung nicht 
zustande, gilt Absatz 5 Satz 3 und 4 entsprechend. Ent-
spricht die oberste Dienstbehörde in den sonstigen Fäl-
len ihrer unmittelbaren Zuständigkeit den Einwendungen 
der zuständigen Vertretung nicht oder nicht in vollem Um-
fang, teilt sie ihre Entscheidung unter Angabe der Grün-
de schriftlich mit.

(7) Der Leiter der Dienststelle kann bei Maßnahmen, die 
der Natur der Sache nach keinen Aufschub dulden, bis zur 
endgültigen Entscheidung vorläufi ge Regelungen treffen. 
Die vorläufi gen Regelungen sind als solche zu bezeich-
nen und zu begründen. Das Mitbestimmungsverfahren ist 
unverzüglich einzuleiten oder fortzusetzen.

§ 45 
Beteiligungsgespräch

(1) Angelegenheiten nach den §§ 40 und 41 können vor 
der Durchführung des Mitbestimmungsverfahrens von der 
Dienststelle mit der zuständigen Vertretung im Rahmen der 
regelmäßigen Besprechungen oder auf Antrag anlassbe-
zogen mit dem Ziel der Einigung erörtert werden (Beteili-
gungsgespräch). 

(2) Zu den Beteiligungsgesprächen lädt die Dienststelle 
die zuständige Vertretung schriftlich oder in elektronischer 
Form unter Mitteilung der Tagesordnung ein. Die Einla-
dungsfrist beträgt zwei Wochen. Die zur Vorbereitung auf 
das Gespräch erforderlichen Unterlagen sind der zustän-
digen Vertretung rechtzeitig zugänglich zu machen. Bei 
anlassbezogenen Beteiligungsgesprächen kann die Ein-
ladungsfrist in dringenden Fällen auf bis zu drei Tage ab-
gekürzt werden.

(3) Wird in dem Beteiligungsgespräch eine Einigung erzielt, 
gilt die Zustimmung im Sinne des § 44 Abs. 1 als erteilt. 
Das Ergebnis ist in einem Protokoll festzuhalten, das die 
Dienststelle fertigt und durch die Gegenzeichnung durch 
den Vorsitzenden der zuständigen Vertretung wirksam wird. 

(4) Wird eine Einigung nicht erzielt, können die Dienststel-
le und die Vertretung einvernehmlich die einmalige Verta-
gung der Angelegenheit beschließen. Soweit auch in dem 
zweiten Beteiligungsgespräch keine Einigung erfolgt, be-
stimmt sich das weitere Verfahren nach § 44.  

§ 46 
Einigungsstelle

(1) Bei der obersten Dienstbehörde wird für die Dauer der 
Amtszeit der Vertretungen eine Einigungsstelle gebildet. 
Die Einigungsstelle besteht aus einem unparteiischen Mit-
glied als Vorsitzendem und vier weiteren Mitgliedern. Von 
den weiteren Mitgliedern nach Satz 2 werden zwei von 
der obersten Dienstbehörde und zwei von dem Landes-
richter- und Staatsanwaltsrat bestellt. Für jedes Mitglied 
ist ein stellvertretendes Mitglied zu bestellen.

(2) Einigen sich die oberste Dienstbehörde und die Ver-
tretung nicht innerhalb von zwei Monaten nach Beginn 
der Amtszeit auf ein unparteiisches Mitglied als Vorsitzen-
den, wird dieses durch den Präsidenten des Landesrech-
nungshofs bestellt.

(3) Die Mitglieder der Einigungsstelle üben ihr Amt unab-
hängig und weisungsfrei aus.

§ 47
Entscheidungen der Einigungsstelle 

(1) Die Einigungsstelle soll innerhalb von zwei Monaten 
nach Anrufung durch einen der Beteiligten entscheiden. 
Sie entscheidet nach nichtöffentlicher Verhandlung durch 
Beschluss. Der Beschluss wird mit Stimmenmehrheit ge-
fasst; er ist zu begründen, von dem unparteiischen Mit-
glied als Vorsitzendem zu unterzeichnen und den Betei-
ligten unverzüglich zuzustellen. 

(2) Folgt die Einigungsstelle nicht dem Antrag der obersten 
Dienstbehörde, spricht sie in den Fällen des § 41 Abs. 3 
eine Empfehlung an die oberste Dienstbehörde aus. Die-
se entscheidet sodann endgültig.

(3) In den Fällen des § 40 ist die Entscheidung der Eini-
gungsstelle für die Beteiligten bindend. Abweichend hier-
von gilt, dass an die Stelle der Entscheidung eine Emp-
fehlung der Einigungsstelle an die oberste Dienstbehörde 
tritt, wenn die Entscheidung gegen geltendes Recht ver-
stößt oder durch sie der Amtsauftrag, für eine geordne-
te Rechtspfl ege zu sorgen, nicht nur unerheblich berührt 
wird. Die oberste Dienstbehörde kann bei einer Entschei-
dung nach Satz 1, die wegen ihrer Auswirkung auf das Ge-
meinwesen die Regierungsgewalt wesentlich berührt, in-
nerhalb eines Monats nach Zustellung der Entscheidung 
der Einigungsstelle die endgültige Entscheidung der Lan-
desregierung beantragen.

(4) Weicht die endgültige Entscheidung der obersten 
Dienstbehörde oder der Landesregierung von einer Ent-
scheidung oder Empfehlung der Einigungsstelle ab, ist dies 
der beteiligten Vertretung und der Einigungsstelle bekannt-
zugeben und diesen gegenüber schriftlich zu begründen.

§ 48 
Dienstvereinbarungen 

(1) Dienstvereinbarungen sind zulässig, soweit gesetzli-
che Bestimmungen nicht entgegenstehen und sie keine 
Einzelangelegenheiten regeln. Sie bedürfen der Schrift-
form, sind vom Leiter der Dienststelle und dem Vorsitzen-
den der zuständigen Vertretung zu unterzeichnen sowie 
anschließend von der Dienststelle in geeigneter Weise be-
kanntzumachen.

(2) Dienstvereinbarungen, die für einen größeren Bereich 
gelten, gehen den Dienstvereinbarungen für einen kleine-
ren Bereich vor.

(3) Dienstvereinbarungen können, soweit nichts anderes 
vereinbart ist, von den Beteiligten nach Absatz 1 Satz 2 mit 
einer Frist von drei Monaten gekündigt werden.
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§ 49
Geltung des Thüringer Personalvertretungsgesetzes

Soweit sich aus diesem Gesetz sowie aus dem Deut-
schen Richtergesetz nichts anderes ergibt, gelten die Be-
stimmungen des Thüringer Personalvertretungsgesetzes 
entsprechend. 

§ 49 a
Bildung der Vertretung ehrenamtlicher Richter

Schöffen, Handelsrichter, ehrenamtliche Richter in der 
Verwaltungs- und Finanzgerichtsbarkeit sowie in Land-
wirtschaftssachen können an den Gerichten, an denen 
sie tätig sind, Vertretungen wählen, die aus jeweils drei 
Mitgliedern bestehen. Die Vertretungen werden in Ange-
legenheiten beteiligt, die die ehrenamtlichen Richter be-
treffen, und nehmen deren Interessen wahr. Das Nähere 
über die Aufgaben der Vertretungen in den Gerichtszwei-
gen sowie die Wahl der Vertretungen kann das für Justiz 
zuständige Ministerium durch Rechtsverordnung regeln. 
Das Präsidium des Gerichts beruft spätestens vier Wo-
chen nach Beginn der Amtszeit eine Versammlung der je-
weiligen Gruppe der ehrenamtlichen Richter ein. Die Ver-
sammlung entscheidet zunächst darüber, ob sie gewillt 
ist, eine Vertretung zu wählen. Im Fall der Entscheidung 
für die Wahl einer Vertretung beschließt die Versammlung 
das Wahlverfahren, wenn es an einer Rechtsverordnung 
nach Satz 3 fehlt. Die Vertretung der ehrenamtlichen Rich-
terinnen und Richter in der Arbeits- und Sozialgerichtsbar-
keit richtet sich nach § 29 des Arbeitsgerichtsgesetzes und 
§ 23 des Sozialgerichtsgesetzes.

Dritter Abschnitt
Wahlausschüsse 

Erster Unterabschnitt
Richterwahlausschuss

§ 50
Aufgaben des Richterwahlausschusses

(1) Über die erstmalige Berufung in ein Richteramt auf 
Lebenszeit entscheidet der für Justiz zuständige Minister 
nach § 62 mit Zustimmung des Richterwahlausschusses. 
Bei der Vergabe von Beförderungsämtern wird der Rich-
terwahlausschuss in den Fällen des § 33 Abs. 2 Satz 1 
nach § 63 beteiligt. 

(2) Der Richterwahlausschuss prüft, ob ein Bewerber per-
sönlich und fachlich für das Richteramt geeignet ist. Der 
Präsident des Obergerichts, für dessen Geschäftsbereich 
die Entscheidung erfolgen soll, gibt vor der Beschlussfas-
sung des Richterwahlausschusses eine beratende Stel-
lungnahme ab. 

(3) Soweit der Richterwahlausschuss in den Fällen des 
§ 33 Abs. 2 Satz 1 nach § 63 zu beteiligen ist, bezieht sich 
die Prüfung im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 auf die Wah-
rung des Grundsatzes der Bestenauslese. 

§ 51
Zusammensetzung des Richterwahlausschusses

Der Richterwahlausschuss besteht aus folgenden 15 Mit-
gliedern:
1. zehn Abgeordneten des Landtags,
2. zwei Richtern als ständigen Mitgliedern,
3. jeweils drei Richtern des Gerichtszweigs, für den eine 

Entscheidung nach den §§ 62 oder 63 erfolgen soll, 
als nichtständigen Mitgliedern.

Jedes Mitglied nach Satz 1 hat einen Vertreter.

§ 52
Wahl der vom Landtag zu berufenden Mitglieder

(1) Die Mitglieder des Richterwahlausschusses aus dem 
Kreis der Abgeordneten nach § 51 Satz 1 Nr. 1 sowie de-
ren Vertreter nach § 51 Satz 2 werden zu Beginn jeder 
Wahlperiode des Landtags vom Landtag mit Zweidrittel-
mehrheit gewählt.

(2) Jede Landtagsfraktion muss mit mindestens einem Ab-
geordneten im Richterwahlausschuss vertreten sein. Die 
Mitglieder des Richterwahlausschusses nach § 51 Satz 1 
Nr. 1 sowie deren Vertreter bleiben auch nach Beendigung 
der Wahlperiode des Landtags bis zur vollständigen Neu-
wahl im Amt. § 56 Abs. 1 bleibt unberührt.

§ 53
Wahl der richterlichen Mitglieder

(1) Die richterlichen Mitglieder des Richterwahlausschus-
ses und deren Vertreter werden zu Beginn jeder Wahlpe-
riode des Landtags von den Richtern im Landesdienst ge-
heim und unmittelbar gewählt. Die ständigen Mitglieder 
nach § 51 Satz 1 Nr. 2 und deren Vertreter werden von al-
len wahlberechtigten Richtern aus dem Kreis der wählba-
ren Richter des Landes gewählt. Die nichtständigen Mit-
glieder nach § 51 Satz 1 Nr. 3 und deren Vertreter werden 
von den wahlberechtigten Richtern eines Gerichtszweiges 
aus dem Kreis der wählbaren Richter dieses Gerichtszwei-
ges gewählt. § 52 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

(2) Wahlberechtigt und wählbar nach Absatz 1 Satz 2 und 3 
sind alle Richter auf Lebenszeit im Landesdienst. Ausge-
nommen von der Wählbarkeit sind 
1.  Mitglieder der Hauptrichterräte und des Präsidialrats,
2.  Richter, die am Wahltag für mehr als sechs Monate an 

ein Gericht außerhalb des Landes oder an eine ande-
re Dienststelle als ein Gericht abgeordnet oder ohne 
Dienstbezüge beurlaubt sind.

(3) Die Wahl der richterlichen Mitglieder des Richterwahl-
ausschusses und deren Vertreter erfolgt jeweils nach den 
Grundsätzen der Mehrheitswahl aufgrund der Wahlvor-
schläge nach Absatz 4. Zu den Vertretern der richterli-
chen Mitglieder sind die nicht zu Mitgliedern gewählten 
Richter in der Reihenfolge der erreichten Stimmenzahl 
gewählt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los über 
die Reihenfolge. 

(4) Die wahlberechtigten Richter eines jeden Gerichts kön-
nen aus ihrer Mitte wählbare Richter als ständige und als 
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nichtständige Mitglieder vorschlagen. Jeder Wahlvorschlag 
muss mindestens von drei wahlberechtigten Richtern des 
betreffenden Gerichts unterzeichnet sein. Dies gilt nicht, 
wenn bei einem Gericht weniger als drei wahlberechtigte 
Richter beschäftigt sind. In diesem Fall muss ein Wahlvor-
schlag von allen wahlberechtigten Richtern des Gerichts 
unterzeichnet sein. 

§ 54
Verpfl ichtung der Mitglieder

(1) Der für Justiz zuständige Minister verpfl ichtet die Mit-
glieder des Richterwahlausschusses, ihr Amt unparteiisch 
und gewissenhaft auszuführen.

(2) Die Mitglieder des Richterwahlausschusses sind, auch 
nach ihrem Ausscheiden, zur Verschwiegenheit verpfl ich-
tet. Über eine Genehmigung zur Aussage entscheidet der 
Präsident des Landtags.  

§ 55
Ausschluss von der Mitwirkung

Ein Mitglied des Richterwahlausschusses ist von der Mit-
wirkung ausgeschlossen, wenn die Voraussetzungen des 
§ 41 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung vorliegen. 

§ 56
Ausscheiden eines Mitglieds und 

Ruhen der Mitgliedschaft

(1) Ein Abgeordneter scheidet aus dem Richterwahlaus-
schuss aus, wenn er seine Mitgliedschaft im Landtag ver-
liert oder schriftlich gegenüber dem für Justiz zuständigen 
Minister auf die Mitgliedschaft verzichtet.

(2) Die Mitgliedschaft eines richterlichen Mitglieds ruht, 
solange dem Mitglied die Führung seiner Amtsgeschäf-
te vorläufi g untersagt oder es vorläufi g des Dienstes ent-
hoben ist. 

(3) Ein richterliches Mitglied scheidet aus dem Richter-
wahlausschuss aus, wenn
1. das Richterverhältnis zum Land endet,
2. einem nichtständigen Mitglied ein Richteramt in einem 

anderen Gerichtszweig übertragen wurde, für den es 
nicht gewählt worden ist, oder

3.  es seine Wählbarkeit verliert.

 § 57
Ersatzwahl und Vertretung

(1) In den Fällen des § 56 Abs. 1 nimmt der Landtag un-
verzüglich eine Ersatzwahl vor, die aufgrund neuer Vor-
schläge aus der Mitte des Landtags erfolgt. In den Fällen 
des § 56 Abs. 3 wird der Vertreter mit der höchsten Stim-
menzahl für den Rest der Amtszeit Mitglied.

(2) Ist ein Mitglied des Richterwahlausschusses an der Aus-
übung seines Amts verhindert, von der Mitwirkung ausge-
schlossen oder ruht seine Mitgliedschaft, tritt der Vertre-
ter für die Dauer der Verhinderung, des Ausschlusses oder 
des Ruhens der Mitgliedschaft an seine Stelle.

§ 58
Einberufung des Richterwahlausschusses

(1) Der für Justiz zuständige Minister beruft den Richter-
wahlausschuss ein. Er hat ihn einzuberufen, wenn mindes-
tens ein Drittel der Mitglieder des Richterwahlausschusses 
dies unter Angabe des Beratungsgegenstands verlangen. 

(2) Die Einladung muss die Tagesordnung enthalten und 
den Mitgliedern spätestens eine Woche vor der Sitzung zu-
gehen. In der Tagesordnung sind die einzelnen Fälle mit-
zuteilen, über die ein Beschluss zu fassen ist. 

§ 59
Sitzungen des Richterwahlausschusses

Die Sitzungen des Richterwahlausschusses sind nicht öf-
fentlich. Der für Justiz zuständige Minister führt den Vor-
sitz. Er hat kein Stimmrecht. Ist er verhindert, tritt sein Ver-
treter im Amt an seine Stelle. 

§ 60
Beschlussfähigkeit

(1) Der Richterwahlausschuss ist beschlussfähig, wenn 
die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist. Der Richter-
wahlausschuss entscheidet in geheimer Abstimmung mit 
der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

(2) Ist der Richterwahlausschuss nicht beschlussfähig oder 
vertagt er seine Entscheidung, kann eine neue Sitzung 
frühestens nach Ablauf von zwei Wochen stattfi nden. In 
dieser neuen Sitzung ist der Richterwahlausschuss hin-
sichtlich der Beratungsgegenstände der früheren Sitzung 
ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder 
beschlussfähig, soweit in der Ladung hierauf hingewiesen 
und zu der Sitzung mit einer Ladungsfrist von einer Wo-
che geladen worden ist. 

§ 61
Vorbereitung der Entscheidung 

über die Berufung auf Lebenszeit

Der für Justiz zuständige Minister legt dem Richterwahl-
ausschuss zur Vorbereitung der Entscheidung über die Be-
rufung eines Richters auf Probe oder eines Richters kraft 
Auftrags in ein Richterverhältnis auf Lebenszeit eine Per-
sonalübersicht sowie seinen Vorschlag und in den Fällen 
der §§ 18 oder 36 des Arbeitsgerichtsgesetzes oder des 
§ 11 des Sozialgerichtsgesetzes jeweils mit dem Ergebnis 
der Beratung oder der Anhörung vor. Personalakten dür-
fen nur vorgelegt werden, wenn der betroffene Richter zu-
stimmt. Die Vorlage nach Satz 1 erfolgt spätestens drei-
einhalb Jahre nach der Ernennung zum Richter auf Probe 
und spätestens zwei Jahre nach der Ernennung zum Rich-
ter kraft Auftrags.

§ 62
Entscheidung über die Berufung 

in das Richterverhältnis auf Lebenszeit

(1) Stimmt der Richterwahlausschuss dem Vorschlag über 
die Berufung des Richters auf Probe oder des Richters kraft 
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Auftrags in das Richterverhältnis auf Lebenszeit zu, darf 
der für Justiz zuständige Minister den Richter zum Rich-
ter auf Lebenszeit ernennen. 

(2) Stimmt der Richterwahlausschuss der Übernahme des 
Richters auf Probe oder des Richters kraft Auftrags in das 
Richterverhältnis auf Lebenszeit nicht zu, hat der für Justiz 
zuständige Minister den Richter nach § 22 Abs. 2 Nr. 2 des 
Deutschen Richtergesetzes, gegebenenfalls in Verbindung 
mit § 23 des Deutschen Richtergesetzes, zu entlassen. 

§ 63
Beteiligungsverfahren bei anderen Entscheidungen

(1) Ist der Richterwahlausschuss nach § 33 Abs. 2 Satz 1 
an der Entscheidungsfi ndung zu beteiligen, erfolgt die Ein-
berufung nach § 58 unverzüglich. Der für Justiz zuständige 
Minister legt dem Richterwahlausschuss zur Vorbereitung 
der Entscheidung mit einem Bericht seinen Besetzungsvor-
schlag einschließlich der in § 32 Abs. 3 bezeichneten Unter-
lagen und der nach § 32 Abs. 5 abgegebenen Stellungnah-
me des Präsidialrats vor. Die Personalakten der Bewerber 
dürfen nur mit deren Zustimmung vorgelegt werden.

(2) Der Richterwahlausschuss entscheidet, ob er dem Be-
setzungsvorschlag des für Justiz zuständigen Ministers zu-
stimmt. Erreicht der Besetzungsvorschlag nicht die erfor-
derliche Mehrheit, kann der Richterwahlausschuss einen 
der anderen Bewerber auswählen. Abweichend von § 60 
Abs. 1 Satz 2 erfolgt die Beschlussfassung in den Fällen 
nach Satz 1 oder 2 jeweils mit der Mehrheit von zwei Drit-
teln der abgegebenen Stimmen.

(3) Stimmt der Richterwahlausschuss dem Besetzungsvor-
schlag des für Justiz zuständigen Ministers zu oder stimmt 
der für Justiz zuständige Minister der Entscheidung des 
Richterwahlausschusses zu, trifft der für Justiz zuständi-
ge Minister die weiteren Maßnahmen. Erreicht kein Be-
werber im Richterwahlausschuss die für die Wahl erfor-
derliche Mehrheit oder stimmt der für Justiz zuständige 
Minister der Entscheidung des Richterwahlschusses nicht 
zu, ist der fehlende Konsens darzustellen und zu begrün-
den. Der für Justiz zuständige Minister kann dem Präsi-
dialrat erneut einen Bewerber vorschlagen oder die Stel-
le neu ausschreiben.

§ 64
Geschäftsordnung

Weitere Einzelheiten des Verfahrens des Richterwahlaus-
schusses regelt dieser in einer Geschäftsordnung. Diese ist 
im Justiz-Ministerialblatt für Thüringen zu veröffentlichen.

Zweiter Unterabschnitt
Staatsanwaltswahlausschuss

§ 65
Aufgaben des Staatsanwaltswahlausschusses

(1) Vor der Übernahme eines Richters auf Probe als Staats-
anwalt in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit und bei der 
Vergabe von staatsanwaltschaftlichen Beförderungsämtern 

beteiligt der für Justiz zuständige Minister den Staatsan-
waltswahlausschuss nach den §§ 67 und 68. 

(2) Hinsichtlich des Staatsanwaltswahlausschusses fi nden 
die §§ 50 bis 64 entsprechende Anwendung, soweit nach 
den Bestimmungen dieses Unterabschnitts keine abwei-
chende Regelung erfolgt. § 50 Abs. 2 Satz 2 gilt mit der 
Maßgabe, dass an die Stelle des jeweiligen Präsidenten 
des Obergerichts der Generalstaatsanwalt tritt. 

§ 66
Zusammensetzung des Staatsanwaltswahlausschusses

Der Staatsanwaltswahlausschuss besteht aus folgenden 
15 ständigen Mitgliedern:
1. zehn Abgeordneten des Landtags,
2. fünf Staatsanwälten.
Jedes Mitglied nach Satz 1 hat einen Vertreter.

§ 67
Entscheidung über die Berufung 

in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit

(1) Der für Justiz zuständige Minister legt dem Staatsan-
waltswahlausschuss vor der Entscheidung über die Ernen-
nung eines Richters auf Probe als Staatsanwalt in einem 
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit seinen Ernennungsvor-
schlag zur Beratung vor.

(2) Stimmt der Staatsanwaltswahlausschuss dem Vor-
schlag über die Berufung des Richters auf Probe in das 
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zu, darf der für Justiz 
zuständige Minister den Richter auf Probe zum Staats-
anwalt im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit ernennen.

(3) Stimmt der Staatsanwaltswahlausschuss dem Vor-
schlag auf Übernahme des Richters auf Probe in das Be-
amtenverhältnis auf Lebenszeit nicht zu, kann der für Jus-
tiz zuständige Minister unter schriftlicher Darlegung der 
für die endgültige Entscheidung maßgeblichen Gründe 
die Maßnahmen zur Umsetzung seines Ernennungsvor-
schlags treffen. Die Gründe sind dem Staatsanwaltswahl-
ausschuss mitzuteilen.

§ 68
Beteiligung bei weiteren Entscheidungen

(1) Ist der Staatsanwaltswahlausschuss nach § 38 Nr. 4 
Buchst. b in Verbindung mit § 33 Abs. 2 Satz 1 an der 
Entscheidungsfi ndung zu beteiligen, gilt § 63 Abs. 1 bis 3 
Satz 1 entsprechend.

(2) Erreicht kein Bewerber im Staatsanwaltswahlausschuss 
die für die Wahl erforderliche Mehrheit oder stimmt der für 
Justiz zuständige Minister der Entscheidung des Staats-
anwaltswahlausschusses nicht zu, kann der für Justiz zu-
ständige Minister dem Hauptstaatsanwaltsrat
1. erneut einen Bewerber vorschlagen, 
2. die Stelle neu ausschreiben oder 
3. unter Berücksichtigung der Entscheidung des Staats-

anwaltswahlausschusses weitere Maßnahmen zur Um-
setzung seines Besetzungsvorschlags treffen. 
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Die Entscheidung nach Satz 1 Nr. 3 erfolgt unter schrift-
licher Darlegung der für diese Entscheidung maßgebli-
chen Gründe; die Gründe sind dem Staatsanwaltswahl-
ausschuss und dem Hauptstaatsanwaltsrat mitzuteilen.

Vierter Abschnitt
Richterdienstgerichte

Erster Unterabschnitt
Errichtung und Zuständigkeit

§ 69
Errichtung

(1) Richterdienstgerichte sind das Dienstgericht für Rich-
ter und der Dienstgerichtshof für Richter.

(2) Das Dienstgericht wird bei dem Landgericht Meiningen, 
der Dienstgerichtshof bei dem Oberlandesgericht errichtet.

(3) Bei Bedarf können bei den Richterdienstgerichten meh-
rere Spruchkörper gebildet werden. Die Zahl der Spruch-
körper bestimmt die oberste Dienstbehörde. 

(4) Die Aufgaben der Geschäftsstellen und der Gerichts-
kassen der Richterdienstgerichte werden von den Ge-
schäftsstellen und Gerichtskassen der Gerichte wahrge-
nommen, bei denen sie errichtet sind.

§ 70
Zuständigkeit

(1) Das Dienstgericht entscheidet
1. in Disziplinarsachen der Richter, auch der Richter im 

Ruhestand,
2. über die Versetzung im Interesse der Rechtspfl ege 

nach § 31 des Deutschen Richtergesetzes,
3.  bei Richtern auf Lebenszeit oder auf Zeit über die 

a)  Nichtigkeit einer Ernennung nach § 18 des Deut-
schen Richtergesetzes,

b)  Rücknahme einer Ernennung nach § 19 des Deut-
schen Richtergesetzes,

c)  Entlassung aus dem Dienstverhältnis nach § 21 
des Deutschen Richtergesetzes,

d)  Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfä-
higkeit nach § 34 Satz 1 des Deutschen Richterge-
setzes,

e)  eingeschränkte Verwendung wegen begrenzter 
Dienstfähigkeit oder

4.  bei Anfechtung 
a) einer Maßnahme wegen Veränderung der Gerichts-

organisation nach § 32 des Deutschen Richterge-
setzes,

b) der Abordnung eines Richters nach § 37 Abs. 3 des 
Deutschen Richtergesetzes,

c)  einer Verfügung, durch die ein Richter auf Probe 
oder kraft Auftrags entlassen, seine Ernennung zu-
rückgenommen, die Nichtigkeit seiner Ernennung 
festgestellt oder wegen Dienstunfähigkeit in den 
Ruhestand versetzt wird,

d)  der Heranziehung zu einer Nebentätigkeit nach § 42 
des Deutschen Richtergesetzes,

e)  einer Maßnahme der Dienstaufsicht aus den Grün-
den des § 26 Abs. 3 des Deutschen Richtergeset-
zes,

f)  einer Entscheidung über die Ermäßigung des 
Dienstes und Beurlaubung von Richtern nach den 
§§ 12 bis 14 oder 

g)  der Übertragung eines weiteren Richteramts nach 
§ 8 in Verbindung mit § 27 Abs. 2 des Deutschen 
Richtergesetzes.

(2) Das Dienstgericht entscheidet ferner 
1.  in Disziplinarsachen gegen Staatsanwälte, auch der 

Staatsanwälte im Ruhestand, 
2.  in Disziplinarsachen der Beamten des Rechnungshofs, 

die richterliche Unabhängigkeit besitzen, auch soweit 
sie im Ruhestand sind, oder 

3.  in den Fällen, in denen auf Beamte des Rechnungs-
hofs die für Richter geltenden Vorschriften anzuwen-
den sind.

§ 71
Zuständigkeit des Dienstgerichtshofs

Der Dienstgerichtshof entscheidet
1.  über Berufungen und Beschwerden gegen Entschei-

dungen des Dienstgerichts oder
2.  in den Fällen, in denen nach den Bestimmungen die-

ses Gesetzes und den danach anzuwendenden Ver-
fahrensordnungen das Gericht des zweiten Rechtszu-
ges zuständig ist. 

§ 72
Revision

(1) Den Beteiligten steht, soweit dieses Gesetz nichts an-
deres bestimmt, gegen Urteile des Dienstgerichtshofs in 
den Fällen
1. des § 70 Abs. 1 Nr. 1 nach § 81 des Deutschen Rich-

tergesetzes oder
2. des § 70 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 nach § 80 des Deutschen 

Richtergesetzes
die Revision an das Dienstgericht des Bundes zu.

(2) In den Fällen des § 70 Abs. 2 ist Absatz 1 entspre-
chend anzuwenden.

§ 73
Dienstaufsicht

Die Dienstaufsicht über die Dienstgerichte führt die obers-
te Dienstbehörde nach § 3 Abs. 2.

Zweiter Unterabschnitt
Besetzung

§ 74
Mitglieder der Dienstgerichte

(1) Die Mitglieder der Richterdienstgerichte müssen, so-
weit sie nicht Staatsanwälte sind, auf Lebenszeit ernannte 
Richter sein. Richter, denen die Dienstaufsicht über Rich-
ter zusteht, und ihre ständigen Vertreter können nicht Mit-
glieder eines Richterdienstgerichts sein.
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(2) Die Mitglieder werden für eine Amtszeit von fünf Jah-
ren von dem Präsidium des Gerichts, bei dem das Dienst-
gericht errichtet ist, bestellt. Dieses bestimmt, wer ständi-
ger und nichtständiger Beisitzer ist. 

(3) Die Präsidien der anderen Gerichte des Landes schla-
gen geeignete Richter als Beisitzer vor.

(4) Wird während der Amtszeit eines Mitglieds die Bestel-
lung eines neuen Mitglieds erforderlich, wird dieses für den 
Rest der Amtszeit des jeweiligen Mitglieds bestellt. 

§ 75
Besetzung der Dienstgerichte

(1) Die Dienstgerichte verhandeln und entscheiden in 
der Besetzung mit einem Vorsitzenden, einem ständigen 
und einem nichtständigen Beisitzer. Der Vorsitzende ge-
hört der ordentlichen Gerichtsbarkeit, der ständige Beisit-
zer der Verwaltungsgerichtsbarkeit und der nichtständige 
Beisitzer dem Gerichtszweig des betroffenen Richters an.

(2) Der Vorsitzende bestimmt vor Beginn des Geschäfts-
jahrs für dessen Dauer, nach welchen Grundsätzen die Mit-
glieder an den Verfahren mitwirken; diese Anordnung kann 
nur geändert werden, wenn dies wegen Überlastung, un-
genügender Auslastung, Wechsel oder dauernder Verhin-
derung einzelner Mitglieder des Dienstgerichts nötig wird.

§ 76
Verbot der Amtsausübung

Ein Mitglied eines Dienstgerichts, gegen das eine Diszip-
linarklage erhoben worden ist oder die Hauptverhandlung 
in Strafsachen wegen eines Verbrechens oder vorsätzli-
chen Vergehens eröffnet worden ist oder dem die Führung 
seiner Amtsgeschäfte in einem Verfahren nach § 35 des 
Deutschen Richtergesetzes vorläufi g untersagt ist, kann 
während dieses Verfahrens oder der Dauer der Untersa-
gung sein Amt nicht ausüben. 

§ 77
Erlöschen oder Ruhen des Amts

(1) Ein Mitglied scheidet aus dem Dienstgericht aus, wenn 
es im Strafverfahren rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe 
verurteilt oder gegen es rechtskräftig eine Disziplinarmaß-
nahme nach § 80 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 verhängt worden ist.

(2) Ein Mitglied des Dienstgerichts ist von der Ausübung 
ausgeschlossen, solange es mit der Wahrnehmung der 
Amtsgeschäfte des Präsidenten eines Gerichts oder sei-
nes ständigen Vertreters beauftragt ist.

§ 78
Besetzung der Dienstgerichte in Disziplinarverfahren 

gegen Staatsanwälte und Mitglieder des Rechnungshofs

(1) In Disziplinarverfahren gegen Staatsanwälte und gegen 
Mitglieder des Rechnungshofs, die die richterliche Unab-
hängigkeit besitzen, tritt an die Stelle des nichtständigen 
Beisitzers des Dienstgerichts ein auf Lebenszeit ernann-
ter Staatsanwalt oder ein Mitglied des Rechnungshofs, das 

die richterliche Unabhängigkeit besitzt. Diese müssen das 
30. Lebensjahr vollendet haben. Die oberste Dienstbehör-
de bestellt sie für die Dauer von fünf Jahren. Die Berufs-
verbände der Staatsanwälte des Landes und der Mitglieder 
des Rechnungshofs, die die richterliche Unabhängigkeit 
besitzen, können Vorschläge für die Bestellung einreichen. 

(2) Die Leiter der Staatsanwaltschaften und der Präsident 
des Rechnungshofs sowie ihre ständigen Vertreter können 
nicht Mitglieder eines Dienstgerichts sein.

(3) Die §§ 76 und 77 gelten entsprechend.

Dritter Unterabschnitt
Disziplinarverfahren

§ 79
Geltung des Thüringer Disziplinargesetzes

In Disziplinarsachen gegen Richter und Staatsanwälte gilt 
das Thüringer Disziplinargesetz (ThürDG) entsprechend, 
soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. 

§ 80
Disziplinarmaßnahmen

(1) Disziplinarmaßnahmen sind:
1.  Verweis,
2.  Geldbuße,
3.  Kürzung der Dienstbezüge,
4.  Versetzung in ein anderes Richteramt mit gleichem 

Endgrundgehalt,
5.  Versetzung in ein Richteramt mit geringerem Endgrund-

gehalt (Zurückstufung),
6.  Entfernung aus dem Dienst,
7.  Kürzung des Ruhegehalts oder
8.  Aberkennung des Ruhegehalts.

(2) Die Disziplinarmaßnahme der Versetzung in ein an-
deres Richteramt mit gleichem Endgrundgehalt nach Ab-
satz 1 Nr. 4 kann mit Kürzung der Dienstbezüge, Versa-
gen des Aufsteigens in den Stufen des Grundgehalts und 
Einstufung in eine niedrigere Erfahrungsstufe oder mit ei-
ner dieser Maßnahmen verbunden werden; im Zusammen-
hang mit einer verhängten Disziplinarmaßnahme entste-
hende Umzugskosten werden nicht erstattet. Im Übrigen 
darf in demselben Disziplinarverfahren nur eine der in Ab-
satz 1 genannten Disziplinarmaßnahmen verhängt werden.

(3) Sind mehr als fünf Jahre seit der Beendigung des als 
Dienstvergehen in Betracht kommenden Verhaltens ver-
gangen, ist es unzulässig, die Disziplinarmaßnahme der 
Versetzung in ein anderes Richteramt mit gleichem End-
grundgehalt nach Absatz 1 Nr. 4 zu verhängen. 

(4) Durch Disziplinarverfügung kann gegen einen Rich-
ter oder Staatsanwalt nur der Verweis verhängt werden.

§ 81 
Durchführung von Disziplinarverfahren 

(1) Zum Ermittlungsführer nach § 28 ThürDG kann nur 
ein auf Lebenszeit ernannter Richter, in Verfahren gegen 
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Staatsanwälte auch ein auf Lebenszeit ernannter Staats-
anwalt berufen werden. Die oberste Dienstbehörde fördert 
die Qualifi zierung geeigneter Richter und Staatsanwälte für 
die Wahrnehmung der Aufgaben als Ermittlungsführer. Die 
Auswahl eines Ermittlungsführers ist durch den zuständi-
gen Dienstvorgesetzten vorrangig aus dem Kreis der nach 
Satz 2 besonders qualifi zierten Personen vorzunehmen. 

(2) Die Leiter der nachgeordneten Dienststellen berich-
ten der obersten Dienstbehörde umgehend über die Ein-
leitung, die Erweiterung und den Abschluss von Diszipli-
narverfahren. 

§ 82
Erhebung der Disziplinarklage

In Disziplinarverfahren gegen Richter und Staatsanwäl-
te wird die Disziplinarklage von der obersten Dienstbe-
hörde erhoben. 

§ 83
Entscheidungen des Dienstgerichts

(1) Das Dienstgericht entscheidet in Disziplinarverfah-
ren gegen Richter auf Antrag der obersten Dienstbehörde 
durch Beschluss über
1. die vorläufi ge Dienstenthebung, 
2. die Einbehaltung eines Teils der monatlichen Dienst-

bezüge oder 
3. die Aufhebung der Maßnahmen nach Nummer 1 oder 2. 
Der Antrag ist zulässig, wenn gleichzeitig gegen den Rich-
ter ein Disziplinarverfahren eingeleitet wird oder bereits 
eingeleitet ist.

(2) Der Beschluss nach Absatz 1 Satz 1 ist der obersten 
Dienstbehörde und dem Richter zuzustellen. Gegen die 
Entscheidung des Dienstgerichts ist die Beschwerde zu-
lässig. Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.

(3) Ist das Verfahren beim Dienstgerichtshof anhängig, ent-
scheidet dieser. Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend.

(4) Der Richter oder der Richter im Ruhestand kann die 
Aufhebung der Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 
oder 2 beantragen, wenn seit der Anordnung dieser Maß-
nahmen sechs Monate vergangen sind. Absatz 2 Satz 1 
und 2 gilt entsprechend. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten für Staatsanwälte entspre-
chend. 

§ 84
Gesetzlicher Vertreter, Bevollmächtigter und Beistand

(1) Zum gesetzlichen Vertreter kann nur ein auf Lebenszeit 
ernannter Richter, in Verfahren gegen Staatsanwälte auch 
ein auf Lebenszeit ernannter Staatsanwalt bestellt werden.

(2) In Disziplinarverfahren gegen Richter kann ein Richter 
oder ein Richter im Ruhestand Bevollmächtigter oder Bei-
stand sein. In Disziplinarverfahren gegen Staatsanwälte 
kann auch ein Staatsanwalt oder ein Staatsanwalt im Ru-
hestand Bevollmächtigter oder Beistand sein.

§ 85
Bekleidung mehrerer Ämter

(1) Ist ein Richter zugleich beamteter Professor, gelten für 
ihn, auch hinsichtlich der Zuständigkeit der Behörden und 
Dienstvorgesetzten, die disziplinarrechtlichen Bestimmun-
gen für das Richteramt.

(2) Für Dienstvergehen, die der Richter nach Absatz 1 nur 
als Beamter oder nur im Zusammenhang mit seiner Tätig-
keit als Beamter begangen hat, gelten die disziplinarrechtli-
chen Bestimmungen für Beamte. Die vorläufi ge Dienstent-
hebung durch die insoweit zuständige Behörde erstreckt 
sich in diesem Fall nicht auf das Richteramt. Über die vor-
läufi ge Enthebung vom Richteramt und die Aufhebung die-
ser Maßnahme entscheidet das Dienstgericht auf Antrag 
des für Justiz zuständigen Ministeriums.

§ 86
Richter auf Probe und Richter kraft Auftrags

(1) Gegen einen Richter auf Probe und einen Richter 
kraft Auftrags wird eine Disziplinarklage dann nicht erho-
ben, wenn der Richter wegen eines Verhaltens entlassen 
werden soll, das bei Richtern auf Lebenszeit eine im ge-
richtlichen Disziplinarverfahren zu verhängende Diszipli-
narmaßnahme zur Folge hätte. Vor der Entlassung ist der 
Sachverhalt aufzuklären. Die §§ 15 bis 35 ThürDG und 
§ 81 Abs. 1 gelten entsprechend mit der Maßgabe, dass 
nur ein auf Lebenszeit ernannter Richter mit den Ermitt-
lungen beauftragt werden kann. 

(2) Ist ein Richter kraft Auftrags nach § 22 Abs. 3 des Deut-
schen Richtergesetzes in Verbindung mit § 23 des Deut-
schen Richtergesetzes aus dem Richterverhältnis entlas-
sen worden, steht dies der Erhebung einer Disziplinarklage 
nach den Bestimmungen für Beamte nicht entgegen.

§ 87
Besondere Bestimmungen

Bekleidet ein Staatsanwalt oder ein Beamter des Rech-
nungshofs zugleich ein anderes Amt, gelten die Bestim-
mungen dieses Gesetzes nicht, wenn das Dienstvergehen 
nur im Zusammenhang mit diesem anderen Amt began-
gen worden ist. § 85 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

Vierter Unterabschnitt
Versetzungs- und Prüfungsverfahren

§ 88
Anwendung der Bestimmungen 
der Verwaltungsgerichtsordnung  

Für Versetzungsverfahren nach § 70 Abs. 1 Nr. 2 und Prü-
fungsverfahren nach § 70 Abs. 1 Nr. 3 und 4 gelten die 
Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsordnung entspre-
chend, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. 
Die Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsordnung über 
die Zulassungsbedürftigkeit von Rechtsmitteln fi nden kei-
ne Anwendung. 
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§ 89
Vorläufi ge Untersagung der Führung der Amtsgeschäfte

(1) Das Dienstgericht entscheidet auf Antrag der obersten 
Dienstbehörde über die vorläufi ge Untersagung der Füh-
rung der Amtsgeschäfte nach § 35 des Deutschen Rich-
tergesetzes und die Aufhebung dieser Maßnahmen. Der 
Antrag kann auch schon vor Einleitung eines Versetzungs- 
und Prüfungsverfahrens gestellt werden. An Stelle des 
Dienstgerichts entscheidet der Dienstgerichtshof, wenn 
bereits ein noch nicht rechtskräftiges Urteil des Dienstge-
richts vorliegt. 

(2) Das Dienstgericht entscheidet über den Antrag nach 
Absatz 1 nach mündlicher Verhandlung durch Beschluss. 
Gegen die Entscheidung des Dienstgerichts ist die Be-
schwerde zulässig.

(3) Die Anordnung des Dienstgerichts, durch die einem 
Richter die Führung seiner Amtsgeschäfte vorläufi g un-
tersagt wird, tritt außer Kraft, wenn nicht bis zum Ablauf 
von drei Monaten nach der Anordnung das Versetzungs- 
oder Prüfungsverfahren gegen den Richter eingeleitet wird.

§ 90
Einleitung des Versetzungsverfahrens

Das Versetzungsverfahren nach § 70 Abs. 1 Nr. 2 wird 
durch einen Antrag der obersten Dienstbehörde eingelei-
tet. Ein Vorverfahren fi ndet nicht statt.

§ 91
Urteilsformel im Versetzungsverfahren

In seinem Urteil erklärt das Dienstgericht eine der in § 31 
des Deutschen Richtergesetzes vorgesehenen Maßnah-
men für zulässig oder weist den Antrag zurück.

§ 92
Versetzung in den Ruhestand wegen 

Dienstunfähigkeit mit Zustimmung des Richters

(1) Beantragt ein Richter auf Lebenszeit oder ein Rich-
ter auf Zeit schriftlich, ihn wegen Dienstunfähigkeit in den 
Ruhestand zu versetzen, oder stimmt dieser seiner Ver-
setzung in den Ruhestand schriftlich zu, hat der unmit-
telbare Dienstvorgesetzte nach Einholung ärztlicher Gut-
achten über den Gesundheitszustand festzustellen, ob 
er den Richter als dauernd unfähig erachtet, seine Amts-
pfl ichten zu erfüllen.

(2) Die oberste Dienstbehörde, die über die Versetzung in 
den Ruhestand entscheidet, ist an die Feststellung des un-
mittelbaren Dienstvorgesetzten nicht gebunden. Sie kann 
eine weitere Beweiserhebung durchführen.

§ 93
Versetzung in den Ruhestand wegen 

Dienstunfähigkeit ohne Zustimmung des Richters

(1) Hält die oberste Dienstbehörde einen Richter für dienst-
unfähig und beantragt dieser nicht die Versetzung in den 
Ruhestand, teilt die oberste Dienstbehörde dem Richter 

oder seinem gesetzlichen Vertreter unter Angabe der Grün-
de mit, dass seine Versetzung in den Ruhestand beabsich-
tigt sei. Ist der Richter zur Wahrnehmung seiner Rechte in 
dem Verfahren nicht in der Lage, bestellt das zuständige 
Amtsgericht auf Antrag der obersten Dienstbehörde einen 
Betreuer im Sinne des § 84 Abs. 1 als gesetzlichen Ver-
treter in dem Verfahren. Die Bestimmungen des Gesetzes 
über das Verfahren in Familiensachen und in den Ange-
legenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit gelten bei An-
ordnung einer Betreuung nach § 1896 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs entsprechend. 

(2) Stimmt der Richter oder sein gesetzlicher Vertreter der 
Versetzung in den Ruhestand nicht innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Mitteilung nach Absatz 1 Satz 1 
schriftlich zu, stellt die oberste Dienstbehörde das Verfah-
ren ein oder beantragt beim Dienstgericht, die Zulässig-
keit der Versetzung des Richters in den Ruhestand fest-
zustellen. Die das Ruhegehalt, welches dem Richter bei 
einer Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähig-
keit zu diesem Zeitpunkt gewährt werden würde, überstei-
genden Dienstbezüge sind nach Ablauf des Kalendermo-
nats, in dem die Antragsschrift dem Richter oder seinem 
gesetzlichen Vertreter zugestellt wurde, bis zum Beginn 
des Ruhestands einzubehalten.

(3) Gibt das Dienstgericht dem Antrag der obersten Dienst-
behörde statt, ist der Richter mit dem Ende des Monats, 
in dem die gerichtliche Entscheidung rechtskräftig gewor-
den ist, in den Ruhestand zu versetzen. Die einbehalte-
nen Dienstbezüge werden nicht nachgezahlt. Weist das 
Dienstgericht den Antrag zurück, ist das Verfahren einzu-
stellen. Die jeweilige Entscheidung ist dem Richter oder 
seinem gesetzlichen Vertreter zuzustellen. Die einbehal-
tenen Dienstbezüge sind in diesem Fall nachzuzahlen.

§ 94
Versetzung in den Ruhestand wegen 

Dienstunfähigkeit bei Bekleidung mehrerer Ämter

(1) Ist ein Richter zugleich Beamter, sind für dessen Ver-
setzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit auch 
hinsichtlich der Zuständigkeit der Behörden und Dienst-
vorgesetzten die Bestimmungen für das Richteramt an-
zuwenden.

(2) Ist ein beamteter Professor zugleich Richter, gelten 
für dessen Versetzung in den Ruhestand wegen Dienst-
unfähigkeit hinsichtlich des Richteramts die §§ 92 und 93 
entsprechend. Der Antrag auf Feststellung der Zulässig-
keit der Versetzung in den Ruhestand wird im Einverneh-
men mit dem für das Hochschulwesen zuständigen Mi-
nisterium gestellt.

§ 95
Einleitung des Prüfungsverfahrens

Das Prüfungsverfahren wird in den Fällen des § 70 Abs. 1 
Nr. 3 durch einen Antrag der obersten Dienstbehörde und 
in den Fällen des § 70 Abs. 1 Nr. 4 durch einen Antrag des 
Richters eingeleitet. Ein Vorverfahren fi ndet nur in den Fäl-
len des § 70 Abs. 1 Nr. 4 statt.  
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§ 96
Urteilsformel im Prüfungsverfahren

(1) Im Fall des § 70 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a stellt das Dienst-
gericht die Nichtigkeit fest oder weist den Antrag zurück.

(2) In den Fällen des § 70 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. b bis e stellt 
das Dienstgericht die Zulässigkeit der Maßnahme oder die 
Entlassung fest oder weist den Antrag zurück.

(3) In den Fällen des § 70 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. a bis d so-
wie f und g hebt das Dienstgericht die angefochtene Maß-
nahme auf oder weist den Antrag zurück.

(4) In dem Fall des § 70 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. e stellt das 
Dienstgericht die Unzulässigkeit der Maßnahme fest oder 
weist den Antrag zurück.

§ 97
Aussetzung des Prüfungsverfahrens

(1) Ist eine Maßnahme der Dienstaufsicht aus den Grün-
den des § 26 Abs. 3 des Deutschen Richtergesetzes an-
gefochten und hängt die Entscheidung hierüber von dem 
Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses 
ab, das den Gegenstand eines anderen Verfahrens bildet 
oder bilden kann, hat das Dienstgericht die Verhandlung 
bis zur Erledigung des anderen Verfahrens auszusetzen. 
Der Aussetzungsbeschluss ist zu begründen.

(2) Ist das Verfahren bei einem anderen Gericht noch nicht 
anhängig, setzt das Dienstgericht in dem Aussetzungsbe-
schluss eine angemessene Frist zur Einleitung des Verfah-
rens. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist weist es den An-
trag ohne weitere Sachprüfung zurück.

(3) Hängt die Entscheidung eines anderen Gerichts als 
eines Dienstgerichts davon ab, ob eine Maßnahme der 
Dienstaufsicht aus den Gründen des § 26 Abs. 3 des Deut-
schen Richtergesetzes unzulässig ist, hat das Gericht die 
Verhandlung bis zur Erledigung des Verfahrens vor dem 
Dienstgericht auszusetzen. Der Aussetzungsbeschluss ist 
zu begründen. Absatz 2 gilt entsprechend.

§ 98
Kostenentscheidung bei Feststellung der 

Nichtigkeit der Ernennung oder der Entlassung

In Verfahren zur Feststellung der Nichtigkeit einer Ernen-
nung nach § 70 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a, der Entlassung nach 
§ 70 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. c sowie in Versetzungsverfahren 
nach § 70 Abs. 1 Nr. 2 kann das Dienstgericht die Kosten 
nach billigem Ermessen auch insoweit der Staatskasse 
auferlegen, als es nach dem Antrag der obersten Dienst-
behörde erkannt und der Richter diesem Antrag nicht wi-
dersprochen hat.

Fünfter Abschnitt
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 99
Erlass von Rechtsverordnungen 

Das für Justiz zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung ergänzende Bestimmungen über 
die Durchführung der Wahlen der richterlichen Mitglieder 
des Richterwahlausschusses, der staatsanwaltschaftlichen 
Mitglieder des Staatsanwaltswahlausschusses sowie der 
Vertretungen der Richter und Staatsanwälte zu erlassen, 
insbesondere über 
1. die Vorbereitung der Wahl, insbesondere die Aufstel-

lung der Wählerliste, und die Bildung der Wahlvorstän-
de,  

2. die Frist für die Einsichtnahme in die Wählerliste und 
die Erhebung von Einsprüchen,

3.  die Vorschlagslisten und die Frist für deren Einreichung, 
4.  das Wahlausschreiben und die Fristen für dessen Be-

kanntmachung,
5.  die Stimmabgabe,
6.  die Feststellung des Wahlergebnisses und die Fristen 

für dessen Bekanntmachung,
7.  die Aufbewahrung der Wahlakten.

§ 100
Allgemeine Übergangsbestimmungen 

(1) Bis spätestens sechs Monate nach dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes sind 
1.  der Richterwahlausschuss, 
2.  die Richterräte und Hauptrichterräte, 
3.  die Staatsanwaltschaftsräte und der Hauptstaatsan-

waltsrat, 
4.  der Präsidialrat und 
5.  die Richterdienstgerichte
neu sowie der Staatsanwaltswahlausschuss und der Lan-
desrichter- und Staatsanwaltsrat erstmals zu bilden. 

(2) Für die erforderliche Neubildung der Vertretungen der 
Richter und Staatsanwälte nach diesem Gesetz gilt § 19 
sinngemäß. Dabei nehmen die bestehenden örtlichen 
Vertretungen die Aufgaben nach § 19 Abs. 1 und 2 wahr. 
Die Aufgaben nach § 19 Abs. 3 Satz 2 nimmt die obers-
te Dienstbehörde oder die von ihr beauftragte Dienststel-
le wahr. 

(3) Bis zur Neubildung der Vertretungen nach Absatz 1 
Nr. 2 und 3 nehmen die am 31. Dezember 2018 beste-
henden Vertretungen die Aufgaben der entsprechenden 
Vertretungen nach diesem Gesetz wahr. Bis zur Bildung 
des Landesrichter- und Staatsanwaltsrats nach Absatz 1 
nimmt der gemeinsame Ausschuss nach § 40 a des Thü-
ringer Richtergesetzes in der am 31. Dezember 2018 gel-
tenden Fassung die Aufgaben des Landesrichter- und 
Staatsanwaltsrats wahr. 

(4) Bis zur Neubildung des Präsidialrats nach Absatz 1 
Nr. 4 nehmen die am 31. Dezember 2018 bestehenden 
Präsidialräte die Aufgaben des Präsidialrats nach diesem 
Gesetz jeweils für ihren Gerichtszweig wahr. 
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(5) Die am 31. Dezember 2018 bestellten Mitglieder der 
Richterdienstgerichte nehmen die Aufgaben nach diesem 
Gesetz bis zur Neubesetzung der Richterdienstgerichte 
nach Absatz 1 Nr. 5 wahr. 

§ 101
Übergangsbestimmungen für den 

Eintritt in den Ruhestand

(1) Richter auf Lebenszeit, die sich am 1. Januar 2019
1.  in einer Beurlaubung nach § 10 Abs. 1 des Thüringer 

Richtergesetzes in der am 31. Dezember 2018 gelten-
den Fassung oder 

2.  in einer Altersteilzeit nach § 10 b des Thüringer Rich-
tergesetzes in der am 31. Dezember 2018 geltenden 
Fassung 

befi nden, treten abweichend von § 10 Abs. 1 und 2 mit Ab-
lauf des Monats in den Ruhestand, in dem sie das 65. Le-
bensjahr vollendet haben.

(2) Richter auf Lebenszeit, denen die Versetzung in den 
Ruhestand nach § 8 Abs. 3 des Thüringer Richtergeset-
zes in der am 31. Dezember 2018 geltenden Fassung be-
willigt wurde und die sich am 1. Januar 2019 
1. in einer Beurlaubung nach § 10 Abs. 1 des Thüringer 

Richtergesetzes in der am 31. Dezember 2018 gelten-
den Fassung oder 

2.  in einer Altersteilzeit nach § 10 b des Thüringer Rich-
tergesetzes in der am 31. Dezember 2018 geltenden 
Fassung 

befi nden, treten abweichend von § 11 Abs. 1 und 2 zu 
dem ursprünglich bewilligten Zeitpunkt in den Ruhestand. 

(3) Die Absätze 1 oder 2 gelten auch für Richter auf Le-
benszeit in einer Beurlaubung nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 des 
Thüringer Richtergesetzes in der am 31. Dezember 2018 
geltenden Fassung, wenn sich die Beurlaubung auf die 
Zeit bis zum Eintritt in den Ruhestand erstreckt.

§ 102
Evaluierung

Dieses Gesetz ist beginnend mit dem Inkrafttreten jeweils 
innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren fortlaufend zu 
evaluieren. Bei der Evaluierung sind insbesondere die Zu-
sammensetzung und Arbeit des Richterwahlausschusses, 
die Ausgestaltung der Mitbestimmungsregelungen, das 
Beurteilungswesen sowie das Einigungsverfahren nach 
§ 63 zu berücksichtigen. Die Landesregierung hat den 
Landtag zeitnah über die Ergebnisse der Evaluierung in 
Kenntnis zu setzen.

§ 103
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz 
gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form. 

Artikel 2
Änderung des Thüringer Besoldungsgesetzes

In § 6 Abs. 3 des Thüringer Besoldungsgesetzes in der Fas-
sung vom 18. Januar 2016 (GVBl. S. 1, 166, 202), das zu-

letzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Oktober 2018 
(GVBl. S. 387) geändert worden ist, wird nach der Verwei-
sung "§ 64 ThürBG" die Angabe "oder § 14 des Thüringer 
Richter- und Staatsanwältegesetzes" eingefügt.

Artikel 3
Änderung des Thüringer 

Beamtenversorgungsgesetzes

Das Thüringer Beamtenversorgungsgesetz vom 22. Juni 
2011 (GVBl. S. 99), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 12. Oktober 2018 (GVBl. S. 387), wird wie 
folgt geändert:

1. § 86 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Worte "und Richter" sowie die 
Angabe "oder § 8 Abs. 1 Thüringer Richtergesetz 
(ThürRiG)" gestrichen.

b) In Satz 2 werden die Worte "und Richter" sowie die 
Angabe "oder § 8 Abs. 3 ThürRiG" gestrichen. 

c) Folgende Sätze werden angefügt:

"Satz 1 gilt entsprechend für Richter, die nach § 8 
Abs. 1 des Thüringer Richtergesetzes (ThürRiG) 
in der am 31. Dezember 2018 geltenden Fassung 
oder nach § 101 Abs. 1 gegebenenfalls in Verbin-
dung mit Abs. 3 des Thüringer Richter- und Staats-
anwältegesetzes (ThürRiStAG) mit Ablauf des 
Monats in den Ruhestand treten, in dem sie das 
65. Lebensjahr vollenden. Satz 2 gilt entsprechend 
für Richter, die nach § 8 Abs. 3 ThürRiG in der am 
31. Dezember 2018 geltenden Fassung oder nach 
§ 101 Abs. 2 gegebenenfalls in Verbindung mit 
Abs. 3 ThürRiStAG in den Ruhestand treten."

2. § 90 wird wie folgt geändert:

a) Der Überschrift werden die Worte "und Richter" an-
gefügt.

b) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

c) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

"(2) Für Richter, die schwerbehindert im Sinne des 
§ 2 Abs. 2 SGB IX sind und nach dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes
1. nach § 8 Abs. 3 ThürRiG in der am 31. Dezem-

ber 2018 geltenden Fassung, 
2. nach § 11 ThürRiStAG oder 
3. nach § 101 Abs. 2 gegebenenfalls in Verbin-

dung mit Abs. 3 ThürRiStAG 
in den Ruhestand versetzt werden, ist Absatz 1 ent-
sprechend mit der Maßgabe anzuwenden, dass bei 
den vor dem 1. Januar 1959 geborenen Richtern 
an die Stelle der Vollendung des 65. Lebensjahres 
die Vollendung des 63. Lebensjahres tritt."
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3. § 91 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

"(2) Absatz 1 Nr. 3 gilt entsprechend für Richter, 
die nach § 101 Abs. 2 gegebenenfalls in Verbin-
dung mit Abs. 3 ThürRiStAG in den Ruhestand ver-
setzt werden."

4. Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-
gen angepasst. 

Artikel 4
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten nach Absatz 1 tritt 
das Thüringer Richtergesetz vom 17. Mai 1994 (GVBl. 
S. 485), zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes 
vom 20. März 2009 (GVBl. S. 238), außer Kraft.

Erfurt, den 14. Dezember 2018
Die Präsidentin des Landtags

Diezel

Zehnte Verordnung
zur Änderung der Thüringer Vergabeverordnung 

Vom 11. Oktober 2018

Aufgrund des § 14 Nr. 4 und 7 des Thüringer Hochschulzu-
lassungsgesetzes vom 16. Dezember 2008 (GVBl. S. 535), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 2. Juli 
2016 (GVBl. S. 205), verordnet das Ministerium für Wirt-
schaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft:

Artikel 1

§ 35a der Thüringer Vergabeverordnung vom 18. Juni 
2009 (GVBl. S. 485), die zuletzt durch Verordnung vom 
16. April 2018 (GVBl. S. 145) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1. Absatz 9 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

"An der Clearingphase können auch Bewerber teil-
nehmen, die in den zwei vorangegangenen Koordi-
nierungsphasen eine Zulassung erhalten haben; bis-

her noch nicht am Dialogorientierten Serviceverfahren 
teilnehmende Bewerber müssen sich nach Absatz 3 
registrieren."

2. Absatz 12 Satz 2 wird aufgehoben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren zum Som-
mersemester 2019. 

Erfurt, den 11. Oktober 2018

Der Minister für Wirtschaft, Wissenschaft 
und Digitale Gesellschaft

Wolfgang Tiefensee
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Thüringer Verordnung
zur Durchführung des Schullastenausgleichs für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Vom 15. Oktober 2018

Aufgrund des § 17 Abs. 3 Satz 1 des Thüringer Finanzaus-
gleichsgesetzes vom 31. Januar 2013 (GVBl. S. 10), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Februar 
2018 (GVBl. S. 5), verordnet das Ministerium für Bildung, 
Jugend und Sport im Einvernehmen mit dem Finanzminis-
terium und dem Ministerium für Inneres und Kommunales:

§ 1
Schullastenausgleich

(1) Die kommunalen Schulträger erhalten zum Ausgleich 
der ihnen nach dem Thüringer Gesetz über die Finanzie-
rung der staatlichen Schulen in der Fassung vom 30. Ap-
ril 2003 (GVBl. S. 258) in der jeweils geltenden Fassung 
im Verwaltungshaushalt erwachsenden Ausgaben jährlich 
für jeden Schüler einen Beitrag zu den laufenden sächli-
chen Schulkosten (Sachkostenbeitrag).

(2) Staatliche Schulen im Sinne dieser Verordnung sind 
nach § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 8 Abs. 1 des Thü-
ringer Schulgesetzes in der Fassung vom 30. April 2003 
(GVBl. S. 238) und in Verbindung mit § 2 des Thüringer 
Förderschulgesetzes in der Fassung vom 30. April 2003 
(GVBl. S. 233) jeweils in der jeweils geltenden Fassung:
1. die Grundschulen,
2. die Regelschulen,
3. die Gemeinschaftsschulen,
4. die Gymnasien,
5. die berufsbildenden Schulen der Schulformen

a)  Berufsschule,
b) Berufsfachschule,
c)  Höhere Berufsfachschule,
d)  Fachoberschule,
e)  berufl iches Gymnasium und
f)  Fachschule,

6. die Kollegs,
7. die Förderschulen als 

a)  regionale Förderzentren,
b) berufsbildende Schulteile/Klassen für Schüler mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf sowie
8. die Gesamtschulen.

§ 2
Höhe des Sachkostenbeitrags

(1) Der jährliche Sachkostenbeitrag im Haushaltsjahr 2018 
beträgt für jeden Schüler 
1. an Grundschulen 412 Euro,
2. an Regelschulen 405 Euro,
3. an Gemeinschaftsschulen

a) in den Klassen-
stufen 1 bis 4 412 Euro,

b) ab Klassenstufe 5 405 Euro,
4. an Gymnasien 346 Euro,
5. an Gesamtschulen 335 Euro,
6. an Kollegs 335 Euro,
7. an berufsbildenden Schulen in Form

a) der Berufsschule Teilzeit-/Blockun-
terricht 151 Euro,

b) der Berufsfach-
schule Vollzeitunterricht 366 Euro,

Teilzeitunterricht 151 Euro,
c) der Höheren Be-

rufsfachschule Vollzeitunterricht 366 Euro,
Teilzeitunterricht 151 Euro,

d) der Fachober-
schule Vollzeitunterricht 366 Euro,

e) des beruflichen 
Gymnasiums Vollzeitunterricht 366 Euro,

f) der Fachschule Vollzeitunterricht 366 Euro,
Teilzeitunterricht 151 Euro,

8. an berufsbildenden Schulen im Berufs-
vorbereitungsjahr in der Form des

Vollzeitunterricht 488 Euro,
BVJ 1/k 281 Euro,

9. im gemeinsamen Unterricht an allge-
meinbildenden und berufsbildenden 
Schulen bei sonderpädagogischem För-
derbedarf
a) in den Förder-

schwerpunkten 
Lernen, Sprache, 
Hören sowie emo-
tionale und sozia-
le Entwicklung Vollzeitunterricht 756 Euro,

Teilzeitunterricht 290 Euro,
b) in den Förder-

schwerpunkten 
Sehen sowie kör-
perliche und mo-
torische Entwick-
lung Vollzeitunterricht 1 593 Euro,

Teilzeitunterricht 609 Euro,
c) im Förderschwer-

punkt geist ige 
Entwicklung Vollzeitunterricht 1 458 Euro,

Teilzeitunterricht 557 Euro,
10. an regionalen Förderzentren mit den För-

derschwerpunkten
a)  Hören 493 Euro,
b)  Sehen 1 593 Euro,
c)  körperliche und motorische Entwick-

lung 1 593 Euro,
d)  Lernen 493 Euro,
e)  Sprache 493 Euro,
f)  emotionale und soziale Entwicklung 493 Euro,
g)  geistige Entwicklung 1 458 Euro,

11. mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
in berufsbildenden Schulteilen/Klassen 
an berufsbildenden Schulen bei
a) Vollzeitunterricht 488 Euro,
b) Teilzeitunterricht 281 Euro,

12. an schulvorbereitenden Einrichtungen 247 Euro.

(2) Der jährliche Sachkostenbeitrag im Haushaltsjahr 2019 
beträgt für jeden Schüler
1. an Grundschulen 416 Euro,
2. an Regelschulen 409 Euro,
3. an Gemeinschaftsschulen
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a) in den Klassen-
stufen 1 bis 4 416 Euro,

b) ab Klassenstufe 5 409 Euro,
4. an Gymnasien 349 Euro,
5. an Gesamtschulen 338 Euro,
6. an Kollegs 338 Euro,
7. an berufsbildenden Schulen in Form

a) der Berufsschule Teilzeit-/Blockun-
terricht 153 Euro,

b) der Berufsfach-
schule Vollzeitunterricht 370 Euro,

Teilzeitunterricht 153 Euro,
c) der Höheren Be-

rufsfachschule Vollzeitunterricht 370 Euro,
Teilzeitunterricht 153 Euro,

d) der Fachober-
schule Vollzeitunterricht 370 Euro,

e) des beruflichen 
Gymnasiums Vollzeitunterricht 370 Euro,

f) der Fachschule Vollzeitunterricht 370 Euro,
Teilzeitunterricht 153 Euro,

8. an berufsbildenden Schulen im Berufs-
vorbereitungsjahr in der Form des

Vollzeitunterricht 493 Euro,
BVJ 1/k 284 Euro,

9. im gemeinsamen Unterricht an allge-
meinbildenden und berufsbildenden 
Schulen bei sonderpädagogischem För-
derbedarf
a) in den Förder-

schwerpunkten 
Lernen, Spra-
che, Hören so-
wie emotionale 
und soziale Ent-
wicklung Vollzeitunterricht 764 Euro,

Teilzeitunterricht 293 Euro,
b) in den Förder-

schwerpunkten 
Sehen sowie kör-
perliche und mo-
torische Entwick-
lung Vollzeitunterricht 1 609 Euro,

Teilzeitunterricht 615 Euro,

c) im Förderschwer-
punkt geistige 
Entwicklung Vollzeitunterricht 1 473 Euro,

Teilzeitunterricht 563 Euro,
10. an regionalen Förderzentren mit den För-

derschwerpunkten
a) Hören 498 Euro,
b) Sehen 1 609 Euro,
c) körperliche und motorische Entwick-

lung 1 609 Euro,
d) Lernen 498 Euro,
e) Sprache 498 Euro,
f) emotionale und soziale Entwicklung 498 Euro,
g) geistige Entwicklung 1 473 Euro,

11. mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
in berufsbildenden Schulteilen/Klassen 
an berufsbildenden Schulen bei
a) Vollzeitunterricht 493 Euro,
b) Teilzeitunterricht 284 Euro,

12. an schulvorbereitenden Einrichtungen 249 Euro.

(3) Für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
in den Förderschwerpunkten Sprache sowie emotiona-
le und soziale Entwicklung im gemeinsamen Unterricht in 
den Klassenstufen 1 und 2 bemisst sich der Sachkosten-
beitrag abweichend von Absatz 1 Nr. 9 Buchst. a nach Ab-
satz 1 Nr. 1 und abweichend von Absatz 2 Nr. 9 Buchst. a 
nach Absatz 2 Nr. 1.

§ 3
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Verordnung 
gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

§ 4
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2018 in 
Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2019 außer Kraft.

Erfurt, den 15. Oktober 2018

Der Minister für Bildung, Jugend und Sport

Helmut Holter

Erste Verordnung
zur Änderung der Thüringer Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

für das technische Referendariat
Vom 23. Oktober 2018

Aufgrund des § 14 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 50 
Abs. 1 Nr. 2 des Thüringer Laufbahngesetzes vom 12. Au-
gust 2014 (GVBl. S. 472 -498-), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 26 des Gesetzes vom 6. Juni 2018 (GVBl. S. 229), 
verordnet das Ministerium für Infrastruktur und Landwirt-
schaft im Einvernehmen mit dem Ministerium für Inneres 
und Kommunales:

Artikel 1

Die Thüringer Ausbildungs- und Prüfungsordnung für das 
technische Referendariat vom 29. November 2016 (GVBl. 
S. 589; 2017 S. 58) wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
 
a) Die Angaben zu den §§ 27 bis 31 erhalten folgen-

de Fassung:

"§§ 27 bis 31 (weggefallen)"

b) Die Angaben zu den §§ 32 bis 36 erhalten folgen-
de Fassung:

"§§ 32 bis 36 (weggefallen)"
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Thüringer Verordnung
zur Aufhebung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen in den

Bereichen der Forstverwaltung und der Agrarverwaltung
Vom 26. September 2018

Aufgrund des § 14 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 50 
Abs. 1 Nr. 5 des Thüringer Laufbahngesetzes vom 12. Au-
gust 2014 (GVBl. S. 472 -498-), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 26  des Gesetzes vom 6. Juni 2018 (GVBl. S. 229), 
verordnet das Ministerium für Infrastruktur und Landwirt-
schaft im Einvernehmen mit dem Ministerium für Umwelt 
und Energie und dem Ministerium für Inneres und Kom-
munales:

Artikel 1
Aufhebung der Thüringer Ausbildungs- und 

Prüfungsordnung
für den höheren Dienst in der Forstverwaltung

Die Thüringer Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den 
höheren Dienst in der Forstverwaltung vom 13. Januar 
1995 (GVBl. S. 61), zuletzt geändert durch Artikel 16 des 
Gesetzes vom 25. Oktober 2011 (GVBl. S. 273), wird auf-
gehoben. 

Artikel 2
Aufhebung der Thüringer Ausbildungs- und 

Prüfungsordnung für den höheren technischen 
Dienst in der Agrarverwaltung

Die Thüringer Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den 
höheren technischen Dienst in der Agrarverwaltung vom 
27. Mai 2009  (GVBl. S. 462), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 12. November 2013 (GVBl. S. 327), wird auf-
gehoben. Für vor dem Tag des Inkrafttretens der Thüringer 
Verordnung zur Aufhebung von Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnungen in den Bereichen der Forstverwaltung und der 

Agrarverwaltung begonnene Vorbereitungsdienste sind 
die Bestimmungen der Thüringer Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung für den höheren technischen Dienst in der 
Agrarverwaltung in der bis zum Ablauf des Tages vor In-
krafttreten der Thüringer Verordnung zur Aufhebung von 
Ausbildungs- und Prüfungsordnungen in den Bereichen 
der Forstverwaltung und der Agrarverwaltung geltenden 
Fassung weiter anzuwenden.

Artikel 3
Aufhebung der Thüringer Ausbildungs- und 

Prüfungsordnung für den gehobenen technischen 
Dienst in der Agrarverwaltung

Die Thüringer Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den 
gehobenen technischen Dienst in der Agrarverwaltung 
vom 27. Mai 2009 (GVBl. S. 444), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 16. November 2013 (GVBl. S. 330), wird 
aufgehoben. 

Artikel 4
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

Erfurt, den 26. September 2018

Die Ministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft

Birgit Keller

c) Die Angaben zu den §§ 37 bis 41 erhalten folgen-
de Fassung:

"§§ 37 bis 41 (weggefallen)"

2. § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 wird aufgehoben.

3. Die §§ 27 bis 41 werden aufgehoben.

4. § 57 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

"(2) Für vor dem Tag des Inkrafttretens der Ersten 
Verordnung zur Änderung der Thüringer Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung für das technische 
Referendariat begonnene Vorbereitungsdienste 

sind die Bestimmungen der Thüringer Ausbildungs- 
und Prüfungsordnung für das technische Referen-
dariat in der bis zum Ablauf des Tages vor dem In-
krafttreten der Ersten Verordnung zur Änderung 
der Thüringer Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für das technische Referendariat geltenden Fas-
sung weiter anzuwenden."

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

Erfurt, den 23. Oktober 2018

Die Ministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft 

Birgit Keller
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Thüringer Verordnung
über die Entschädigung der Gemeinderats-, Stadtrats- und Kreistagsmitglieder 

(Thüringer Entschädigungsverordnung -ThürEntschVO-)
Vom 6. November 2018

Aufgrund des § 129 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 der Thüringer Kom-
munalordnung (ThürKO) in der Fassung vom 28. Januar 
2008 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 10. April 2018 (GVBl. S. 74), verordnet das 
Ministerium für Inneres und Kommunales:

§ 1
Aufwandsentschädigung

(1) Die nach § 23 Abs. 2 Satz 1 oder § 102 Abs. 2 Satz 1 
ThürKO gewählten Gemeinderats-, Stadtrats- und Kreis-
tagsmitglieder erhalten für ihre ehrenamtliche Tätigkeit 
eine angemessene Aufwandsentschädigung. Das Ge-
meinderats-, Stadtrats- oder Kreistagsmitglied kann schrift-
lich gegenüber der Gemeinde oder dem Landkreis ganz 
oder zum Teil auf die Zahlung der Aufwandsentschädi-
gung verzichten.

(2) Die Aufwandsentschädigung kann als monatliche Pau-
schale oder als Sitzungsgeld gezahlt werden. Neben dem 
Sitzungsgeld ist ein monatlicher Sockelbetrag zulässig. Die 
Höhe der Aufwandsentschädigung wird jeweils durch Be-
schluss des Gemeinderats, Stadtrats oder des Kreistags 
nach pfl ichtgemäßem Ermessen im Rahmen der nachfol-
genden Bestimmungen in der Hauptsatzung festgesetzt.

§ 2
Entschädigungssätze

(1) Die monatliche Pauschale darf nach der Einwohner-
zahl der Gemeinde, der Stadt oder des Landkreises fol-
gende Höchstsätze nicht überschreiten:
1. bei bis zu 5 000 Einwohnern 160 Euro,
2. bei bis zu 10 000 Einwohnern 240 Euro,
3. bei bis zu 50 000 Einwohnern 310 Euro,
4. bei bis zu 100 000 Einwohnern 390 Euro,
5. bei über 100 000 Einwohnern 470 Euro.

(2) Das Sitzungsgeld darf nicht mehr als 40 Euro, in Städ-
ten und Landkreisen mit mehr als 50 000 Einwohnern nicht 
mehr als 60 Euro je Sitzung betragen.

(3) Wird neben dem Sitzungsgeld ein monatlicher Sockel-
betrag gezahlt, darf das Sitzungsgeld nicht mehr als 30 
Euro betragen. Der Sockelbetrag darf nach der Einwoh-
nerzahl der Gemeinde, der Stadt oder des Landkreises fol-
gende Höchstsätze nicht überschreiten:
1. bei bis zu 5 000 Einwohnern 40 Euro,
2. bei bis zu 10 000 Einwohnern 120 Euro,
3. bei bis zu 50 000 Einwohnern 200 Euro,
4. bei bis zu 100 000 Einwohnern 270 Euro,
5. bei über 100 000 Einwohnern 350 Euro.

 Zweite Änderung des Beschlusses der Thüringer Landesregierung über die Zuständigkeit der 
einzelnen Ministerien nach Artikel 76 Abs. 2 Satz 1 der Verfassung des Freistaats Thüringen

Vom 29. Oktober 2018

1. Nummer 3 des Beschlusses der Thüringer Landesre-
gierung über die Zuständigkeit der einzelnen Ministe-
rien nach Artikel 76 Abs. 2 Satz 1 der Verfassung des 
Freistaats Thüringen vom 31. März 2015 (GVBl. S. 10), 
der durch Beschluss vom 7. Juli 2015 (GVBl. S. 118) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

a) Nach Nummer 3 des Abschnitts "06 Geschäftsbe-
reich des Thüringer Finanzministeriums" wird fol-
gende Nummer 3a eingefügt:

"3a. Aufgaben der Stelle zur Überwachung und Be-
richterstattung nach Artikel 8 der Richtlinie (EU) 
2016/2102 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 26. Oktober 2016 über den bar-
rierefreien Zugang zu den Websites und mo-
bilen Anwendungen öffentlicher Stellen (ABl. L 
327 vom 2.12.2016, S. 1),"

b) Im Abschnitt "08 Geschäftsbereich des Thüringer 
Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frau-
en und Familie" wird der Aufgabenbereich des Be-

auftragten für Menschen mit Behinderungen beim 
Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit, Frauen und Familie wie folgt geändert:

aa) In Nummer 9 wird der Punkt am Ende durch ein 
Komma ersetzt.

bb) Folgende Nummer 10 wird angefügt:

"10. Aufgaben der für die Durchsetzung zustän-
digen Stelle nach Artikel 9 der Richtlinie 
(EU) 2016/2102."

2. Dieser Beschluss tritt mit Wirkung vom 10. Okto-
ber 2018 in Kraft.

Erfurt, 29. Oktober 2018

Der Ministerpräsident

Bodo Ramelow
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(4) Sitzungsgelder dürfen für jede Teilnahme an Sitzungen 
des Gemeinderats, des Stadtrats, des Kreistags und der 
jeweiligen Ausschüsse sowie für die Teilnahme an Frakti-
onssitzungen gezahlt werden, die der Vorbereitung von Sit-
zungen des Gemeinderats, des Stadtrats oder des Kreis-
tags dienen. Die Zahl der Fraktionssitzungen, für die ein 
Sitzungsgeld gewährt wird, darf jährlich das Zweifache 
der Zahl der Sitzungen des Gemeinderats, Stadtrats oder 
Kreistags nicht übersteigen. Pro Tag dürfen nicht mehr als 
zwei Sitzungsgelder gezahlt werden.

(5) Ab dem 1. Januar 2019 beträgt die Aufwandsentschä-
digung mindestens 50 Prozent der nach den Absätzen 1 
bis 3 möglichen Höchstbeträge. Dieser Mindestbetrag ver-
ändert sich ab dem 1. Januar 2020 um die letzte im Ge-
setz- und Verordnungsblatt des Freistaats Thüringen ver-
öffentlichte Preisentwicklungsrate nach § 26 Abs. 3 des 
Thüringer Abgeordnetengesetzes in der am Tag des In-
krafttretens dieser Rechtsverordnung geltenden Fassung.

§ 3
Berücksichtigung besonderer Funktionen

(1) An die Vorsitzenden der Ausschüsse sowie der Frak-
tionen kann neben der im Rahmen des § 2 zu zahlenden 
Entschädigung eine zusätzliche monatliche Entschädigung 
gezahlt werden. Diese Entschädigung darf nach der Ein-
wohnerzahl der Gemeinde, der Stadt oder des Landkrei-
ses folgende Höchstsätze nicht überschreiten:
1. bei bis zu 5 000 Einwohnern 120 Euro,
2. bei bis zu 10 000 Einwohnern 160 Euro,
3. bei bis zu 50 000 Einwohnern 240 Euro,
4. bei bis zu 100 000 Einwohnern 310 Euro,
5. bei über 100 000 Einwohnern 390 Euro.

(2) An das Gemeinderats-, Stadtrats- oder Kreistagsmit-
glied, dem nach § 23 Abs. 1 Satz 3 oder § 102 Abs. 1 Satz 3 
ThürKO der Vorsitz in den Sitzungen des Gemeinderats, 
Stadtrats oder Kreistags übertragen wurde, kann neben 
der im Rahmen des § 2 zu zahlenden Entschädigung für 
jede Sitzung, in der es den Vorsitz führt, ein zusätzliches 
Sitzungsgeld bis zu der in § 2 Abs. 2 bestimmten Höhe 

oder eine zusätzliche monatliche Entschädigung gezahlt 
werden. Diese zusätzliche monatliche Entschädigung darf 
nach der Einwohnerzahl der Gemeinde, der Stadt oder des 
Landkreises folgende Höchstsätze nicht überschreiten:
1. bei bis zu 5 000 Einwohnern   80 Euro,
2. bei bis zu 10 000 Einwohnern 120 Euro,
3. bei bis zu 50 000 Einwohnern 160 Euro,
4. bei bis zu 100 000 Einwohnern 200 Euro,
5. bei über 100 000 Einwohnern 240 Euro.

(3) Stellvertretenden Ausschussvorsitzenden, stellvertre-
tenden Fraktionsvorsitzenden und den Stellvertretern der 
in Absatz 2 bezeichneten Gemeinderats-, Stadtrats- oder 
Kreistagsmitglieder kann neben der im Rahmen des § 2 zu 
zahlenden Entschädigung für jede Sitzung, in der sie den 
Vorsitz führen, ein zusätzliches Sitzungsgeld bis zu der in 
§ 2 Abs. 2 bestimmten Höhe gezahlt werden.

§ 4
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Rechtsver-
ordnung gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

§ 5
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft.

(2) Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten nach Absatz 1 tritt 
die Thüringer Entschädigungsverordnung vom 29. Au-
gust 1995 (GVBl. S. 311), geändert durch Artikel 18 der 
Verordnung vom 11. Dezember 2001 (GVBl. 2002 S. 92), 
außer Kraft.

Erfurt, den 6. November 2018

Der Minister für Inneres und Kommunales

Georg Maier 
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Thüringer Verordnung
über die Pauschalförderung nach dem Krankenhausgesetz 

für die Haushaltsjahre 2018 und 2019
(ThürKHG-PVO 2018)

Vom 8. November 2018

Aufgrund des § 12 Abs. 4 Satz 1 des Thüringer Kranken-
hausgesetzes (ThürKHG) in der Fassung vom 30. Ap-
ril 2003 (GVBl. S. 262), zuletzt geändert durch Artikel 31 
des Gesetzes vom 6. Juni 2018 (GVBl. S. 229), verordnet 
die Landesregierung:

§ 1
Wertgrenze

Die Wertgrenze nach § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ThürKHG 
wird auf 1 Million Euro ohne Umsatzsteuer festgelegt.

§ 2
Jahrespauschale

(1) Zur Bemessung der Krankenhausförderung nach § 12 
Abs. 1 Satz 1 ThürKHG werden die Krankenhäuser ge-
messen an der Art und der Anzahl der im 7. Thüringer 
Krankenhausplan ausgewiesenen Fachgebiete in folgen-
de Gruppen gegliedert:
A 1: Allgemeinkrankenhäuser,
A 2: Allgemeinkrankenhäuser mit im 7. Thüringer Kranken-

hausplan als Hauptabteilung ausgewiesenen medizi-
nischen Fachabteilungen Nuklearmedizin oder Strah-
lentherapie,

F 1: Fachkrankenhäuser mit internistischer Ausrichtung, 
Fachkrankenhäuser für Geriatrie, Fachkrankenhäu-
ser für Psychiatrie/Psychotherapie/psychosomatische 
Medizin,

F 2: Fachkrankenhäuser für Orthopädie,
F 3: Kliniken für neurologische Frührehabilitation nach Pha-

se B.
Die Zuordnung der Krankenhäuser zu den einzelnen Grup-
pen nach Satz 1 wird in der Anlage zu dieser Verordnung 
festgestellt.

(2) Grundlage für die Krankenhausförderung nach § 12 
Abs. 1 Satz 1 ThürKHG in den Haushaltsjahren 2018 und 
2019 ist jeweils die Anzahl der im Jahr 2017 abgerechne-
ten Behandlungstage für stationäre Behandlungen. Die 
Jahrespauschalen betragen je Behandlungstag
für die Gruppe A 1: 10,30 Euro,
für die Gruppe A 2: 11,50 Euro,
für die Gruppe F 1:   4,80 Euro und
für die Gruppe F 2: 17,90 Euro.

(3) Als Behandlungstage im Sinne dieser Verordnung gel-
ten die Berechnungs- und Pfl egetage für stationäre Be-
handlungen, wie sie in den Erhebungen nach der Kran-
kenhausstatistik-Verordnung vom 10. April 1990 (BGBl. I 
S. 730) in der jeweils geltenden Fassung von den Kranken-
häusern dem Statistischen Landesamt für das Jahr 2017 
übermittelt wurden. Zur Festsetzung und Überprüfung der 
Jahrespauschalen dürfen von den Krankenhäusern nur ag-
gregierte Daten übermittelt werden. Eine Übermittlung per-
sonenbezogener Daten ist unzulässig.

(4) Ungeachtet des Absatzes 2 wird eine Mindesthöhe von 
130 000 Euro für die Jahrespauschale festgesetzt. Für die 
Krankenhäuser der Gruppe F 3 wird die Jahrespauschale 
in Höhe von 130 000 Euro festgesetzt.

§ 3
Zuschlag für Ausbildungsstätten

Die in den 7. Thüringer Krankenhausplan aufgenomme-
nen Ausbildungsstätten erhalten in den Haushaltsjahren 
2018 und 2019 jeweils eine Pauschale nach § 12 Abs. 2 
ThürKHG in Höhe von je 33 000 Euro.

§ 4
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2018 in 
Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2019 außer Kraft. 

Erfurt, den 8. November 2018

Die Landesregierung

Der Ministerpräsident Die Ministerin für Arbeit, Soziales,
  Gesundheit, Frauen und Familie

Bodo Ramelow Heike Werner
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Anlage

(zu § 2 Abs. 1)

Zuordnung der Krankenhäuser zu den Gruppen nach § 2 Abs. 1

Gruppe A 1: Allgemeinkrankenhäuser

 Klinikum Altenburger Land GmbH,

 Robert-Koch-Krankenhaus Apolda GmbH,

 Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH,

 DRK gemeinnützige Krankenhausgesellschaft Thüringen Brandenburg mbH: Krankenhäuser Bad Frankenhausen, 
Sömmerda und Sondershausen,

 Hufeland Klinikum GmbH: Krankenhäuser Bad Langensalza und Mühlhausen,

 Klinikum Bad Salzungen GmbH,

 HELIOS Klinik Blankenhain GmbH,

 St. Georg Klinikum Eisenach gGmbH,

 Katholische Hospitalvereinigung Thüringen gGmbH: Katholisches Krankenhaus "St. Johann Nepomuk" Erfurt,

 Krankenhaus Waltershausen-Friedrichroda GmbH,

 HELIOS Klinik Gotha GmbH,

 Kreiskrankenhaus Greiz GmbH,

 Henneberg-Kliniken Betriebsgesellschaft mbH: Krankenhaus Hildburghausen,

 HELIOS Klinikum Meiningen GmbH,

 Eichsfeld-Klinikum gGmbH: Krankenhäuser Heiligenstadt, Worbis und Reifenstein,

 Thüringen-Kliniken "Georgius Agricola" GmbH: Krankenhäuser Saalfeld, Rudolstadt und Pößneck,

 Kreiskrankenhaus Schleiz GmbH,

 Elisabeth Klinikum Schmalkalden GmbH,

 MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH: Krankenhäuser Sonneberg und Neuhaus am Rennweg,

 Sophien- und Hufeland-Klinikum gGmbH Weimar.

Gruppe A 2: Allgemeinkrankenhäuser mit im 7. Thüringer Krankenhausplan als Hauptabteilung ausgewiesenen medizi-
nischen Fachabteilungen Nuklearmedizin oder Strahlentherapie

 Zentralklinik Bad Berka GmbH,

 HELIOS Klinikum Erfurt GmbH,

 SRH Wald-Klinikum Gera GmbH,

 Südharz Klinikum gGmbH Nordhausen,

 SRH Zentralklinikum Suhl GmbH.
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Gruppe F 1:  Fachkrankenhäuser mit internistischer Ausrichtung, Fachkrankenhäuser für Geriatrie, Fachkrankenhäuser 
für Psychiatrie/Psychotherapie/psychosomatische Medizin

 Evangelische Lukas Stiftung Altenburg - Fachkrankenhaus für Psychiatrie,

 HELIOS Fachkliniken Hildburghausen GmbH,

 Katholische Hospitalvereinigung Thüringen gGmbH: St. Elisabeth-Krankenhaus Lengenfeld unterm Stein,

 Sozialwerk Meiningen gGmbH: Geriatrische Fachklinik "Georgenhaus" Meiningen,

 Ökumenisches Hainich-Klinikum gGmbH Mühlhausen,

 Evangelisches Fachkrankenhaus für Atemwegserkrankungen Neustadt/Südharz,

 Fachkrankenhaus Ronneburg Fachklinik für Geriatrie GmbH,

 ASKLEPIOS Fachklinikum Stadtroda GmbH,

 Klinik an der Weißenburg GmbH.

Gruppe F 2: Fachkrankenhäuser für Orthopädie

 Marienstift Arnstadt: Fachkrankenhaus für Orthopädie,

 HE LIOS Klinik Bleicherode GmbH,

 Waldkliniken Eisenberg GmbH.

Gruppe F 3:  Kliniken für neurologische Frührehabilitation nach Phase B

 Moritz-Klinik Bad Klosterlausnitz,

 Median Heinrich-Mann-Klinik Bad Liebenstein,

 m&i Fachklinik Bad Liebenstein,

 Median Klinik Bad Tennstedt.
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Thüringer Verordnung
zur Bereinigung und Anpassung von Rechtsverordnungen 

an datenschutzrechtliche Bestimmungen im Geschäftsbereich des 
Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 

Vom 15. November 2018

Aufgrund des § 1 Abs. 3 Nr. 4 des Thüringer Gesetzes über 
die Berufsausübung in den Fachberufen des Gesundheits-
wesens vom 29. September 1998 (GVBl. S. 286), geän-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 23. Oktober 2007 
(GVBl. S. 162), 
des § 2 Abs. 2 des Thüringer Gesetzes zur Förderung der 
Teilnahme an Früherkennungsuntersuchungen für Kin-
der vom 16. Dezember 2008 (GVBl. S. 553), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 28 des Gesetzes vom 6. Juni 2018 
(GVBl. S. 229), 
des § 55 Abs. 3 Satz 2 des Thüringer Schulgesetzes in 
der Fassung vom 30. April 2003 (GVBl. S. 238), zuletzt 
geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 6. Juni 2018 
(GVBl. S. 229), und
des § 5 Abs. 4 des Thüringer Chancengleichheitsförderge-
setzes vom 16. Dezember 2005 (GVBl. S. 365 -368-), ge-
ändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 21. Dezember 
2011 (GVBl. S. 531), verordnet das Thüringer Ministerium 
für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, hin-
sichtlich des Artikels 3 im Einvernehmen mit dem Ministe-
rium für Bildung, Jugend und Sport:

Artikel 1
Änderung der Thüringer Berufsordnung
für Hebammen und Entbindungspfl eger

§ 4 der Thüringer Berufsordnung für Hebammen und Ent-
bindungspfl eger vom 24. November 1998 (GVBl. S. 417) 
wird wie folgt geändert:

1. In Absatz 2 werden die Worte "und für sie daraus Ko-
pien anzufertigen, sofern es sich um objektive Daten 
handelt" gestrichen.

2. Absatz 5 wird aufgehoben.

Artikel 2
Änderung der Thüringer Verordnung über die 

Errichtung und die Aufgaben des Vorsorgezentrums 
für Kinder

Die Thüringer Verordnung über die Errichtung und die 
Aufgaben des Vorsorgezentrums für Kinder vom 13. Au-
gust 2009 (GVBI. S. 738), geändert durch Artikel 26 der 
Verordnung vom 8. August 2013 (GVBI. S. 208), wird wie 
folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Verweisung "den 
Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte 
und Krankenkassen über die Früherkennung von 
Krankheiten bei Kindern bis zur Vollendung des 
6. Lebensjahres (Kinder-Richtlinien) in der Fas-
sung vom 26. April 1976 (Beilage Nr. 28 zum Bun-
desanzeiger 214 vom 11. November 1976)" durch 
die Verweisung "der Richtlinie des Gemeinsamen 

Bundesausschusses über die Früherkennung von 
Krankheiten bei Kindern (Kinder-Richtlinie) in der 
Fassung vom 18. Juni 2015 (BAnz AT 18.08.2016 
B1)" ersetzt.

b) In Absatz 1 Satz 3 werden die Worte "den Kinder-
Richtlinien" durch die Worte "der Kinder-Richtlinie" 
ersetzt.

c) In Absatz 2 wird die Angabe "sowie über die Be-
deutung der Früherkennungsuntersuchung zwi-
schen dem 20. und 27. Lebensmonat des Kindes 
für den Anspruch auf Erziehungsgeld nach § 1 des 
Thüringer Erziehungsgeldgesetzes in der Fassung 
vom 3. Februar 2006 (GVBI. S. 46) in der jeweils 
geltenden Fassung" gestrichen.

2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Verweisung "§ 20a der 
Thüringer Meldeverordnung vom 4. Dezember 2006 
(GVBI. S. 562)" durch die Verweisung "§ 24 der 
Thüringer Meldeverordnung vom 21. Januar 2016 
(GVBI. S. 49)" ersetzt.

b) Absatz 2 Satz 3 wird aufgehoben.

3.  In § 4 Abs. 1, 3 Satz 1 und Abs. 5 werden jeweils die 
Worte "den Kinder-Richtlinien" durch die Worte "der 
Kinder-Richtlinie" ersetzt.

4. In § 11 wird die Jahreszahl "2018" durch die Jahres-
zahl "2023" ersetzt.

Artikel 3
Änderung der Thüringer Verordnung

über die Schulgesundheitspfl ege 

Die Thüringer Verordnung über die Schulgesundheits-
pfl ege vom 26. September 2002 (GVBI. S. 365) wird wie 
folgt geändert:

1. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 5 wird die Verweisung "§ 8 Abs. 4 
des Förderschulgesetzes (FSG) vom 21. Juni 1992 
(GVBI. S. 356)" durch die Verweisung "§ 8 Abs. 4 
des Thüringer Förderschulgesetzes (ThürFSG) in 
der Fassung vom 30. April 2003 (GVBI. S. 233)" er-
setzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 wird die Verweisung "§ 1 
Abs. 2 FSG" durch die Verweisung "§ 1 Abs. 2 
ThürFSG" ersetzt.

2. In § 6 Abs. 1 Satz 3 wird die Verweisung "§ 8 FSG" 
durch die Verweisung "§ 8 ThürFSG" ersetzt.
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3. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

"Datenverarbeitung".

b) In Absatz 1 werden die Worte "erheben, verarbei-
ten und nutzen" durch das Wort "verarbeiten" er-
setzt.

c) In Absatz 4 wird das Wort "genutzt" durch das Wort 
"verarbeitet" ersetzt.

d) Absatz 6 erhält folgende Fassung:

"(6) Eine von Absatz 4 abweichende Verarbeitung 
der Dokumentationsunterlagen ist nur zur Behe-
bung einer Beweisnot oder mit Einwilligung des 
Schülers beziehungsweise der Sorgeberechtig-
ten zulässig. Für die Dauer der Aufbewahrung von 
Schülergesundheitsdaten gelten die berufsrecht-
lichen Vorschriften für Ärzte und für Zahnärzte."

Artikel 4
Änderung der 

Thüringer Frauenzentrenförderverordnung

§ 7 der Thüringer Frauenzentrenförderverordnung vom 
14. Dezember 2006 (GVBI. 2007 S. 6), die durch Verord-

nung vom 20. Dezember 2011 (GVBI. S. 587) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In Absatz 1 wird die Bezeichnung "beim Ministerium 
für Soziales, Familie und Gesundheit" durch die Wor-
te "bei dem für Frauen- und Gleichstellungspolitik zu-
ständigen Ministerium" ersetzt. 

2.  In Absatz 2 wird das Wort "erheben" durch das Wort 
"verarbeiten" ersetzt.

Artikel 5
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 25. Mai 2018 in 
Kraft. 

Erfurt, den 15. November 2018

Die Ministerin für Arbeit, Soziales,
Gesundheit, Frauen und Familie

Heike Werner

 Thüringer Verordnung
zur Durchführung des Heilverfahrens nach Dienstunfällen

(Thüringer Heilverfahrensverordnung -ThürHeilvfVO-)
Vom 26. November 2018

Aufgrund des § 29 Abs. 6 Satz 1 des Thüringer Beamten-
versorgungsgesetzes (ThürBeamtVG) vom 22. Juni 2011 
(GVBl. S. 99), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Geset-
zes vom 12. Oktober 2018 (GVBl. S. 387), verordnet das 
Finanzministerium:

§ 1
Arten des Heilverfahrens

Der Anspruch eines durch Dienstunfall Verletzten auf ein 
Heilverfahren wird dadurch erfüllt, dass die notwendigen, 
nachgewiesenen und der Höhe nach angemessenen Kos-
ten des Heilverfahrens erstattet werden, soweit nicht der 
Dienstherr das Heilverfahren selbst durchführt. 

§ 2
Ärztliche Untersuchung und Begutachtung, 

Anzeigepfl icht

(1) Verletzte sind verpfl ichtet, sich nach Weisung der zu-
ständigen Dienstunfallfürsorgestelle ärztlich oder psy-
chologisch untersuchen und, wenn einer der in Absatz 2 
bezeichneten Ärzte dies für erforderlich hält, auch beob-
achten zu lassen sowie die erforderlichen Auskünfte zu er-
teilen, soweit dies zur Entscheidung über die Gewährung 
von Unfallfürsorge erforderlich ist. Die zuständige Dienst-
unfallfürsorgestelle ist zur Weitergabe von Erkenntnissen 

und Beweismitteln an die mit der Untersuchung oder Be-
gutachtung beauftragte Person berechtigt.

(2) Soweit in oder aufgrund dieser Verordnung ein ärztli-
ches Gutachten vorgesehen ist, kann auch das Gutach-
ten eines Amtsarztes, eines beamteten Arztes oder eines 
von der zuständigen Dienstunfallfürsorgestelle allgemein 
oder im Einzelfall bezeichneten Arztes gefordert werden. 
Führt der Dienstherr das Heilverfahren selbst durch, tre-
ten an die Stelle der in dieser Verordnung bezeichneten 
Ärzte die jeweils für die Durchführung des Heilverfahrens 
bestimmten Ärzte.

§ 3
Erstattungsverfahren

(1) Die Kostenerstattung ist bei der zuständigen Dienstun-
fallfürsorgestelle schriftlich und unter Vorlage der Original-
belege zu beantragen. Im Fall der Erstattung verbleiben 
die Belege bei der zuständigen Dienstunfallfürsorgestelle.

(2) Mit Zustimmung der Verletzten können Kostenerstat-
tungsbescheide in elektronischer Form übermittelt werden.

(3) Auf Antrag können vorläufi ge Zahlungen gewährt wer-
den. Vorläufi ge Zahlungen stehen unter dem Vorbehalt, 
dass die Voraussetzungen der Kostenerstattung nachträg-
lich festgestellt werden. Im Fall einer stationären Behand-
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(4) Erstattet werden auch die Kosten für 
1. blindentechnische und vergleichbare spezielle Grund-

ausbildungen, insbesondere Kosten für Lehrgang, 
Fahrt, Verpfl egung und Übernachtung, nach vorheri-
ger Genehmigung der Maßnahme durch die zuständi-
ge Dienstunfallfürsorgestelle und

2. die Unterkunft in einem Einbettzimmer bei einer voll- 
oder teilstationären Krankenhausbehandlung, wenn 
dies aufgrund besonderer Gründe erforderlich ist. 

(5) Bei Kuren werden die Kosten für Unterkunft und Ver-
pfl egung bis zur Höhe des Tagegeldes und der Übernach-
tungskosten nach den §§ 6 und 7 des Thüringer Reise-
kostengesetzes vom 23. Dezember 2005 (GVBl. S. 446) 
in der jeweils geltenden Fassung erstattet.

§ 5
Pfl egekosten

(1) Die Kosten für eine notwendige Pfl ege werden erstat-
tet, solange Verletzte infolge des Dienstunfalls pfl egebe-
dürftig sind. Die §§ 14 und 15 des Elften Buches Sozial-
gesetzbuch (SGB XI) gelten entsprechend.

(2) Bei der häuslichen Pfl ege durch geeignete Pfl ege-
kräfte im Sinne des § 31 Abs. 1 Satz 2 ThürBhV (berufs-
mäßige Pfl egekräfte) werden Pfl egekosten nach Art und 
Schwere des Gesundheitsschadens unter Berücksichti-
gung der notwendigen Pfl ege in Höhe der beihilfefähigen 
Höchstbeträge nach § 31 Abs. 1 Satz 1 ThürBhV erstat-
tet. Wird nachgewiesen, dass höhere Kosten notwendig 
sind, um die notwendigen Pfl egeleistungen zu erbringen, 
kann auch der über den Betrag nach Satz 1 hinausgehen-
de Betrag erstattet werden.

(3) Wird die notwendige Pfl ege durch Familienangehöri-
ge oder andere nicht berufsmäßige Pfl egekräfte (sonstige 
Personen) erbracht, werden 75 vom Hundert der Pfl ege-
kosten nach Absatz 2 Satz 1 erstattet. Wenn ein Famili-
enangehöriger einen Beruf aufgegeben hat, um die Pfl ege 
ausüben zu können, und der Ausfall des Arbeitseinkom-
mens die Pfl egekosten nach Satz 1 übersteigt, kann der 
Ausfall des Arbeitseinkommens bis zur Höhe der Pfl ege-
kosten nach Absatz 2 Satz 1 erstattet werden; bei der Be-
messung des Arbeitseinkommens ist der Arbeitgeberan-
teil zur Sozialversicherung einzubeziehen. 

(4) Wird die notwendige Pfl ege durch berufsmäßige Pfl e-
gekräfte und sonstige Personen erbracht, werden die Pfl e-
gekosten nach Absatz 2 Satz 1 erstattet. Betragen die ent-
standenen Kosten für die berufsmäßige Pfl egekraft weniger 
als 25 vom Hundert der Pfl egekosten nach Absatz 2 Satz 1, 
werden nur die Kosten für die berufsmäßige Pfl egekraft 
und die Pfl egekosten nach Absatz 3 erstattet.

(5) Die Kosten für eine nicht nur vorübergehende statio-
näre Pfl ege in einer geeigneten und zugelassenen Pfl e-
geeinrichtung im Sinne des § 72 Abs. 1 SGB XI werden 
entsprechend dem Umfang der erforderlichen Hilfe erstat-
tet, wenn die Pfl ege sonst nicht gewährleistet ist. Auf die 
erstattungsfähigen Kosten für erforderliche Pfl ege, Unter-
kunft und Verpfl egung ist ein angemessener Betrag für 
Einsparungen im Haushalt anzurechnen. Anzurechnen ist 

lung kann auf Antrag gegenüber dem Krankenhausträger 
die vorläufi ge Kostenübernahme erklärt werden; Ansprüche 
der Verletzten auf Unfallfürsorgeleistungen des Dienstherrn 
sind durch und in Höhe von unmittelbaren Zahlungen des 
Dienstherrn an den Krankenhausträger erfüllt. Liegen die 
Voraussetzungen für die Kostenerstattung nicht vor, sind 
die Verletzten zur Rückerstattung auch der an den Kran-
kenhausträger verauslagten Kosten verpfl ichtet. 

(4) Die Verletzten haben der zuständigen Dienstunfallfür-
sorgestelle den Beginn einer Krankenhausbehandlung un-
verzüglich anzuzeigen. Hat die zuständige Dienstunfallfür-
sorgestelle aufgrund eines ärztlichen Gutachtens nach § 2 
Abs. 2 entschieden, dass eine Krankenhausbehandlung 
nicht notwendig ist, werden die Kosten hierfür nur bis zum 
Ablauf des auf den Tag der Zustellung der Entscheidung 
folgenden Tages erstattet.

§ 4
Heilbehandlungskosten

(1) Die notwendigen, nachgewiesenen und der Höhe nach 
angemessenen Kosten werden in vollem Umfang erstattet. 
Die Bestimmungen des Zweiten bis Vierten Abschnitts so-
wie § 45 der Thüringer Beihilfeverordnung (ThürBhV) vom 
25. Mai 2012 (GVBl. S. 182) in der jeweils geltenden Fas-
sung gelten entsprechend, soweit in dieser Verordnung 
nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Kosten werden unabhängig von der Erfüllung bei-
hilferechtlicher Wartezeiten, dem Alter der Verletzten, dem 
in den § 11 Abs. 1 und § 12 Abs. 1 ThürBhV festgelegten 
Umfang oder den in § 17 ThürBhV genannten Indikatio-
nen erstattet. Die Kosten einer Haushaltshilfe werden un-
ter den Voraussetzungen des § 24 Satz 2 ThürBhV erstat-
tet. Bei ambulanter Heilbehandlung werden die Kosten 
einer Haushaltshilfe erstattet, wenn der Haushalt wegen 
der Schwere des Gesundheitsschadens nicht vom Verletz-
ten oder von einer anderen im Haushalt lebenden Person 
weitergeführt werden kann.

(3) Die Kosten für Hilfsmittel und Ersatzleistungen wer-
den nach Maßgabe der Orthopädieverordnung (OrthV) 
vom 4. Oktober 1989 (BGBl. I S. 1834) in der jeweils gel-
tenden Fassung erstattet. Soweit die Kosten 1 000 Euro 
übersteigen, werden sie nur erstattet, wenn die zustän-
dige Dienstunfallfürsorgestelle die Erstattung vorher zu-
gesagt hat, es sei denn, das Versäumnis der vorherigen 
Anerkennung ist entschuldbar oder das Hilfsmittel wurde 
während einer stationären Behandlung verordnet und an-
gepasst. Bei Ersatz von orthopädischen Schuhen haben 
die Verletzten einen Eigenanteil nach § 10 OrthV zu tra-
gen. Als Kosten für Hilfsmittel gelten auch die Kosten für 
Schulungen in deren Nutzung sowie für Unterhalt, War-
tung, Instandsetzung und Ersatz, wenn die Unbrauchbar-
keit oder der Verlust nicht auf Missbrauch, Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit der Verletzten beruht. Der Unterhalt 
eines Blindenführhundes oder eine Beihilfe zu den Aufwen-
dungen für fremde Führung werden nach Maßgabe des 
§ 14 des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) in der Fas-
sung vom 22. Januar 1982 (BGBl. I S. 21) in der jeweils 
geltenden Fassung erstattet.
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der Wert für Verpfl egung nach § 2 Abs. 1 der Sozialver-
sicherungsentgeltverordnung (SvEV) vom 21. Dezember 
2006 (BGBl I S. 3385) in der jeweils geltenden Fassung 
sowie bei Alleinstehenden zusätzlich der Wert für Unter-
kunft nach § 2 Abs. 3 SvEV.

(6) Die erstattungsfähigen Beträge können monatlich im 
Voraus gezahlt werden. Erfolgt die Pfl ege nicht für den ge-
samten Kalendermonat, sind die Leistungen entsprechend 
zu mindern. Der Anspruch auf Erstattung von Pfl egekosten 
ruht bei stationärer Behandlung und Kuren. Die Zahlung 
kann ganz oder teilweise weiter erfolgen, wenn das Ruhen 
eine weitere Versorgung der Verletzten gefährden würde.

§ 6
Verdienstausfall

Den in § 34 Abs. 1 und 7 ThürBeamtVG genannten Per-
sonen kann für die Dauer einer Heilbehandlung ein durch 
die Heilbehandlung entstandener Verdienstausfall erstattet 
werden. Der Erstattungsbetrag und ein Unterhaltsbeitrag 
nach § 34 ThürBeamtVG dürfen zusammen den Unterhalts-
beitrag nach § 34 Abs. 2 Nr. 1 ThürBeamtVG nicht über-
steigen. Ehrenbeamten nach § 81 ThürBeamtVG kann ein 
Verdienstausfall nach billigem Ermessen erstattet werden.

§ 7
Kleidungs- und Wäscheverschleiß

(1) Die durch die Folgen des Dienstunfalls verursachten 
außergewöhnlichen Kosten für Kleider- und Wäschever-
schleiß nach § 29 Abs. 5 Satz 1 ThürBeamtVG sind un-
ter entsprechender Anwendung des § 15 BVG in Verbin-
dung mit den §§ 1 bis 4 der Verordnung zur Durchführung 
des § 15 des Bundesversorgungsgesetzes vom 31. Ja-
nuar 1972 (BGBl. I S. 105) in der jeweils geltenden Fas-
sung zu ersetzen.

(2) Der Pauschbetrag wird monatlich im Voraus gezahlt. 
Die in besonderen Fällen die höchste Stufe des Pausch-
betrags übersteigenden entstandenen Kosten werden je-
weils für das abgelaufene Kalenderjahr erstattet. 

§ 8
Fahrtkosten

Aufwendungen für Fahrten werden erstattet:
1. in den in § 25 Satz 1 ThürBhV genannten Fällen,
2. für Fahrten zu ambulanten Behandlungen und Unter-

suchungen,
3. für Fahrten von Begleitpersonen, wenn die Begleitung 

der Verletzten nach ärztlichem Gutachten erforderlich 
war, oder

4. für Besuchsfahrten von Ehegatten, eingetragenen Le-
benspartnern, Kindern und Eltern der Verletzten bei ei-
ner Krankenhausbehandlung, wenn und soweit die Be-
suchsfahrt nach Befürwortung durch einen in § 2 Abs. 2 
bezeichneten Arzt zur Sicherung des Heilerfolgs drin-
gend erforderlich war.

Für die Erstattung der Fahrtkosten fi ndet § 25 Satz 2 bis 
4 ThürBhV entsprechende Anwendung.

§ 9
Durchführung des Heilverfahrens durch den Dienstherrn

Für die Beamten, die nach § 103 des Thüringer Beamten-
gesetzes vom 12. August 2014 (GVBl. S. 472) in der je-
weils geltenden Fassung Anspruch auf freie Heilfürsorge 
haben, wird das Heilverfahren im Wege der freien Heilfür-
sorge durch den Dienstherrn durchgeführt, soweit diese 
Verordnung nicht eine Kostenerstattung für darüber hin-
ausgehende Leistungen vorsieht. 

§ 10 
Ausnahmen

Mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde, bei Landes-
beamten und Richtern mit Zustimmung des für das Ver-
sorgungsrecht zuständigen Ministeriums, können in be-
sonders begründeten Ausnahmefällen zur Vermeidung 
besonderer Härtefälle über diese Bestimmungen hinaus 
weitere Kosten erstattet werden.

§ 11
Übergangsbestimmungen

(1) Kosten, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung 
entstanden sind, werden nach den bis zum Tag vor In-
krafttreten dieser Verordnung geltenden Vorschriften er-
stattet. Bei Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln ist der 
Tag der ärztlichen Verordnung, im Übrigen der Behand-
lungstag maßgebend.

(2) Pfl egebedürftigen Verletzten werden die bis zum Tag 
vor Inkrafttreten dieser Verordnung entstandenen Kosten 
der Pfl ege nach den bis zum Tag vor Inkrafttreten dieser 
Verordnung geltenden Vorschriften erstattet. Übersteigen 
die bisher erstatteten Pfl egekosten die Pfl egekosten nach 
§ 5, wird der bisher erstattete Betrag als Pauschale wei-
tergezahlt; ändern sich die der Einstufung der Pfl egebe-
dürftigkeit nach § 15 SGB XI zugrunde liegenden Verhält-
nisse, sind die Pfl egekosten nach § 5 neu festzusetzen.

§ 12
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Verordnung 
gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

§ 13
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am ersten Tag des auf die Verkün-
dung folgenden Kalendermonats in Kraft. 

Erfurt, den 26. November 2018

Die Finanzministerin

Heike Taubert
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Thüringer Verordnung
über die Ausbildung und Prüfung

für den Laufbahnzweig des Rechtspfl egerdienstes im gehobenen Justizdienst
(Thüringer Rechtspfl egerausbildungs- und -prüfungsordnung -ThürRAPO-)

Vom 19. November 2018

Inhaltsübersicht

Erster Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Geltungsbereich
§ 2 Vorbereitungsdienst
§ 3 Einstellungsvoraussetzungen
§ 4 Einstellungsverfahren
§ 5 Beamtenverhältnis
§ 6 Dauer und Gliederung des Vorbereitungsdiens-

tes
§ 7 Ausbildungsbehörden, Dienstaufsicht und Ur-

laub
§ 8 Zentraler Ausbildungsleiter, Ausbildungsleiter, 

Ausbilder
§ 9 Ausbildungsakte

Zweiter Abschnitt
Ausbildung

§ 10 Ausbildungsgrundsatz
§ 11 Fachstudium I mit einwöchigem Einführungs-

praktikum (Studienabschnitt I)
§ 12 Fachpraktikum I (Studienabschnitt II)
§ 13 Fachstudium II (Studienabschnitt III)
§ 14 Fachpraktikum II (Studienabschnitt IV)
§ 15 Fachstudium III (Studienabschnitt V)
§ 16 Bewertung der Leistungen
§ 17 Beurteilungen

Dritter Abschnitt
Rechtspfl egerlaufbahnprüfung

§ 18 Laufbahnprüfung
§ 19 Wiederholung der Laufbahnprüfung
§ 20 Einsicht in die Prüfungsarbeiten

Vierter Abschnitt
Aufstiegsbeamte

§ 21 Aufstiegsbeamte

Fünfter Abschnitt
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 22 Übergangsbestimmung
§ 23 Gleichstellungsbestimmung
§ 24 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Aufgrund des § 14 Abs. 1 Satz 1 des Thüringer Laufbahn-
gesetzes (ThürLaufbG) vom 12. August 2014 (GVBl. S. 472 
-498-), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 
6. Juni 2018 (GVBl. S. 229), verordnet das Ministerium für 
Migration, Justiz und Verbraucherschutz im Einvernehmen 
mit dem Ministerium für Inneres und Kommunales:

Erster Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Geltungsbereich

Diese Verordnung regelt die Ausbildung und Prüfung des 
gehobenen Justizdienstes, Laufbahnzweig Rechtspfl e-
gerdienst.
 

§ 2
Vorbereitungsdienst

Der Vorbereitungsdienst soll den Anwärter auf die selb-
ständige Wahrnehmung der dem Rechtspfl eger gesetzlich 
zugewiesenen Aufgaben vorbereiten und ihm die wissen-
schaftlichen Erkenntnisse und Methoden in einem Studi-
engang an einer Fachhochschule sowie die berufsprakti-
schen Fähigkeiten und Kenntnisse vermitteln, die er zur 
Erfüllung der Aufgaben seiner Laufbahn benötigt. Es soll 
ein verantwortungsbewusster, vielseitig verwendbarer Be-
amter herangebildet werden, der sich der freiheitlich de-
mokratischen Grundordnung verpfl ichtet fühlt und seinen 
Beruf als Dienst für das allgemeine Wohl auffasst. Der 
Vorbereitungsdienst soll auch auf die Aufgaben der Jus-
tizverwaltung vorbereiten, die dem gehobenen Dienst zu-
gewiesen sind.

§ 3
Einstellungsvoraussetzungen

In den Vorbereitungsdienst des gehobenen Justizdienstes, 
Laufbahnzweig Rechtspfl egerdienst, kann eingestellt wer-
den, wer die gesetzlichen Voraussetzungen für die Beru-
fung in das Beamtenverhältnis nach § 7 des Beamtensta-
tusgesetzes (BeamtStG) in Verbindung mit dem Thüringer 
Beamtengesetz erfüllt. 

§ 4
Einstellungsverfahren

(1) Der für die Justiz zuständige Minister setzt jährlich die 
Zahl der Bewerber fest, die in den Vorbereitungsdienst 
eingestellt werden sollen. Der Präsident des Oberlandes-
gerichts als Einstellungsbehörde schreibt die Stellen nach 
Satz 1 aus und bestimmt das Einstellungsverfahren.

(2) Die Bewerbung ist an den Präsidenten des Oberlan-
desgerichts zu richten. Der Bewerbung sind beizufügen:
1. ein tabellarischer Lebenslauf,
2. ein Lichtbild aus neuester Zeit,
3. eine beglaubigte Abschrift des Zeugnisses über den 

Erwerb der Fachhochschulreife oder eines gleichwer-
tigen Bildungsstandes sowie

4. Zeugnisse über Tätigkeiten seit der Schulentlassung.
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(3) Liegt das Zeugnis nach Absatz 2 Satz 2 Nr. 3 zur Zeit 
der Bewerbung noch nicht vor, ist eine beglaubigte Ab-
schrift des letzten Schulzeugnisses beizufügen. Die Ab-
schrift des Zeugnisses nach Absatz 2 Satz 2 Nr. 3 ist un-
verzüglich nach dessen Erhalt einzureichen.

(4) Vor der Einstellung hat der Bewerber auf Anforderung 
vorzulegen:
1. seine Geburtsurkunde, die Geburtsurkunden von et-

waigen Kindern und gegebenenfalls die Heiratsurkun-
de oder eine Bescheinigung über das Bestehen einer 
eingetragenen Lebenspartnerschaft,

2. ein amtsärztliches Gesundheitszeugnis, das nicht äl-
ter als drei Monate sein darf und auch Auskunft über 
die körperliche Eignung für die Ausbildung gibt,

3. eine Erklärung des Bewerbers, ob gegen ihn ein Er-
mittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft, ein gericht-
liches Strafverfahren oder ein Disziplinarverfahren an-
hängig ist,

4. eine Erklärung darüber, ob er Schulden hat und gege-
benenfalls welcher Art die Schulden sind und in wel-
cher Höhe sie bestehen,

5. bei Minderjährigen die Einwilligung des gesetzlichen 
Vertreters, 

6. ein zur Vorlage bei einer Behörde ausgestelltes Füh-
rungszeugnis, 

7. einen Nachweis der deutschen Staatsangehörigkeit 
nach Artikel 116 des Grundgesetzes.

(5) Schwerbehinderten Bewerbern sowie diesen Gleich-
gestellte sind bei entsprechendem Nachweis beim Ein-
stellungsverfahren die ihrer Behinderung angemessenen 
Erleichterungen zu gewähren. Über Art und Umfang ent-
scheidet der Präsident des Oberlandesgerichts. Die Er-
leichterungen dürfen nicht dazu führen, dass die fachli-
chen Anforderungen herabgesetzt werden.

§ 5
Beamtenverhältnis

(1) Die Bewerber werden nach dem Ergebnis einer Eig-
nungsprüfung von dem Präsidenten des Oberlandesge-
richts ausgewählt und unter Berufung in das Beamten-
verhältnis auf Widerruf in den Vorbereitungsdienst des 
gehobenen Justizdienstes, Laufbahnzweig Rechtspfl e-
gerdienst, eingestellt. Sie führen die Dienstbezeichnung 
"Rechtspfl egeranwärter" beziehungsweise "Rechtspfl e-
geranwärterin".

(2) Das Beamtenverhältnis auf Widerruf endet mit Ablauf 
des Tages, an dem dem Anwärter das Bestehen oder das 
endgültige Nichtbestehen der Laufbahnprüfung schrift-
lich bekanntgegeben worden ist oder mit der Entlassung. 
§ 21 ThürLaufbG sowie § 22 BeamtStG bleiben unberührt.

(3) Erreicht der Anwärter das Ziel eines Ausbildungsab-
schnitts nach § 6 Abs. 2 Satz 2 auch in der Wiederholung 
nicht, so fi ndet § 21 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 ThürLaufbG An-
wendung.

§ 6
Dauer und Gliederung des Vorbereitungsdienstes

(1) Der Vorbereitungsdienst umfasst Fachstudien an der 
Hessischen Hochschule für Finanzen und Rechtspfl ege in 
Rotenburg an der Fulda -Fachbereich Rechtspfl ege- (Ver-
waltungsfachhochschule) sowie fachpraktische Studienzei-
ten an den Ausbildungsbehörden. Grundlage der Ausbil-
dung bildet der Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen 
und dem Land Thüringen über die Ausbildung von Beam-
tinnen und Beamten für die Laufbahn des gehobenen Jus-
tizdienstes -Rechtspfl egerlaufbahn an der Verwaltungs-
fachhochschule Rotenburg an der Fulda vom 1. März 1993 
(GVBl. S. 334 -335-). Die Studienordnung und die Studi-
enpläne der Verwaltungsfachhochschule regeln die Fach-
studien; die fachpraktischen Studienzeiten erfolgen nach 
Maßgabe dieser Verordnung und den vom Präsidenten 
des Oberlandesgerichts zu erstellenden praktischen Stu-
dienplänen. Soweit Ausbildungsabschnitte nach Absatz 2 
Satz 2 im Land Hessen stattfi nden, richtet sich die Ausbil-
dung nach der dort geltenden Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung für den Laufbahnzweig des Rechtspfl egerdiens-
tes im gehobenen Justizdienst (APORpfl D) vom 27. Juni 
2017 (Hess. JMBl. Nr. 8 S. 488, 549) in der jeweils gel-
tenden Fassung.

(2) Der Vorbereitungsdienst gliedert sich in 24 Monate fach-
theoretische und zwölf Monate fachpraktische Ausbildung 
sowie die Laufbahnprüfung. Er setzt sich aus folgenden 
Ausbildungsabschnitten zusammen:
1. Fachstudium I mit einwöchigem Einführungspraktikum, 

Dauer: 11,5 Monate (Studienabschnitt I),
2. Fachpraktikum I, Dauer: 4,5 Monate (Studienabschnitt 

II),
3. Fachstudium II, Dauer: 9,5 Monate (Studienabschnitt 

III),
4. Fachpraktikum II, Dauer: 7,5 Monate (Studienabschnitt 

IV),
5. Fachstudium III, Dauer: 3 Monate (Studienabschnitt V).
An das Fachstudium III schließt sich die Laufbahnprü-
fung an.

(3) Im Einzelfall können Reihenfolge und Dauer der Aus-
bildungsabschnitte abweichend festgesetzt oder die er-
neute Teilnahme an einem Ausbildungsabschnitt ange-
ordnet werden, wenn der Anwärter in seiner Ausbildung 
nicht hinreichend fortschreitet. Dies ist insbesondere der 
Fall, soweit in den Studienabschnitten I, II, III oder IV eine 
schlechtere Beurteilung als "ausreichend” erzielt wird. Es 
können Abweichungen vom Studienplan zugelassen wer-
den. Eine Wiederholung nach Satz 2 ist nur einmal statt-
haft. Der Anwärter ist vorher zu hören. Die Verlängerung 
des Vorbereitungsdienstes ist darauf auszurichten, dass 
der Anwärter zusammen mit den Anwärtern, die zu einem 
späteren Zeitpunkt eingestellt worden sind, die Laufbahn-
prüfung ablegen kann. 

(4) Auf Antrag des Anwärters kann der Vorbereitungsdienst 
in den Fällen des § 19 Abs. 1 Satz 1 ThürLaufbG verlän-
gert werden. § 19 Abs. 3 ThürLaufbG bleibt unberührt. Von 
einer Verlängerung des Vorbereitungsdienstes kann abge-
sehen werden, wenn der Anwärter das Versäumte unter 
Kürzung der noch ausstehenden Ausbildungsabschnitte 
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nachholen kann oder hinreichend ausgebildet erscheint 
und die Mindestzeiten nach § 17 Abs. 1 ThürLaufbG ein-
gehalten werden.

(5) Auf den Vorbereitungsdienst können ein erfolgreich ab-
geschlossenes Studium der Rechtswissenschaft bis zur 
Dauer von zwölf Monaten und ein Vorbereitungsdienst 
nach § 5b des Deutschen Richtergesetzes bis zur Dauer 
von sechs Monaten angerechnet werden. Die Zeit einer 
Tätigkeit im mittleren Justizdienst kann bis zu einer Dau-
er von sechs Monaten auf die Ausbildungsabschnitte nach 
Absatz 2 Satz 2 Nr. 2 und 4 angerechnet werden.

(6) Der Präsident des Oberlandesgerichts trifft die Entschei-
dungen nach den Absätzen 3 bis 5 und bestimmt auch in 
diesen Fällen den weiteren Verlauf des Vorbereitungs-
dienstes; sofern die Studienabschnitte I und III betroffen 
sind, erfolgt die Entscheidung im Benehmen mit der Ver-
waltungsfachhochschule.

§ 7
Ausbildungsbehörden, Dienstaufsicht und Urlaub

(1) Der Präsident des Oberlandesgerichts leitet die Aus-
bildung und trifft die erforderlichen Maßnahmen zur Si-
cherung einer gleichmäßigen und sachgerechten Ausbil-
dung. Er bestimmt für jeden Anwärter ein Amtsgericht als 
Ausbildungsstammbehörde und weist die Anwärter den 
weiteren Ausbildungsbehörden zu. Er legt fest, bei wel-
chen Ausbildungsbehörden die fachpraktischen Studien-
zeiten nach § 6 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 und 4 stattfi nden. Er be-
stellt einen zentralen Ausbildungsleiter sowie auf Vorschlag 
der Leiter der Ausbildungsbehörden die einzelnen Ausbil-
dungsleiter nach § 8 Abs. 2 für das Einführungspraktikum 
und die fachpraktischen Studienzeiten. Ausbildungsbehör-
den sind Amtsgerichte, Landgerichte, Staatsanwaltschaf-
ten und andere Justizbehörden.

(2) Der Präsident des Oberlandesgerichts und die Ver-
waltungsfachhochschule arbeiten zum Zwecke der Koor-
dinierung der Fachstudien nach § 6 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1, 
3 sowie 5 und den fachpraktischen Studienzeiten eng zu-
sammen.

(3) Die Anwärter unterstehen der Dienstaufsicht des Prä-
sidenten des Oberlandesgerichts als obere Aufsichtsbe-
hörde. Die unmittelbare Dienstaufsicht über die Anwärter 
obliegt während der Fachstudien, mit Ausnahme des Ein-
führungspraktikums, dem Fachbereichsleiter der Verwal-
tungsfachhochschule und während der fachpraktischen 
Studienzeiten dem Leiter der jeweiligen Ausbildungsbe-
hörde. 

(4) Während der Fachstudien darf Erholungsurlaub grund-
sätzlich nicht gewährt werden. § 9 Abs. 4 der APORpfl D 
gilt entsprechend.

§ 8
Zentraler Ausbildungsleiter, Ausbildungsleiter, Ausbilder

(1) Der zentrale Ausbildungsleiter koordiniert und über-
wacht die Ausbildung und unterstützt die einzelnen Aus-
bildungsleiter bei den Ausbildungsbehörden. Der zentrale 

Ausbildungsleiter und die Ausbildungsleiter müssen Beam-
te des höheren oder gehobenen Justizdienstes sein, die 
über die notwendigen berufs- und arbeitspädagogischen 
Kenntnisse verfügen sollen.

(2) Die Ausbildungsleiter lenken und überwachen die prak-
tische Ausbildung der Anwärter. Sie betreuen und bera-
ten sowohl die Anwärter als auch die Ausbilder und un-
terstützen den jeweiligen Leiter der Ausbildungsbehörde 
in allen mit der Ausbildung zusammenhängenden Fragen 
und Aufgaben. Die Ausbildungsleiter der jeweiligen Aus-
bildungsstammbehörde erstellen im Einvernehmen mit 
den weiteren Ausbildungsbehörden für jeden Anwärter 
eine Übersicht über den Verlauf der fachpraktischen Aus-
bildung (Ausbildungsplan), von der der Anwärter eine Ab-
schrift erhält.

(3) Mit der Ausbildung am Arbeitsplatz werden Rechtspfl e-
ger betraut, die in dem jeweiligen Lehrgebiet tätig sind und 
die über die erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse ver-
fügen und nach ihrer Persönlichkeit hierfür geeignet sind 
(Ausbilder). Die Ausbildungsleiter schlagen dem jeweiligen 
Leiter der Ausbildungsbehörde die Ausbilder und die bei 
diesen durch den Anwärter abzuleistende Ausbildungszeit 
vor. Der Leiter der Ausbildungsbehörde bestimmt die Aus-
bilder und legt die Ausbildungszeit fest.

(4) Die Ausbilder unterweisen den Anwärter am Arbeits-
platz und fördern seine Ausbildung nach Maßgabe des 
Ausbildungsplans.

(5) Ausbildungsleiter und Ausbilder sollen, soweit dies für 
eine ordnungsgemäße Bewältigung dieser Aufgabe erfor-
derlich ist, von anderen Dienstgeschäften entlastet werden.

§ 9
Ausbildungsakte

Die Ausbildungsbehörden legen für jeden Anwärter eine 
Ausbildungsakte als Teilakte der Personalakte an. In die-
se sind die Ausbildungspläne nach § 8 Abs. 2 Satz 3 so-
wie die Beurteilungen nach § 17 aufzunehmen.

Zweiter Abschnitt
Ausbildung

§ 10
Ausbildungsgrundsatz

Die Anwärter sind verpfl ichtet, ihre Kenntnisse und Fähig-
keiten durch Selbststudium laufend zu ergänzen und zu 
vervollkommnen.

§ 11
Fachstudium I mit einwöchigem Einführungspraktikum

(Studienabschnitt I)

(1) Das einwöchige Einführungspraktikum wird an der je-
weiligen Ausbildungsstammbehörde absolviert und soll ei-
nen Überblick in die Gerichtsabläufe geben. Dabei sollen 
eine erste Anschauung von der Rechtspfl egertätigkeit am 
Arbeitsplatz sowie die erforderlichen verwaltungsorgani-
satorischen Grundlagen vermittelt werden. Näheres ist in 
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dem vom Präsidenten des Oberlandesgerichts zu erstel-
lenden praktischen Studienplan zu regeln.

(2) Im Anschluss an das einwöchige Einführungsprakti-
kum nach Absatz 1 werden den Anwärtern die erforderli-
chen fachtheoretischen Kenntnisse an der Verwaltungs-
fachhochschule nach den im § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 3 
APORpfl D festgelegten Lehrinhalten vermittelt.

§ 12
Fachpraktikum I

(Studienabschnitt II)

(1) Im Studienabschnitt II erfolgt die praktische Ausbildung 
am Arbeitsplatz.

(2) Während des Studienabschnitts II sollen die Anwärter 
die im Studienabschnitt I erworbenen Kenntnisse vertie-
fen und lernen, diese in der Praxis anzuwenden. Die prak-
tische Ausbildung erstreckt sich auf die in den praktischen 
Studienplänen des Präsidenten des Oberlandesgerichts 
festgelegten Ausbildungsstationen. Den Anwärtern ist ein 
Überblick über die in diesen Tätigkeitsbereichen genutzten 
Programme der elektronischen Datenverarbeitung zu ge-
ben. Näheres ist in dem vom Präsidenten des Oberlandes-
gerichts zu erstellenden praktischen Studienplan zu regeln.

§ 13
Fachstudium II

(Studienabschnitt III)

Während des Studienabschnitts III werden den Anwärtern 
die erforderlichen fachtheoretischen Kenntnisse an der Ver-
waltungsfachhochschule nach den im § 11 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 und 3 APORpfl D festgelegten Lehrinhalten vermittelt.

§ 14
Fachpraktikum II

(Studienabschnitt IV)

(1) Im Studienabschnitt IV erfolgt die praktische Ausbil-
dung am Arbeitsplatz.

(2) Während des Studienabschnitts IV sollen die Anwär-
ter die im Studienabschnitt III erworbenen Kenntnisse ver-
tiefen und lernen, diese in der Praxis anzuwenden. Den 
Anwärtern ist ein Überblick über die in diesen Tätigkeits-
bereichen genutzten Programme der elektronischen Da-
tenverarbeitung zu geben. Näheres ist in dem vom Präsi-
dent des Oberlandesgerichts zu erstellenden praktischen 
Studienplan zu regeln.

§ 15
Fachstudium III

(Studienabschnitt V)

Im Studienabschnitt V werden die nach § 11 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 und 2 APORpfl D erworbenen Kenntnisse und Fähig-
keiten lehrgebietsübergreifend wiederholt, gefestigt und 
vertieft (§ 16 APORpfl D).

§ 16
Bewertung der Leistungen

Die Leistungen während der fachpraktischen Studienzei-
ten sind mit einer der folgenden Punktzahlen und den sich 
daraus ergebenden Noten zu bewerten:
1. 15 bis 14 Punkte = sehr gut (1) für eine Leistung, 

die den Anforde-
rungen in beson-
derem Maße ent-
spricht;

2. 13 bis 11 Punkte = gut (2) für eine Leistung, 
die den Anforde-
rungen voll ent-
spricht;

3. 10 bis   8 Punkte = befriedigend (3) für eine Leistung, 
die im Allgemei-
nen den Anfor-
derungen ent-
spricht;

4.   7 bis   5 Punkte = ausreichend (4) für eine Leistung, 
die zwar Mängel 
aufweist, aber 
im Ganzen den 
Anforderungen 
noch entspricht;

5.   4 bis   2 Punkte = mangelhaft (5) für eine Leistung, 
die den Anforde-
rungen nicht ent-
spricht, jedoch 
erkennen lässt, 
dass die notwen-
d igen Grund-
kenntnisse vor-
handen sind und 
die Mängel in ab-
sehbarer Zeit be-
hoben werden 
könnten;

6.   1 bis   0 Punkte = ungenügend (6) für eine Leistung, 
die den Anforde-
rungen nicht ent-
spricht und bei 
der selbst die 
Grundkenntnis-
se so lückenhaft 
sind, dass die 
Mängel in abseh-
barer Zeit nicht 
behoben werden 
können.

§ 17
Beurteilungen

(1) Im Studienabschnitt II und IV haben die Ausbilder mit 
dem Ausbildungsleiter Einzelbeurteilungen über die Leis-
tungen des jeweiligen Anwärters während der Ausbildung 
am Arbeitsplatz abzugeben, sofern das jeweilige Fachge-
biet (Ausbildungsstation) mindestens zwei Wochen ge-
dauert hat. Diese sind entsprechend den vom Präsiden-
ten des Oberlandesgerichts vorgesehenen Vordrucken 
zu erstellen.
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(2) Die Einzelbeurteilungen sind am Ende der jeweiligen 
Ausbildungsstation anzufertigen und sodann dem Anwär-
ter durch den Ausbildungsleiter zu eröffnen, eine Abschrift 
hiervon ist ihm auszuhändigen. Bei der Eröffnung kann der 
jeweilige Ausbilder hinzugezogen werden. Der Anwärter 
kann binnen einer Woche eine Gegendarstellung bei dem 
Ausbildungsleiter einreichen. Die Gegendarstellung ist zur 
Ausbildungsakte zunehmen.

(3) Auftretende Mängel in den Leistungen des Anwärters 
sind rechtzeitig vor der Erstellung der Einzelbeurteilun-
gen mit ihm zu erörtern; dabei sind ihm zugleich Hinwei-
se zur Behebung dieser Mängel zu geben. Soweit diese 
Mängel zur Zeit der Erstellung der Einzelbeurteilung noch 
nicht behoben sind, soll mit der Beurteilung der Leistun-
gen ein Arbeitsvorschlag zur Behebung der Mängel ver-
bunden werden.

(4) Der Ausbildungsleiter erstellt am Ende des Studien-
abschnitts II und IV eine zusammenfassende Beurteilung 
(Gesamtbeurteilung) unter Berücksichtigung der Einzel-
beurteilungen nach Absatz 1 und trifft abschließend eine 
Aussage darüber, ob der Anwärter das Ziel des jeweiligen 
Ausbildungsabschnitts erreicht hat. Hierfür tritt er mit allen 
im Ausbildungsabschnitt tätigen Ausbildern in einer Konfe-
renz zusammen, um ein möglichst umfassendes Bild von 
dem Leistungsstand des jeweiligen Anwärters zu gewinnen 
und ihm nötigenfalls bestimmte Arbeitsvorschläge für die 
weitere Ausbildung zu unterbreiten. Die Gesamtbeurteilung 
ist entsprechend den vom Präsidenten des Oberlandes-
gerichts vorgesehenen Vordrucken zu erstellen und dem 
Anwärter zu eröffnen, eine Abschrift hiervon ist ihm aus-
zuhändigen. Der Anwärter kann binnen einer Woche eine 
Gegendarstellung bei dem Ausbildungsleiter einreichen. 
Die Gegendarstellung ist zur Ausbildungsakte zunehmen.

(5) Der Leiter der Ausbildungsbehörde leitet dem Präsiden-
ten des Oberlandesgerichts spätestens zwei Wochen nach 
Beendigung der jeweiligen Ausbildungsstation und des je-
weiligen Ausbildungsabschnitts eine Abschrift der Beurtei-
lungen nach den Absätzen 2 und 4 und gegebenenfalls die 
Gegendarstellung des jeweiligen Anwärters zu.

(6) Für die Beurteilung der Leistungen während der 
Studienabschnitte I und III fi nden § 17 Abs. 4 bis 6 sowie 
§ 18 APORpfl D Anwendung.

Dritter Abschnitt
Rechtspfl egerlaufbahnprüfung

§ 18
Laufbahnprüfung

(1) Die Rechtspfl egerlaufbahnprüfung wird nach dem Drit-
ten Teil der im Land Hessen geltenden Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung für den Laufbahnzweig des Rechtspfl e-
gerdienstes im gehobenen Justizdienst vor dem bei dem 
Präsidenten des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main 
einzurichtenden Prüfungsamt abgelegt, soweit in dieser 
Verordnung nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Laufbahnprüfung beginnt mit der schriftlichen Prü-
fung und endet mit Ablauf des Tages der schriftlichen Be-
kanntgabe der Prüfungsergebnisse.

(3) Nach Ablegen der schriftlichen Prüfung kann der Präsi-
dent des Oberlandesgerichts im Rahmen des Ausbildungs-
ziels anordnen, dass
1. versäumte Ausbildungsabschnitte nachgeholt werden,
2. selbständige Rechtspfl egeraufgaben im Rahmen ei-

nes Dienstleistungsauftrags wahrgenommen werden.
Im Fall des Satz 1 Nr. 2 bestimmt der Präsident des Ober-
landesgerichts den Umfang der selbständigen Rechtspfl e-
geraufgaben. Die ausreichende Vorbereitung auf die münd-
liche Prüfung darf durch die Anordnung nicht beeinträchtigt 
werden. Eine Woche vor der mündlichen Prüfung sind die 
Anwärter vom Dienst zu befreien.

§ 19
Wiederholung der Laufbahnprüfung

(1) Ein Anwärter, der die Laufbahnprüfung nicht bestanden 
hat oder dessen Laufbahnprüfung für nicht bestanden er-
klärt wurde, verbleibt auf seinen Antrag im Vorbereitungs-
dienst und kann die vollständige Prüfung im nächsten or-
dentlichen Prüfungstermin einmal wiederholen. Der Antrag 
ist innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der schriftli-
chen Bekanntgabe des Nichtbestehens der Laufbahnprü-
fung beim Präsidenten des Oberlandesgerichts zu stellen.

(2) Der Präsident des Oberlandesgerichts bestimmt im Be-
nehmen mit der Verwaltungsfachhochschule, welche Aus-
bildungsabschnitte bis zur Prüfung vollständig oder teilwei-
se zu wiederholen sind. Der Prüfungsausschuss nach § 21 
APORpfl D kann Empfehlungen geben.

§ 20
Einsicht in die Prüfungsarbeiten

Die Prüfungsarbeiten einschließlich der Beurteilungen kön-
nen nach § 26 Abs. 6 Satz 2 APORpfl D nach Abschluss des 
Prüfungsverfahrens auf schriftlichen Antrag an den Leiter 
des Prüfungsamts des Oberlandesgerichtes Frankfurt am 
Main eingesehen werden. Der Antrag ist innerhalb eines 
Monats nach dem Tag der Bekanntgabe des Prüfungser-
gebnisses an den Anwärter zu stellen. Die Einsicht wird 
nur unter Aufsicht gewährt.

Vierter Abschnitt
Aufstiegsbeamte

§ 21
Aufstiegsbeamte

(1) Die Entscheidung über die Zulassung von Beamten des 
mittleren Justizdienstes, Laufbahnzweig mittlerer allgemei-
ner Justizdienst, zur Einführung in die Rechtspfl egerlauf-
bahn trifft der Präsident des Oberlandesgerichts unter Be-
achtung der §§ 39 und 40 ThürLaufbG.

(2) Dauer und Gliederung der Einführungszeit richtet sich 
nach § 6. Während dieser nehmen die Beamten an der Aus-
bildung nach dieser Verordnung teil. Die Einführungszeit 
schließt mit der Rechtspfl egerprüfung nach § 18 Abs. 1 ab.

(3) Beamten, die die Rechtspfl egerprüfung auch nach Wie-
derholung nicht bestanden haben, werden Dienstgeschäf-
te ihrer bisherigen Laufbahn übertragen.
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(4) Im Übrigen gelten für die Ausbildung und Prüfung die 
Bestimmungen dieser Verordnung entsprechend.

Fünfter Abschnitt
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 22
Übergangsbestimmung

Für Anwärter, die ihre Ausbildung vor dem 1. September 
2017 begonnen haben, fi ndet die Thüringer Rechtspfl e-
gerausbildungs- und -prüfungsordnung vom 29. Septem-
ber 1997 (GVBl. S. 357) in der am 31. August 2017 gelten-
den Fassung weiter Anwendung. Für Anwärter nach Satz 1 
kann der Präsident des Oberlandesgerichts in den Fällen 
des § 9 Abs. 3 und § 21 der Thüringer Rechtspfl egeraus-
bildungs- und -prüfungsordnung in der am 31. August 2017 
geltenden Fassung die Teilnahme an Ausbildungsabschnit-
ten nach dieser Verordnung anordnen.

§ 23
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Verordnung 
gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

§ 24
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. September 2017 
in Kraft. Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten nach Satz 1 tritt 
die Thüringer Rechtspfl egerausbildungs- und -prüfungsord-
nung vom 29. September 1997 (GVBl. S. 357), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 33 des Gesetzes vom 20. März 2009 
(GVBl. S. 238), außer Kraft.

Erfurt, den 19. November 2018

Der Minister für Migration,
Justiz und Verbraucherschutz

Dieter Lauinger

Thüringer Kindertagesbetreuungsfi nanzierungsverordnung 
(ThürKitaFinVO)

Vom 3. Dezember 2018

Aufgrund des § 34 Nr. 7 bis 10 des Thüringer Kindertages-
betreuungsgesetzes (ThürKitaG) vom 18. Dezember 2017 
(GVBl. S. 276) verordnet das Ministerium für Bildung, Ju-
gend und Sport:

§ 1
Zahlungen an die Wohnsitzgemeinde

Die Zahlung 
1. der Landespauschalen für die Kindertagesbetreuung 

in Kindertageseinrichtungen nach § 25 Abs. 1 Satz 1 
und Abs. 2 ThürKitaG sowie 

2. der Infrastrukturpauschale nach § 31 Abs. 1 ThürKitaG 
erfolgt an die Wohnsitzgemeinde nach § 1 Abs. 5 
ThürKitaG. 

§ 2
Zahlungen an die Betreuungsgemeinde

Die Zahlung der Landeszuschüsse für die Kindertages-
betreuung in Kindertageseinrichtungen nach § 25 Abs. 3 
und § 30 Abs. 2, gegebenenfalls in Verbindung mit § 35 
Abs. 1 und 2 Satz 1 ThürKitaG, erfolgt an die Gemeinde, 
in deren Gemeindegebiet Kindertageseinrichtungen be-
trieben werden. 

§ 3
Zahlungen an den örtlichen Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe

Die Zahlung 
1. der Landespauschalen für 

a) die Kindertagesbetreuung in Kindertagespfl ege 
nach § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 ThürKitaG, 

b) die Förderung von Kindern mit Förderbedarf nach 
§ 26 Abs. 1 ThürKitaG und 

c) die Fachberatung nach § 26 Abs. 2 ThürKitaG so-
wie 

2. der Landeszuschüsse nach § 30 Abs. 5 und § 35 Abs. 2 
Satz 2 ThürKitaG 

erfolgt an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. 

§ 4
Zuständigkeit

 
Zuständige Behörde für die Berechnung, Festsetzung 
und Anordnung der Auszahlung der Landespauschalen, 
der Landeszuschüsse und der Infrastrukturpauschale so-
wie der Erstattung der Personalkosten für ein Berufsprak-
tikum nach § 7 ist das Staatliche Schulamt Südthüringen. 
Die Meldungen der Gemeinden und örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe nach § 27 Abs. 1, 3 und 5 sowie 
§ 30 Abs. 4 und 5 ThürKitaG erfolgen über das Landes-
amt für Statistik an das Staatliche Schulamt Südthüringen.

§ 5
Auszahlungstermine für die Landespauschalen

 (1) Die Landespauschalen zur Kindertagesbetreuung nach 
§ 25 Abs. 1 und 2 sowie § 26 ThürKitaG werden in folgen-
den vier Raten gezahlt:
1. für die Monate Januar bis März zum 15. Februar,
2. für die Monate April bis Juni zum 15. Mai, 
3. für die Monate Juli bis September zum 15. August und
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4. für die Monate Oktober bis Dezember zum 15. Novem-
ber

des jeweiligen Jahres. 

(2) Die Infrastrukturpauschale nach § 31 Abs. 1 ThürKitaG 
wird in folgenden zwei Raten gezahlt:
1. 50 vom Hundert zum 15. Mai und
2. 50 vom Hundert zum 15. August
des jeweiligen Jahres. Abweichend von Satz 1 wird bei 
nicht mehr als zehn gemeldeten Kindern die Pauschale 
in einer Rate zum 15. Mai des jeweiligen Jahres gezahlt.

§ 6
Auszahlungstermine für die Landeszuschüsse

Die Landeszuschüsse nach § 25 Abs. 3 sowie § 30 
Abs. 2 und 5 ThürKitaG werden ab dem Kindergartenjahr 
2018/2019 in folgenden vier Raten gezahlt:
1. für die Monate August bis Oktober zum 1. September,
2. für die Monate November bis Januar zum 1. Dezem-

ber,
3. für die Monate Februar bis April zum 1. März und
4. für die Monate Mai bis Juli zum 1. Juni 
des jeweiligen Kindergartenjahres. 

§ 7
Erstattung der Praktikantenvergütung

 
(1) Anträge für die Erstattung der Personalkosten für ein 
Berufspraktikum nach § 28 ThürKitaG sind vom Träger der 
Kindertageseinrichtung grundsätzlich acht Wochen vor 
Beginn des Berufspraktikums bei der nach § 4 Satz 1 zu-
ständigen Behörde zu stellen. Erstattungsfähig sind aus-
schließlich die Personalkosten der Praktikanten, die ein 
Berufspraktikum nach § 33 Abs. 5 der Thüringer Fachschul-
ordnung für den Fachbereich Sozialwesen vom 29. Januar 
2016 (GVBl. S. 59) in der jeweils geltenden Fassung ab-
legen. Wird ein Antrag erst gestellt, nachdem das Berufs-
praktikum bereits begonnen wurde, ist die Kostenerstattung 
für das Berufspraktikum ausgeschlossen. Die Höhe der Er-
stattung der Personalkosten für ein Berufspraktikum rich-
tet sich nach den für den Träger der Einrichtung geltenden 
tarifl ichen Bestimmungen oder Entgeltvereinbarungen, die 
Erstattung erfolgt jedoch höchstens bis zur Höhe der Per-
sonalkosten für entsprechende Beschäftigte des Landes.
 
(2) Die Kostenerstattung für das Berufspraktikum nach 
Absatz 1 erfolgt 
1. für die Monate Februar bis April zum 15. Februar 
2. für die Monate Mai bis Juli zum 15. Mai 
3. für die Monate August, September und Oktober zum 

15. August und 
4. für die Monate November, Dezember und Januar der 

15. November des Kindergartenjahres, in dem das Be-
rufspraktikum stattfi ndet. 

(3) Innerhalb von zwei Monaten nach Beendigung des Be-
rufspraktikums ist vom Träger der Kindertageseinrichtung 
eine Endabrechnung über die tatsächlich angefallenen 
Kosten zu erstellen und der nach § 4 Satz 1 zuständigen 
Behörde zu übermitteln. Diese zahlt eventuelle Differenzbe-

träge zu den nach Absatz 2 gezahlten Beträgen nach oder 
fordert sie zurück. Nach Versäumnis der Frist aus Satz 1 
erfolgt keine Nachzahlung nach Satz 2 mehr.

§ 8
Prüfungsrechte und Mitwirkungspfl ichten

(1) Das Landesamt für Statistik überprüft die Plausibilität 
der Meldungen nach § 27 Abs. 1 und 3 ThürKitaG. Das 
Staatliche Schulamt Südthüringen überprüft die Plausibi-
lität der Meldungen nach § 27 Abs. 5 sowie § 30 Abs. 4 
und 5 ThürKitaG. 

(2) Die nach § 4 Satz 1 für die Berechnung und Festset-
zung der Landespauschalen und Landeszuschüsse zu-
ständige Behörde ist berechtigt, die Richtigkeit der Meldun-
gen zu prüfen und zu diesem Zweck die Vorlage weiterer 
Auskünfte und Unterlagen von den Auskunftspfl ichtigen 
zu verlangen. 

(3) Das Prüfungsrecht des Rechnungshofs nach § 91 der 
Thüringer Landeshaushaltsordnung bleibt unberührt.

§ 9
Anzeigen und Veröffentlichung

(1) Die Berechnung und Ermittlung der durchschnittlichen 
Betriebskosten nach § 22 Abs. 2 Satz 1 und § 23 Abs. 2 
Satz 1 ThürKitaG erfolgt durch das Staatliche Schulamt 
Südthüringen kalenderjährlich auf Basis einer vom für die 
Kindertageseinrichtungen und für die Kindertagespfl ege 
zuständigen Ministerium bereitgestellten Kostenmatrix. Die 
Anzeigen der Gemeinden nach § 22 Abs. 2 Satz 2 erfol-
gen bis zum 31. Mai eines Jahres für das vorangegange-
ne Kalenderjahr über das Landesamt für Statistik an das 
Staatliche Schulamt Südthüringen. 

(2) Das für die Kindertageseinrichtungen und für die Kin-
dertagespfl ege zuständige Ministerium veröffentlicht bis 
zum 30. September eines Jahres die auf der Grundlage 
der Anzeigen nach Absatz 1 Satz 2 für das vorangegan-
gene Kalenderjahr ermittelten durchschnittlichen Betriebs-
kosten von Kindertageseinrichtungen und deren Kostende-
ckung je Einrichtungsart und Platz auf seiner Internetseite.

§ 10
Übergangsbestimmung

(1) Es gilt die Übergangsregelung des § 35 Abs. 11 
ThürKitaG. Für die Auszahlung der nach jener Vorschrift zu 
zahlenden Landespauschalen gilt § 5 Abs. 1 entsprechend.

(2) § 5 Abs. 1 gilt für die Auszahlung der Landespauscha-
le nach § 26 Abs. 2 ThürKitaG ab dem 1. Januar 2019. 

§ 11
Gleichstellungsbestimmung

 
Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Verordnung 
gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.
 



 Nr. 13 - Tag der Ausgabe: Erfurt, den 21. Dezember 2018     719

§ 12
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

 
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten nach Satz 1 tre-
ten die §§ 5 bis 9 der Thüringer Kindertageseinrichtungs-
verordnung vom 26. Januar 2011 (GVBl. S. 10), geändert 
durch Verordnung vom 2. Februar 2012 (GVBl. S. 87), au-
ßer Kraft.

Erfurt, den 3. Dezember 2018

Der Minister für Bildung, 
Jugend und Sport

Helmut Holter

Thüringer Verordnung
zur Regelung von wasserrechtlichen Zuständigkeiten für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem 

Anstieg des Grundwassers und für weitere wasserrechtliche Erlaubnisse im Gebiet Rositz/Schelditz
(ThürGW-RositzZustVO)
Vom 3. Dezember 2018

Aufgrund des § 105 Abs. 5 Satz 1 und 2 des Thüringer 
Wassergesetzes (ThürWG) in der Fassung vom 18. Au-
gust 2009 (GVBl. S. 648) verordnet das Ministerium für 
Umwelt, Energie und Naturschutz:

§ 1

(1) Abweichend von § 105 Abs. 1 ThürWG ist die obere 
Wasserbehörde hinsichtlich der in Absatz 3 genannten Ge-
biete zuständig für: 
1. Anordnungen nach § 100 Abs. 1 Satz 2 des Wasser-

haushaltsgesetzes (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585) in der jeweils geltenden Fassung, zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juli 
2017 (BGBl. I S. 2771), in Verbindung mit § 84 Abs. 1 
ThürWG bei Maßnahmen, die erforderlich sind, um dem 
Grundwasseranstieg in den in Absatz 3 bezeichneten 
Gebieten entgegenzuwirken,

2. die Erteilung von wasserrechtlichen Erlaubnissen nach 
dem Wasserhaushaltsgesetz, dem Thüringer Wasser-
gesetz und den aufgrund dieser Gesetze erlassenen 
Rechtsverordnungen, für Maßnahmen, die erforderlich 
sind, um dem Grundwasseranstieg in dem in Absatz 3 
bezeichneten Gebiet entgegenzuwirken, 

3. die Erteilung der für die Wiedereinleitung von entnom-
menem Grundwasser in die Gewässer oder das Grund-
wasser in dem in Absatz 3 bezeichneten Gebiet not-
wendigen Erlaubnisse, 

4. die Entgegennahme von Anzeigen nach § 50 Abs. 1 
und 3 Halbsatz 2 ThürWG sowie die Erteilung von Ge-
nehmigungen nach § 50 Abs. 2 ThürWG.

(2) § 1 Abs. 2 der Thüringer Verordnung zur Regelung von 
Zuständigkeiten für den Standort des ehemaligen Teerver-
arbeitungswerkes Rositz vom 4. Mai 2016 (GVBl. S. 193) 
in der jeweils geltenden Fassung bleibt unberührt.

(3) Der räumliche Geltungsbereich umfasst die nachfol-
genden Flurstücke:

Gemarkung Flurstück Flur
Fichtenhainichen 1/1 4

2/3 4
2/4 4
4/1 4
4/3 4
5/1 4
6 4
7 4
8/1 4
9 4
10/3 4
10/6 4
10/7 4
10/8 4
10/13 4
10/15 4
10/17 4
10/18 4
10/19 4
10/20 4
10/22 4
10/23 4
10/24 4
10/25 4
10/26 4
10/28 4
10/30 4
10/31 4
10/32 4
10/33 4
10/34 4
10/35 4
11/2 4
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11/3 4
12 4
13/1 4
13/2 4
14 4
15 4
16 4
17 4
18 4
19/2 4
19/3 4
19/4 4
20 4
21 4
22/2 4
22/3 4
23/4 4
24/7 4
24/9 4
24/10 4
24/11 4
24/12 4
36/2 4
42 4
43/1 4
43/2 4
44/2 4
44/3 4
44/4 4
45 4
46/2 4
46/3 4
46/4 4
47/2 4
47/3 4
47/4 4
47/5 4
47/7 4
47/8 4
47/9 4
48 4
49 4
50/1 4
50/2 4
51 4
52 4
53 4
54 4
55/1 4
56/1 4
56/2 4
57 4
58/1 4
58/2 4
59 4
60/1 4

60/2 4
61 4
62/1 4
62/2 4
63/1 4
63/2 4
63/3 4
63/4 4
63/5 4
64 4
65 4
66 4
67 4
68/1 4
68/2 4
69 4
70/1 4
70/2 4
71/1 4
71/2 4
72/1 4
72/2 4
72/3 4
72/6 4
72/7 4
72/9 4
72/11 4
72/12 4
72/13 4
73 4
74 4
75 4
76 4
77 4
116/2 4
78/2 5
78/3 5
78/4 5
79/2 5
79/5 5
79/6 5
79/8 5
79/11 5
79/12 5
79/13 5
79/14 5
79/15 5
79/16 5
79/17 5
79/18 5
79/19 5
79/20 5
79/21 5
79/23 5
79/24 5
79/26 5
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79/28 5
79/29 5
79/30 5
79/31 5
79/32 5
80 5
81 5
82 5
83 5
84 5
85 5
86/2 5
86/4 5
86/5 5
86/6 5
87 5
88 5
89 5
90 5
91 5
92/1 5
92/2 5
93 5
94 5
95 5
96 5
97/1 5
97/2 5
98 5
99 5
100 5
101 5
102 5
103 5
104 5
105 5
106 5
107 5
108 5
109 5
110 5
111 5
112/1 5
112/3 5
112/4 5
112/5 5
113/3 5
113/5 5
113/6 5
113/8 5
113/10 5
113/11 5
113/12 5
113/19 5
113/21 5
113/22 5

113/24 5
113/25 5
113/28 5
113/29 5
113/30 5
113/31 5
113/32 5
113/33 5
113/34 5
113/35 5
113/36 5
113/37 5
113/38 5
113/40 5
113/41 5
113/43 5
113/44 5
113/45 5
113/46 5
113/47 5
113/48 5
113/49 5
113/50 5
113/51 5
113/52 5
113/53 5
113/54 5
113/55 5
113/56 5
113/58 5
113/59 5
113/60 5
113/61 5
113/62 5
113/63 5
113/64 5
113/65 5
114 5
115/1 6
115/2 6
115/5 6
115/6 6
115/7 6
115/8 6
116/1 6
117 6
118/2 6
118/3 6
120 6
121/1 6
121/2 6
121/3 6
122 6
123 6
124 6
125 6
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126 6
127 6
128 6
129 6
130/2 6
130/4 6
130/5 6
130/6 6
130/7 6
131 6
132 6
133/1 6
133/2 6
134 6
135 6
136 6
137 6
138 6
139 6
140 6
141 6
142 6
143 6
144 6
145 6
146 6
147 6
148 6
151/1 6
152 6
153 6
154 6
155 6
157/1 6
157/2 6
158/1 6
159 6
160 6
161 6

Gorma 369/9 10
369/10 10
372/23 10
372/27 10
373/3 10
373/4 10
373/5 10
373/6 10
374/2 10
374/3 10
376/1 10
377/3 10
378/3 10
379/5 10
380/3 10

380/5 10
381/3 10
382 10

Molbitz 1/1 1
2/2 1
2/3 1
2/4 1
7 1
8 1
9 1
11 1
12 1
13 1
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
30 1
31 1
32/2 1
32/3 1
32/4 1
32/5 1
33/1 1
33/2 1
34/2 1
34/3 1
34/5 1
34/6 1
35/2 1
35/3 1
35/4 1
36/1 1
36/2 1
37/4 1
37/7 1
37/10 1
37/11 1
37/12 1
37/13 1
37/14 1
37/15 1
37/16 1
37/17 1
37/18 1
37/19 1
37/20 1
38/6 1
38/7 1
38/8 1
38/9 1
38/10 1
38/11 1
38/12 1
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39 1
40/1 1
41/3 1
41/4 1
41/5 1
41/6 1
41/7 1
42/3 1
43/1 1
44/2 1
44/4 1
45/2 1
45/3 1
45/5 1
45/6 1
45/8 1
46 1
47 1
48 1
49 1
50 1
51 1
52 1
53 1
54 1
55 1
56 1
57 1
58 1
59 1
60 1
61 1
62 1
63 1
64 1
65 1
66 1
68 1
69 1
70 1
71 1
72 1
80/3 1
1 2
2 2
3 2
4 2
5 2
6 2
7 2
8 2
9 2
10 2
11 2
12 2

13 2

Rositz 97/13 1
97/14 1
146 1
147 1
148 1
149 1
178 1
179 1
180 1
181 1
182 1
183/1 1
184/1 1
185 1
186 1
187 1
188/1 1
189 1
190 1
191/1 1
192 1
193 1
194 1
195 1
196 1
197 1
198 1
199 1
200 1
201 1
202 1
203 1
204/1 1
205/3 1
205/9 1
206/4 1
206/6 1
206/8 1
206/10 1
206/13 1
206/14 1
206/15 1
206/16 1
206/17 1
206/18 1
206/19 1
206/20 1
206/21 1
206/23 1
206/24 1
206/25 1
207 1
208 1
209 1
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210 1
211/1 1
211/2 1
212/2 1

Schelditz 9/5 12
9/6 12
9/7 12
9/8 12
9/9 12
9/10 12
9/11 12
9/12 12
9/13 12
9/18 12
9/19 12
9/34 12
9/35 12
9/36 12
9/42 12
9/43 12
9/44 12
9/48 12
9/62 12
9/102 12
9/132 12
9/134 12
9/136 12
9/137 12
9/138 12
9/141 12
9/143 12
9/144 12
9/145 12
9/146 12
9/151 12
9/152 12
9/153 12
9/154 12
9/155 12
9/156 12
9/157 12
9/158 12
9/159 12
9/160 12
9/161 12
9/162 12
9/163 12
9/164 12
9/165 12
9/166 12
9/167 12
9/168 12
9/169 12
38/2 12

68/1 (Bereich Klein-
gartenanlage)

12

68/2 (Bereich Klein-
gartenanlage)

12

73/7 12
73/9 (Bereich Bundes-
straße B180)

12

73/11 12
73/16 12
73/17 12
74/2 12
75/2 12
76/3 12
77/4 12
78/9 12
78/13 12
78/16 12
78/17 12
78/18 12
78/20 12
78/22 12
78/24 12
78/25 12
78/26 12
78/27 12
78/28 12
78/30 12
78/33 12
78/35 12
78/36 12
78/37 12
78/38 12
78/39 12
78/40 12
78/41 12
78/42 12
78/43 12
78/44 12
78/45 12
78/46 12
78/47 12
78/48 12
78/49 12
78/50 12
78/52 12
78/53 12
78/54 12
78/55 12
78/57 12
78/58 12
78/59 12
78/60 12
79/2 12
79/3 12
79/4 12
26/10 13
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26/11 13
28/6 13
28/10 13
28/12 13
28/13 13
28/14 13
28/16 13
28/17 13
28/20 13
28/21 13
28/22 13
28/23 13
28/24 13
28/25 13
29/1 13
29/3 13
29/4 13
30/1 13
30/2 13
31/1 13
31/2 13
32 13
33/1 13
33/2 13
33/3 13
33/4 13
34/5 13
34/7 13
34/8 13
34/9 13
34/10 13
34/11 13
34/12 13
34/13 13
35/1 13
35/2 13
36/1 13
36/2 13
39/1 13
39/2 13
40/1 13
40/2 13
41/1 13
41/2 13
42 13
43/1 13
43/2 13
43/3 13
44/3 13
44/7 13
44/8 13
44/9 13
44/11 13
44/12 13
44/13 13
45/1 13

46 13
47 13
48 13
49 13
50 13
51 13
52 13
53 13
54 13
55 13
56 13
57 13
58/1 13
58/2 13
58/3 13
59/1 13
59/2 13
60 13
61/2 13
61/3 13
61/4 13
61/5 13
61/6 13
62 13
63 13
64 13
65 13
66 13
67/1 13
67/2 13
73/1 13
73/13 13
73/14 13
73/15 13
80 13
81/1 13
81/2 13

Zschernitzsch 194 118
195 118
196 118
197 118

(4) Ist strittig, ob der Geltungsbereich im Sinne des Absat-
zes 1 Nr. 1 bis 4 eröffnet ist, entscheidet das für die Was-
serwirtschaft zuständige Ministerium.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

Erfurt, den 3. Dezember 2018

Die Ministerin für Umwelt,
Energie und Naturschutz

Anja Siegesmund



726 Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen

Zweite Verordnung
zur Änderung der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik

Vom 10. Dezember 2018

Aufgrund des § 41 Abs. 1 Nr. 1 bis 15 des Thüringer Geset-
zes über die kommunale Doppik vom 19. November 2008 
(GVBl. S. 381), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 28. Juni 2018 (GVBl. S. 273), verordnet das 
Ministerium für Inneres und Kommunales im Einverneh-
men mit dem Finanzministerium:

Artikel 1

Die Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik vom 
11. Dezember 2008 (GVBl. S. 504), geändert durch Ver-
ordnung vom 25. Oktober 2014 (GVBl. S. 672), wird wie 
folgt geändert:

1. In § 2 Abs. 1 Nr. 14 wird das Wort "Berücksichtung" 
durch das Wort "Berücksichtigung" ersetzt.

2. § 18 wird wie folgt geändert:

a) In den Einleitungen der Absätze 1 und 2 wird jeweils 
das Wort "Haushaltsplan" durch das Wort "Haus-
halt" ersetzt.

b) Folgender Absatz 3 wird angefügt:

"(3) Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung 
gelten auch als ausgeglichen, wenn die Fehlbeträ-
ge des Haushaltsjahrs bis zur Höhe der planmäßi-
gen Abschreibungen auf Vermögensgegenstände 
des Anlagevermögens zum Eröffnungsbilanzstich-
tag, vermindert um die planmäßigen Erträge aus der 
Aufl ösung der zum Anlagevermögen korrespondie-
renden Sonderposten, durch Entnahme aus der all-
gemeinen Rücklage entsprechend des § 19 Abs. 2 
Nr. 2 gedeckt werden können."

3. § 19 Abs. 1 und 2 erhält folgende Fassung:

"(1) Ein in der Ergebnisrechnung ausgewiesener Jah-
resüberschuss ist in folgender Reihenfolge zu ver-
wenden:
1. zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen der Haus-

haltsvorjahre durch Verrechnung mit dem Ergeb-
nisvortrag,

2.  ein nach Nummer 1 verbleibender Saldo ist auf 
neue Rechnung vorzutragen; der Ausweis erfolgt 
nach § 49 Abs. 5 unter dem Posten '1.4 Ergebnis-
vortrag'.

(2) Ein in der Ergebnisrechnung ausgewiesener Jahres-
fehlbetrag ist in folgender Reihenfolge zu behandeln:
1. Der Jahresfehlbetrag ist aus Jahresüberschüssen 

der Haushaltsvorjahre durch Verrechnung mit dem 
Ergebnisvortrag abzudecken.

2. Ein nach Nummer 1 verbleibender Saldo kann ab 
dem Haushaltsjahr 2018 bis zur Höhe planmäßiger 
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des 
Anlagevermögens zum Eröffnungsbilanzstichtag, 
vermindert um die planmäßigen Erträge aus der 

Aufl ösung korrespondierender Sonderposten zum 
Anlagevermögen, durch Entnahme aus der allge-
meinen Rücklage gedeckt werden. Die allgemeine 
Rücklage darf dabei nicht auf weniger als die Hälf-
te ihrer zum Eröffnungsbilanzstichtag festgestell-
ten Höhe vermindert werden. Der Vorgang ist im 
Anhang darzustellen.

3. Ein nach den Nummern 1 und 2 verbleibender Sal-
do ist auf neue Rechnung vorzutragen; der Ausweis 
erfolgt nach § 49 Abs. 5 unter dem Posten '1.4 Er-
gebnisvortrag'."

4. § 30 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 10 wird aufgehoben.

b) Die bisherigen Absätze 11 bis 13 werden die Ab-
sätze 10 bis 12.

5. § 31 Abs. 2 Nr. 3 Buchst. d erhält folgende Fassung:

"d) den Einsatz von Schecks, Geldkarten, Debitkarten, 
Kreditkarten oder anderen Zahlungsdiensten,"

6. § 34 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

"(4) Auf eine Erfassung der abnutzbaren, beweg-
lichen Vermögensgegenstände des Anlagevermö-
gens, die einer selbstständigen Nutzung fähig sind 
und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 250 Euro 
ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, kann ver-
zichtet werden."

b) Absatz 5 Satz 1 erhält folgende Fassung:

"Abnutzbare, bewegliche Vermögensgegenstände 
des Anlagevermögens, die einer selbstständigen 
Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 
Euro ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, kön-
nen im Jahr der Anschaffung oder Herstellung bei 
einer Vollabschreibung nach § 37 Abs. 4 Satz 3 in 
Abgang gestellt werden." 

7. In § 35 Abs. 1 Nr. 1 wird das Wort "Eröffnungsbilanz" 
durch das Wort "Anfangsbilanz" ersetzt. 

8. § 37 Abs. 4 Satz 3 erhält folgende Fassung:

"Abweichend von Satz 1 können abnutzbare, beweg-
liche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, 
die einer selbstständigen Nutzung fähig sind und de-
ren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzel-
nen wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatz-
steuer nicht überschreiten, im Jahr ihrer Anschaffung 
oder Herstellung voll abgeschrieben werden."
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9. Dem § 38 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:

"Pfl ichtmitglieder des Kommunalen Versorgungsver-
bands Thüringen dürfen keine Rückstellungen für Pen-
sionsverpfl ichtungen nach Absatz 1 Nr. 1 bilden."

10. § 63 wird wie folgt geändert:

a) Nach Nummer 8 wird folgende neue Nummer 8a 
eingefügt:

"8.a außergewöhnliche Aufwendungen:
 Aufwendungen aufgrund von Vorkommnis-

sen, die selten, unregelmäßig und untypisch 
für die Verwaltungstätigkeit sind,"

b) Nach Nummer 22 wird folgende neue Nummer 22a 
eingefügt:

"22a. elektronische Signaturen:
 Signaturen nach der Verordnung (EU) Nr. 

910/2014 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23. Juli 2014 über elek-
tronische Identifi zierung und Vertrauens-
dienste für elektronische Transaktionen im 
Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtli-
nie 1999/93/EG (ABl. L 257 vom 28.8.2014, 
S. 73; L 23 vom 29.1.2015, S. 19; L 155 vom 
14.6.2016, S. 44) in der jeweils geltenden 
Fassung
a) einfache elektronische Signatur nach Ar-

tikel 3 Nr. 10 der Verordnung (EU) Nr. 
910/2014 

b) fortgeschrittene elektronische Signa-
tur nach Artikel 3 Nr. 11 der Verordnung 
(EU) Nr. 910/2014

c) qualifi zierte elektronische Signatur nach 
Artikel 3 Nr. 12 der Verordnung (EU) Nr. 
910/2014,"

c) Nummer 23 erhält folgende Fassung:

"23. Ergebnisrechnung:
 zeitraumbezogene Gegenüberstellung von 

realisierten tatsächlichen Erträgen und Auf-
wendungen in Staffelform innerhalb einer 
Rechnungsperiode; als Saldo der Erträge 
und Aufwendungen ergibt sich ein Jahres-
überschuss, der das Eigenkapital in der Bi-
lanz erhöht oder ein Jahresfehlbetrag, der 
das Eigenkapital in der Bilanz vermindert,"

d) Nummer 35 erhält folgende Fassung:

"35.  Investition: 
 Verwendung von Finanzmitteln für die Erhö-

hung des Bestands der Vermögensgegen-
stände des Anlagevermögens,"

e) Nach Nummer 54 wird folgende Nummer 54a ein-
gefügt:

"54a. Sonderkassen:
 Sonderkassen kommen für den Bereich des 

Finanzwesens einer Gemeinde in Betracht, 
für die eine besondere Wirtschaftsführung 
und Rechnungslegung (Sonderrechnung) 
vorgesehen ist,"

f) Nummer 66 erhält folgende Fassung:

"66. Zahlungsmittel:
 Bargeld, Schecks sowie Zahlungen mit Geld-

karte, Debitkarte, Kreditkarte oder anderen 
Zahlungsdiensten, wie z. B. Paypal
a) Geldkarte
 Kartensysteme, bei denen der Kartenin-

haber dem Kartenherausgeber im Vor-
aus den Gegenwert der auf der Karte 
gespeicherten Werteinheiten bezahlt, 
in Form eines auf einer Karte der Ban-
ken oder Sparkassen installierten Mik-
rochips, der das Auf- und Abbuchen so-
wie die Speicherung von elektronischen 
Geldeinheiten als Guthaben ermöglicht

b) Debitkarte
 Kartensysteme, die dem Kontoinhaber 

die Möglichkeit der bargeldlosen Zah-
lung eröffnet, wobei das Konto des Kar-
teninhabers belastet wird, in Form eines 
auf einer Karte der Banken oder Spar-
kassen installierten Mikrochips oder Ma-
gnetstreifens

c) Kreditkarte
 Kartensysteme der Kreditkartenunter-

nehmen, die Zahlungen über das Kre-
ditkartenunternehmen ermöglichen, bei 
denen der verfügte Wert erst verzögert 
mit einem individuell vereinbarten Zah-
lungsziel vom Konto des Karteninhabers 
eingezogen wird, in Form eines auf einer 
Karte des Kreditkartenunternehmens in-
stallierten Magnetstreifens,"

11. Nach § 63 wird folgender neue § 64 eingefügt:

"§ 64 
Übergangsbestimmungen

(1) Die §§ 30, 34, 35, 37, 38 und 63 in der ab 22. De-
zember 2018 geltenden Fassung, sind erstmalig für 
das Haushaltsjahr 2019 anzuwenden. Die §§ 34 und 
37 können für das Haushaltsjahr 2018 in der ab 22. De-
zember 2018 geltenden Fassung angewendet werden.

(2) Durch gesonderten Beschluss des Gemeinderats 
kann ein zum 1. Januar 2018 bestehender negativer Er-
gebnisvortrag bis zur Aufstellung des Jahresabschlus-
ses für das Haushaltsjahr 2018 bis zur Höhe der plan-
mäßigen Abschreibungen auf Vermögensgegenstände 
des Anlagevermögens zum Eröffnungsbilanzstichtag, 
vermindert um die planmäßigen Erträge aus der Auf-
lösung der zum Anlagevermögen korrespondieren-
der Sonderposten, durch Entnahme aus der allgemei-
nen Rücklage in entsprechender Anwendung des § 19 
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Abs. 2 Nr. 2 ThürGemHV-Doppik in der ab dem 22. De-
zember 2018 geltenden Fassung gedeckt werden. Ein 
nach Satz 1 in Verbindung mit § 19 Abs. 2 Nummern 
1 und 2 in der ab dem 22. Dezember 2018 geltenden 
Fassung verbleibender Saldo ist auf neue Rechnung 
vorzutragen; der Ausweis erfolgt unter dem Posten '1.4 
Ergebnisvortrag'.

(3) Pfl ichtmitglieder des Kommunalen Versorgungs-
verbands Thüringen lösen im Haushaltsjahr 2019 die 
nach § 27 Abs. 1 der Thüringer Gemeindebewertungs-
verordnung vom 11. Dezember 2008 (GVBl. S. 594) 
in der jeweils geltenden Fassung in der Eröffnungsbi-
lanz gebildeten Rückstellungen ergebnisneutral durch 
Einstellung in die allgemeine Rücklage auf. Die nach 
§ 38 Abs. 1 Nr. 1 nach dem Eröffnungsbilanzstichtag 
gebildeten Rückstellungen sind für Pfl ichtmitglieder 
des Kommunalen Versorgungsverbands Thüringen im 
Haushaltsjahr 2019 aufzulösen. Für den Ertrag, der sich 
aus der Aufl ösung der Rückstellungen nach Satz 2 er-
gibt, ist in Höhe von neun Zehnteln ein passiver Son-
derposten zu bilden, der in den folgenden neun Haus-
haltsjahren jeweils mit einem Neuntel ertragswirksam 
aufzulösen ist."

12. Die bisherigen §§ 64 und 65 werden die §§ 65 und 66.

13. Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-
gen angepasst.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 

Erfurt, den 10. Dezember 2018

Der Minister für Inneres und Kommunales

Georg Maier


